
 

 

 
 

 

 

 

27.04.21 
 
 

E I N L A D U N G 
 

zur 7. ordentlichen Sitzung des 
 

GEMEINDERATES DER STADTGEMEINDE AMSTETTEN 
 

am  M I T T W O C H,  dem 14. April 2021, um 18.00 Uhr 
 

in der Johann-Pölz-Halle, 3300 Amstetten, Stadionstraße 12 

 

HINWEIS gemäß § 48 Absatz 3 NÖ Gemeindeordnung 1973: 
Der Gemeinderat ist gemäß § 48 Absatz 1 NÖ Gemeindeordnung beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder zur Zeit der Beschlussfassung anwesend sind. 
Gemäß Absatz 2 leg.cit findet hiervon eine Ausnahme statt, wenn die Mitglieder des 
Gemeinderates zum zweiten Male zur Beratung über denselben Gegenstand berufen, dennoch 
nicht in genügender Zahl erschienen sind. In diesem Fall genügt zur Beschlussfähigkeit die 
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder des Gemeinderates.  
Sind bei einer solchen Sitzung jedoch die Voraussetzungen des Absatz 1 erfüllt, so können auch 
andere Verhandlungsgegenstände durch Gemeinderatsbeschluss nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. 

 

HINWEIS betreffend Covid-19:  
Es besteht die Verpflichtung, ab dem Betreten der Johann-Pölz-Halle eine FFP2-Maske (oder 
höherwertig, ohne Ausatemventil)– im Folgenden kurz „Maske“ genannt - zu tragen (bitte selbst 
mitbringen!). 
 
Beim Zugang zur Johann-Pölz-Halle erfolgt zum Zweck des Contact-Tracings eine Registrierung. 
Es wird dringend empfohlen, innerhalb eines Zeitraumes von höchstens 24 Stunden vor Beginn 
der Sitzung einen Anti-Gen-Test durchführen zu lassen und das Ergebnis beim Eingang in den 
Sitzungssaal vorzuweisen.  

Hinweis: Die Teststraße der Eishalle ist am Mittwoch von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Es wird 
ersucht, aus organisatorischen Gründen rechtzeitig vor Testschluss in die Eishalle zu kommen. 
 
Die geltenden Hygienemaßnahmen (Verwendung von Händedesinfektionsmittel, regelmäßiges 
Händewaschen, Abstand halten etc.) sind einzuhalten. 
 

Auf Grund der dringend empfohlenen Reduktion sozialer Kontakte wird die Zahl der Zuhörer mit 

sechs beschränkt. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 14. April 2021, 9.00 Uhr unter Telefonnummer 
07472/601/202 oder stadtamt@amstetten.at unter Bekanntgabe von Name, Adresse mit 
Emailadresse und Telefonnummer ist unbedingt erforderlich. Eine Teilnahme ist nach Maßgabe 
der vorgegebenen Höchstzahl möglich. 
 

 



 

T A G E S O R D N U N G 
 
 

Ö F F E N T L I C H E R   T E I L 
 
 
 

1. Genehmigung der Niederschrift über die 6. Sitzung des Gemeinderates vom  
07. April 2021 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
 
 

Referat des Gemeinderatsausschusses 1: 

3. Vergabe der Subventionen an Sport- und Freizeitvereine 

4. Vergabe der Subventionen an Jugendvereine 

5. Vergabe der Subventionen an soziale Vereine 

6. Subvention für Markierungsarbeiten für den ES Eisenreichdornach 

7. Resolution an die Bundesregierung Aktion 40.000 – Arbeitsplätze, Chancen, 
Zuversicht 

8. Veranstaltungssubvention für den Verein „Amstetten hilft“ für Benefizkonzert 
 
 
 

Referat des Gemeinderatsausschusses 2: 

9. Wirkstatt Hausmening – Zubau Veranstaltungssaal – grundsätzliche Genehmigung  

10. ABA Amstetten BA 23.6 – Erweiterung der Kanalisation Amstetten Ost (HA 
Kremslehner) sowie des Straßenneubaues im Bereich Ybbsheim bis Kremslehner in 
Greimpersdorf – Erd- und Baumeisterarbeiten sowie Straßenbauarbeiten - 
Auftragsvergabe 

11. Stiegen und Rampenanlage Haltestelle Höf – Grundsätzliche Genehmigung, 
Vergabe der Vermessungsarbeiten, Vergabe Entwurf, Planung und statische 
Bearbeitung 

12. Umdasch Stadion - Errichtung einer Flutlichtanlage 

13. Nutz- und Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Amstetten West – grundsätzliche 
Genehmigung und Vergabe der Erstellung einer Business Case Analyse 

14. Neubau Bau- und Wirtschaftshof Amstetten Generalplanerleistungen 

15. Freiwillige Feuerwehr Boxhofen – Zubau einer Fahrzeughalle – Baumeisterarbeiten 

16. Hochwasserschutz Zauchbach, Waidahammer, Bruck- und Edelmühle, Landa, 
Steiner – Vergabe der Ausführungsplanung und Statik 

 
 
 
 
 



 

Referat des Gemeinderatsausschusses 3: 

17. Änderung der Verordnung über die Zuordnung der Funktionsdienstposten im Bereich 
der Hoheitsverwaltung und Stadtwerke Amstetten 

18. Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Covid-19-Gesundheitskrise an den 
Amstettner Schulen 

 
 
 

Referat des Gemeinderatsausschusses 5: 

19. Veronika Kiemayer – Ansuchen um finanzielle Unterstützung für den Druck eines 
Buches 

20. Karl Dunkl – Ansuchen um finanzielle Unterstützung für den Druck eines Buches 

21. Anton Distelberger sen. – Ansuchen um finanzielle Unterstützung für die 
Neueindeckung des historischen Getreidespeichers im Mostviertler Bauernmuseum 

22. Subventionen an Kulturvereine, Pfarren und Personalvereinigungen in Amstetten 

23. Abschluss eines Kooperationsvertrags zur Einrichtung von Topotheken 

24. Viertelfestival 2020/2021 – Ansuchen um finanzielle Unterstützung, Teil 4 

25. Polytechnische Schule Amstetten – Ansuchen um Erlass der Rathaussaalmiete 

26. Fassadenaktion der Stadtgemeinde Amstetten – Jahresbericht 2020 

27. Regionalmusikschule Amstetten – Aussetzung der jährlichen Anpassung der Tarife 
und Änderung der Instrumentenleihgebühr 

28. Regionalmusikschule Amstetten – Gestaltung und Druck eines Folders 

 
 
 

Referat des Gemeinderatsausschusses 6: 

29. Subvention RAINBOWS-NIEDERÖSTERREICH 

30. Subvention an Kidsnest GmbH – Kinderschutzzentrum 

31. Aktion „Seniorenclub“, Bericht über das Jahr 2020 an den Gemeinderat 
 
 
 

Referat des Gemeinderatsausschusses 7: 

32. Änderung des Bezugsniveaus im Bereich der Grst.Nr. 1248/3, 1249/1, 1250/1 und 
1250/2, alle KG Amstetten (Billa Immobilien GmbH) 

33. Änderung Masterplan Quartier A 

34. Korrektur des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.12.2020, Änderungspunkt 535, 
Block 25F: Tagesordnungspunkt 24 

 

 

 



 

 

Referat des Gemeinderatsausschusses 8: 

35. Bestellung eines Digitalisierungsgemeinderates gemäß § 30a NÖ Gemeindeordnung 
1973 

36. Pachtvertrag betreffend einer Teilfläche Grundstück Nr. 2251/1, KG Preinsbach, 
Rechtsnachfolge 

37. Bahngrundbenützungsvertrag P&R Erweiterung / Provisorium, Eigentumswechsel, 
Übergang auf Rechtsnachfolger 

38. Verein Frau & Arbeit, Anmietung von Räumlichkeiten, Anzengruberstraße 3, Grdstk. 
Nr. 1643/2, EZ 2348, KG Amstetten 

39. Yellow Man GmbH, Pachtvertrag Räumlichkeiten im Schloss Ulmerfeld 

40. Helmut Schirmbrand, Pachtvertrag Grundstück Nr. 1829/6, KG Mauer, Kündigung  

41. Abschluss einer Benützungsvereinbarung für einen Kleingarten mit Bianca Wimmer 

42. Abschluss einer Vereinbarung mit der Marktgemeinde Kematen an der Ybbs, 
interkommunales Tourismusprojekt „Ybbstal-Radweg“ 

 
 
 

Referat des Gemeinderatsausschusses 11: 

43. Bericht über vorgenommene Prüfungen 
 
 
 

Referat des Gemeinderatsausschusses 9: 

44. Wasserversorgungsanlage BA43 Jahresbauvorhaben 2021 – Auftragsvergabe 
Materiallieferung 

45. Dienstbarkeitsvertrag mit der Marktgemeinde Allhartsberg, 
Wasserversorgungsanlage, Notversorgung, Anschluss an Stadtwerke, Grdstk. Nr. 
938, 937, 936, KG Hausmening 

46. Pachtvertrag mit Alois und Cäcilia Deinhofer, Errichtung und Betrieb einer 
Photovoltaikanlage, Grdstk. Nr. 571, 573/10, 597, 598, 594, 599/2, KG Schönbichl 
durch die Stadtwerke 

47. Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen betreffend der Errichtung einer 
Wasserleitung auf den Grundstücken Nr. 849/17, 791/1, 3557, 3556, KG Amstetten 
durch die Stadtwerke 

48. Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Amstetten für das Jahr 2020 

49. Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung von Nebenanlagen an der 
Landesstraße 6060 von km 0,099 – km 0,210 (Gehsteig und Entwässerungsanlage) 

50. Änderung der Wochenmarktgebührenordnung der Stadt Amstetten 

51. Bericht über die Gewährung von Energieförderungen im Jahr 2020 

52. Bericht zur Wohnbauförderung 2020 

53. Abschluss einer Vereinbarung zur Vermietung eines Schaukastens für die Firma 
Beer 



 

54. Freiwillige Feuerwehren Amstetten – Gewährung von Betriebskostenzuschüssen 
2021 

55. Ankauf von mobilen Grün-Elementen für die Stadt- und Parkbegrünung – 
grundsätzliche Genehmigung – Vergabe der Lieferung der Flower Tower 

56. Freiwillige Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening – Erlass der Schlossmiete 
 
 
 

Referat des Gemeinderatsausschusses 10: 

57. Heinz Laubert und Ivo Schauer – Änderung des bestehenden Gastgewerbelokals im 
Standort 3300 Amstetten, Eggersdorfer Straße 7 

58. Aiginger Autohandel GesmbH – Änderung der Betriebsanlage im Standort 
Holzstraße 4, KG Mauer 

59. Josef Lehner GesmbH – Änderung der Betriebsanlage im Standort 3300 Amstetten, 
Südlandstraße 1 

60. CM Metallbau GmbH – Errichtung und Betrieb einer Schlosserei im Standort 3300 
Amstetten, Peter-Mitterhofer-Straße 3 

61. Änderung der Richtlinien über die Gewährung einer Förderung für die Anschaffung 
von Elektrofahrzeugen und gasbetriebenen Fahrzeugen  

62. Änderung der Förderrichtlinien der Stadtgemeinde Amstetten für Lastenfahrräder 
und Elektrolastenfahrräder  

63. Änderung der Richtlinien über die Gewährung einer Förderung für den 
Fernwärmeanschluss und den Heizkesseltausch  

64. Bericht über die Sozialaktion „Essen auf Rädern“ – Jahr 2020 – an den Gemeinderat 

65. Umdasch Group AG – Änderung der bestehenden Betriebsanlage (Objekt 34, 
Gasdruckregelstation) im Standort 3300 Amstetten, Josef-Umdasch-Platz 1 

66. M-EC Maierhofer GesmbH – Neubau einer Lagerhalle, Befestigung der Freifläche 
mit Asphalt und Schotterunterbau (KRC) für das Manipulieren und Lagern von 
Baustellenaufenthalts- und Baustellenwerkzeugcontainer im Standort Amstettner 
Straße 34, KG Mauer 

67. Kooperation mit dem AMS Amstetten 

68. Beratung zum strategischen Waldmanagement der Stadtgemeinde Amstetten – 
Vergabe der Leistungen 2021 

69. Aussetzung von Mieterhöhungen für Gemeindewohnungen bis Ende 2022 

 

 

A N F R A G E N 

 

 

 
 



 

 

D R I N G L I C H K E I T S A N T R A G 

 

 

 

 

Gemäß § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 beantrage ich, folgende Punkte in die 
Tagesordnung der heutigen Sitzung des 

 

 

GEMEINDERATES 

 

aufzunehmen: 

 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 3: 

18.1) Bericht der Bildungsgemeinderätin 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 4: 

18.2) Bericht der Gesundheitsgemeinderätin 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 5: 

26.1) Portraitgemälde von Bürgermeisterin a. D. Ursula Puchebner – Auftragsvergabe 
(Änderung des GRB v. 23.9.2020) 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 6: 

31.1) Bericht der Jugendgemeinderätin 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 7: 

34.1) Anerkennung des Leitbildes der Stadterneuerung Amstetten für die 
Stadterneuerung des Landes NÖ 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 9: 

56.1) Stadtwerke Amstetten, WVA Jahresbauvorhaben 2021 – Auftragsvergabe, Erd- 
und Baumeisterarbeiten sowie Materialverlegung 

56.2) PfadfinderGILDE – Erlass der Schlossmiete 



 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 10: 

70) M. Swarovski GesmbH – Errichtung eines Personenaufzuges im Standort 3362 
Mauer, Grdstk. Nr. 1841/46 

71) Bericht der Umweltgemeinderätin 

72) Pizzeria Ristorante Bella Italia GmbH – Änderung des bestehenden 
Gastgewerbelokals im Standort 3300 Amstetten, Waidhofner Straße 1 

 

 

Begründung: Die angeführten Punkte wurden erst nach Erstellung der Tagesordnung 
sitzungsreif. 

 



 

A N W E S E N H E I T S L I S T E 
ÖFFENTLICHER TEIL 

der 7. Sitzung des Gemeinderates am 14. April 2021 
 

 
Bgm. Christian Haberhauer 3300 Amstetten Allersdorfer Straße  
1. Vzbgm. Markus Brandstetter 3300 Amstetten Preinsbacher Straße 93 
2. Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler 3300 Amstetten, Klosterstraße 2/5 
3. Vzbgm. Dominic Hörlezeder 3362 Mauer Efeustraße 21 
 
Stadträte der ÖVP: 
StR Peter Pfaffeneder 3300 Amstetten Wienerstraße 19/1 
StR Doris Koch, MSc. 3363 Neufurth Buchenstraße 5 
StR Stefan Jandl 3300 Amstetten Schaffenfeldstraße 12 
StR Heinz Ettlinger 3300 Amstetten Weitenfeldstraße 4 
 
Stadträte der SPÖ: 
StR Bernhard Wagner 3300 Greinsfurth Ebner-Eschenbach-Straße 8a/3 
StR Elisabeth Asanger, BA, 3362 Mauer Anemonenstraße 1c 
 
Gemeinderäte der ÖVP: 
OV GR Mag. Manuel Scherscher 3300 Greinsfurth Waidhofner Straße 13 
OV GR Anton Geister 3363 Ulmerfeld Flurstraße 25 
GR Andreas Gruber 3300 Amstetten Koplarn 75 
GR Claudia Marksteiner 3362 Mauer Winkling 7 
GR Reinhard Aigner, MA 3300 Amstetten Viehdorfer Straße 13 
GR Michaela Pfaffeneder 3300 Amstetten Breitstrum 28 
GR Claudia Weinbrenner 3363 Ulmerfeld Sonnenstraße 21 
GR Michael Hülmbauer 3300 Greinsfurth Waidhofner Straße 39 
GR Mag. Peter Fuhs 3300 Amstetten Siedlungsstraße 31/7 
GR Christoph Zechmeister 3300 Amstetten Anzengruberstraße 13 
GR Michaela Lampersberger 3363 Mauer Bahnhofstraße 11/9 
GR Helga Seibezeder 3300 Amstetten Neugasse 10 
GR Martina Wadl 3363 Ulmerfeld Römerstraße 1 
 
Gemeinderäte der SPÖ: 
GR Regina Öllinger 3300 Amstetten Ferdinand-Waldmüller-Straße 5/4 
GR Helfried Blutsch 3362 Mauer Krokusstraße 3 
GR Margit Huber 3300 Greinsfurth Forststraße 7 
GR Andreas Fröhlich 3300 Amstetten Robert-von-Lieben-Straße 4/26 
GR Birgit Hornes 3300 Amstetten Reckentragstraße 47 
GR Jakob Hartl 3300 Amstetten Heimgasse 18 
GR Gisela Zipfinger 3300 Amstetten Siedlungsstraße 31/15 
GR Mag. Franz Dangl 3300 Greinsfurth Wiesenstraße 3 
GR Andreas Kaßberger 3363 Hausmening Heidestraße 18 
GR Birgit Kern 3300 Amstetten Gartenstraße 7/6/2 
GR Manuela Schnakl 3300 Amstetten Parksiedlung 32/6 
GR Silvia Übelbacher 3363 Ulmerfeld Graben 48 
 
 
Gemeinderätin der Grünen: 
GR Sarah Huber 3362 Mauer Efeustraße 21 
GR Anja Stix 3300 Amstetten Preinsbacher Straße 55 
 
Gemeinderäte der FPÖ: 
GR Harald Wiesauer 3300 Amstetten Adalbert-Queiser-Straße 3/10 
 
NEOS: 
 
Entschuldigt: 
GR Christian Schrammel 3300 Amstetten Edlastraße 3 
StR Beate Hochstrasser 3363 Ulmerfeld Flurstraße 5 



 

GR Christopher Hager 3300 Amstetten Roseggerstraße 4/1 
  
Zuhörer:  6 
MitarbeiterInnen Stadtgemeinde:  4 
Ort:  Johann-Pölz-Halle 
Schriftführer:  StADir.Mag. Beatrix Lehner, Sandra Döttlinger 

 

 



 

 

ÖFFENTLICHER TEIL 

 

Der Bürgermeister eröffnet die 7. Sitzung des Gemeinderates und begrüßt alle 
Anwesenden. Er stellt fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung ordnungsgemäß 
durchgeführt wurde. 

 

Begründet entschuldigt: GR Christian Schrammel, StR Beate Hochstrasser,  
GR Christopher Hager 

 

Die Einladung zur heutigen Gemeinderatssitzung ist gemäß § 48 Abs. 2 NÖ 
Gemeindeordnung 1973 erfolgt.  

Da mehr als zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderats anwesend sind und somit 
die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 leg cit vorliegen, können auch die vorliegenden 
Dringlichkeitsanträge behandelt werden.  

Darauf wurde in der der Einladung gemäß § 48 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 
hingewiesen. 

 

1) Genehmigung der Niederschrift über die 6. Sitzung des Gemeinderates vom  

07. April 2021 

 

Die Niederschrift über die 6. Sitzung des Gemeinderates am 07. April 2021 wurde 
vom Bürgermeister, den Schriftführern und je einem Mitglied der Fraktionen 
unterfertigt. Eine Abschrift des Sitzungsprotokolls wurde den Fraktionen nachweislich 
zugestellt. Da gegen die Fassung des Protokolls kein schriftlicher Einwand erhoben 
wird, gilt dieses als genehmigt.  

 

 

2) Mitteilungen des Bürgermeisters 

 

- Verhaltensregeln während der Sitzung:  

Bitte zu beachten, dass während der gesamten Sitzung eine FFP2-Schutzmaske zu 
tragen ist – auch während der Wortmeldungen. Bei Wortmeldungen bitte das 
Mikrofon benützen und die Maske tragen. Die geltenden Hygienemaßnahmen wie 
das Desinfizieren der Hände und Abstand halten sind ebenfalls einzuhalten.  

 

Aktuelle Covid-Situation: 126 Fälle 

 

 

 



 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Punkte in die Tagesordnung 
aufzunehmen: 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 3: 

18.1) Bericht der Bildungsgemeinderätin 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 4: 

18.2) Bericht der Gesundheitsgemeinderätin 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 5: 

26.1) Portraitgemälde von Bürgermeisterin a. D. Ursula Puchebner – 
Auftragsvergabe (Änderung des GRB v. 23.9.2020) 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 6: 

31.1) Bericht der Jugendgemeinderätin 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 7: 

34.1) Anerkennung des Leitbildes der Stadterneuerung Amstetten für die 
Stadterneuerung des Landes NÖ 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 9: 

56.1) Stadtwerke Amstetten, WVA Jahresbauvorhaben 2021 – Auftragsvergabe, 
Erd- und Baumeisterarbeiten sowie Materialverlegung 

56.2) PfadfinderGILDE – Erlass der Schlossmiete 

 

Im Referat des Gemeinderatsausschusses 10: 

70) M. Swarovski GesmbH – Errichtung eines Personenaufzuges im Standort 
3362 Mauer, Grdstk. Nr. 1841/46 

71) Bericht der Umweltgemeinderätin 

72) Pizzeria Ristorante Bella Italia GmbH – Änderung des bestehenden 
Gastgewerbelokals im Standort 3300 Amstetten, Waidhofner Straße 1 

 

Begründung: Die angeführten Punkte wurden erst nach Erstellung der 
Tagesordnung sitzungsreif. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 



 

Weiters liegt ein Dringlichkeitsantrag der ÖVP, Grünen und NEOS vor. Eine Kopie 
wurde an jedem Sitzplatz aufgelegt. Der Bürgermeister ersucht GR Sarah Huber, 
den Antrag und die Begründung zu verlesen. 

 

Abstimmungsergebnis: 23 dafür (ÖVP, Grüne, FPÖ), 15 dagegen (SPÖ) 

 

Der Bürgermeister weist diesen Punkt dem Ausschuss 8 als Tagesordnungspunkt 
34.2 zu. 

 

Sodann wird in die Beratung der Tagesordnung eingegangen.  

 



 

Referat des Gemeinderatsausschusses 1: 
 

 

3) Vergabe der Subventionen an Sport- und Freizeitvereine 

Zur Förderung der Sport- und Freizeitvereine der Stadtgemeinde Amstetten sollen 
die in der Anlage der Sitzungsvorlage angeführten Subventionsbeträge an die 
einzelnen Vereine gewährt werden. 
Für folgende Vereine sollen (für Investitionen außerhalb der Richtlinien, d.h. mehr als 
10% bzw. € 5.000,--) folgende Subventionsbeträge beschlossen werden: 
 
Bergrettungsdienst: € 900,-- f. Bekleidung, Ausrüstungsgegenstände von € 6.000,-- 
ESV ZV Stocksport: € 1.200,-- f. Stockmaterial und Zelt mit insgesamt € 7.000,-- 
Reitverein Geiger: € 9.100,-- f. Boxen und Traktor von € 91.000,-- 
SKU Amstetten: € 9.500,-- f. Sanierung u. Umbau Sportanlage von € 95.000,-- 
TC Greinsfurth: € 6.000,-- f. Flutlicht von € 27.100,-- 
 
Für jene Vereine, die noch eventuell im Laufe des Budgetjahres um finanzielle 
Unterstützung ansuchen könnten, wurden bei den einzelnen Haushaltsstellen 
Restposten vorgesehen bzw. können nicht ausgeschöpfte Subventionsbeträge zur 
Verstärkung anderer Subventionsarten verwendet werden. 
 
Sollten geplante Investitionen nur teilweise verwirklicht bzw. dafür keine 
entsprechenden Abrechnungen vorgelegt werden, wird bei der Auszahlung der 
Subvention ein aliquoter Abschlag erfolgen. 
Die Bedeckung der finanziellen Zuwendungen ist bei den einzelnen Haushaltsstellen 
gegeben. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
 
Die Vergabe der Subventionen an die einzelnen Sport- und Freizeitvereine der 
Stadtgemeinde Amstetten wird genehmigt. Die beiliegende Aufstellung bildet einen 
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses. 
Die Bedeckung der finanziellen Zuwendungen ist bei den einzelnen Haushaltsstellen 
gegeben. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

4) Vergabe der Subventionen an Jugendvereine 
 
1.) Gemäß nachstehender Aufstellung haben diverse Jugendvereine um die Gewährung 

einer Subvention für das Jahr 2021 angesucht (VA-Stelle 1/2592-7570). 

 

Jugendverein Art der Zuwendung 2021 

Jugendzentrum Don Bosco 
Heim 

Aufrechterhaltung  € 10.000,-- 



 

Kinderfreunde Amstetten Aufrechterhaltung  € 1.600,-- 

Kinderfreunde Greinsfurth Aufrechterhaltung  € 1.600,-- 

Kinderfreunde U/H/N Aufrechterhaltung  € 1.600,-- 

Pfadfindergruppe Don 
Bosco 

Aufrechterhaltung  € 1.500,-- 

Pfadfindergruppe U/H/N Aufrechterhaltung  € 1.500,-- 

UKJ St. Marien Aufrechterhaltung  € 1.400,-- 

Sonic Vibe Aufrechterhaltung  € 1.400,-- 

SUMME   € 18.600,-- 

 
 
2.) Gemäß nachstehender Aufstellung hat ein Jugendverein um die Gewährung einer 

Investitionssubvention für das Jahr 2021 angesucht - (VA-Stelle 1/2592-7770). 
Sollten geplante Investitionen nur teilweise verwirklicht bzw. dafür keine 
entsprechenden Abrechnungen vorgelegt werden, wird bei der Auszahlung der 
gewährten Subvention ein aliquoter Abschlag erfolgen. 

 

Jugendverein Art d. Zuwendung 2021 

Pfadfindergruppe Don 
Bosco  

Geplante Investitionen: € 46.575,61  €  4.660,-- 

SUMME   € 4.660,-- 

 
 

3.) Gemäß nachstehender Aufstellung hat der Verein Jugend und Lebenswelt/Mobile 
Jugendarbeit Westrand um die Gewährung einer Subvention für das Jahr 2021 
angesucht (VA-Stelle 1/4393-7570): 

 

Jugendverein Art d. Zuwendung 2021 

Verein Jugend u. 
Lebenswelt 

Aufrechterhaltung  € 76.000,-- 

SUMME   € 76.000,-- 

 
 
Wechselrede: StR Lisa Asanger, Bgm. Christian Haberhauer, StR Peter Pfaffeneder, 
Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler 
 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
 

1.) Die Subventionen an Jugendvereine für 2021 über gesamt € 18.600,-- werden 
genehmigt. 



 

Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/2592-7570 (Sonstige Einrichtungen 
und Maßnahmen Förderung Jugendaktionen/Finanz. Zuwendungen) gegeben. 

 
2.) Die Investitionssubvention für die Pfadfindergruppe Don Bosco in der Höhe von 

€ 4.660,- wird genehmigt. Sollten geplante Investitionen nur teilweise verwirklicht 
bzw. dafür keine entsprechenden Abrechnungen vorgelegt werden, wird bei der 
Auszahlung der gewährten Subvention ein aliquoter Abschlag erfolgen. 

 Die Bedeckung ist bei der Haushaltsstelle 1/2592-7770 (Sonstige Einrichtungen und 
Maßnahmen Förderung Jugendaktionen – Subvention für Investitionen) durch 
Einsparung bei der Haushaltsstelle 1/2690-7770 (Sonstige Einrichtungen und 
Maßnahmen Sportsubventionen/Sportveranstaltungen – Subvention für 
Investitionen) gegeben. 

 
3.) Die Subvention an den Verein Jugend und Lebenswelt/Mobile Jugendarbeit 

Westrand für 2021 über gesamt € 76.000,-- wird genehmigt. 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/4393-7570 (Jugendwohlfahrt, Mobile 
Jugendarbeit/Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne 
Erwerbszweck) 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

5) Vergabe der Subventionen an soziale Vereine 
 
 
1.) Gemäß nachstehender Aufstellung haben diverse soziale Vereine um die 

Gewährung einer Subvention für das Jahr 2021 angesucht (HH-Stelle 1/4292-7570; 
Einreichfrist war der 30.09.2020): 

 

 Sozialer Verein Art d. Zuwendung 2021 / € 

1. Amnesty International Gr. 37 Aufrechterhaltung 300,-- 

2. Frauenberatung Mostviertel Aufrechterhaltung 9.500,-- 

3. Frauenhaus Amstetten Aufrechterhaltung 8.000,-- 

4. Frauenhaus Amstetten Abdeckung der Betriebskosten für die 
Notwohnung in Amstetten 

2.000,-- 

5. Frauenselbsthilfe nach Krebs 
Amstetten 

Aufrechterhaltung 270,-- 

6. Hilfswerk Amstetten Aufrechterhaltung 2.750,-- 

7. KOuBV Amstetten 
verspätet eingelangt am 01.02.2021 

Aufrechterhaltung 270,-- 

8. Lebenschance Mostviertel, 
Amstetten 
verspätet eingelangt am 14.10.2020 

Aufrechterhaltung 250,-- 

9. Lebenshilfe Amstetten Aufrechterhaltung 2.300,-- 

10. Neustart Amstetten Aufrechterhaltung 530,-- 

11. Pensionistenverb. Amstetten Aufrechterhaltung 740,-- 



 

12. Pensionistenverb. Greinsfurth Aufrechterhaltung 740,-- 

13. PV Mauer-Öhling Aufrechterhaltung 420,-- 

14. PV Ulmerfeld-Hausmening Aufrechterhaltung 740,-- 

15. SHGr. JUPPS Parkins., Amst. Aufrechterhaltung 740,-- 

16. SHGr. Parkinson, Amst.-Mauer Aufrechterhaltung 740,-- 

17. Seniorenbund Amstetten Aufrechterhaltung 840,-- 

18. Seniorenbund Mauer-Gft. Aufrechterhaltung 740,-- 

19. Seniorenbund U-H-N 
verspätet eingelangt am 06.10.2020 

Aufrechterhaltung 740,-- 

20. Verein Chronisch Krank Österr. Aufrechterhaltung 250,-- 

21. Verein Leila Amstetten Aufrechterhaltung 2.630,-- 

22. Verein „Leben Entfalten“ – 
Mostviertler Montessorischule 
u. –gruppe, Amstetten 
verspätet eingelangt am 28.01.2021 

Aufrechterhaltung 5.250,-- 

23. Volkshilfe Amstetten Aufrechterhaltung 2.730,-- 

 SUMME  43.470,-- 

 
2.) Gemäß nachstehender Aufstellung hat ein sozialer Verein um die Gewährung einer 

Subvention - Erlass der Rathaussaal-Miete inkl. event. Heizkostenzuschlag für div. 
Veranstaltungen - für das Jahr 2021 angesucht. Die Kosten für die 
Assistenzbeistellung werden durch die Kulturabteilung auf der Haushaltsstelle 1/0290-
5000 oder 1/3000-5000 verbucht: 
 

24. Hospizförderverein Amstetten Erlass der Rathaussaalmiete inkl. event. 
Heizkostenzuschlag sowie die Übernahme der Kosten 
für die Assistenzbeistellung für max. 4 
Veranstaltungen: 
ca. € 560 - € 800,-- 

 
 
Wechselrede: GR Sarah Huber 
 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
 
1.1) Das verspätete Einlangen von 4 Ansuchen um finanzielle Unterstützung, welche im 

Sachverhalt gekennzeichnet sind, wird genehmigt. 
 

1.2) Die Subventionen Nr. 1. bis 23. laut Aufstellung im Sachverhalt an die sozialen 
Vereine für 2021 über gesamt € 43.470,-- werden genehmigt. 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/4292-7570 gegeben. 

 
2.) Dem Hospizförderverein Amstetten wird die Rathaussaal-Miete inkl. event. 

Heizkostenzuschlag für max. 4 Veranstaltungen im Jahr 2021 – nach tatsächlicher 
Abhaltung – erlassen. Die Kosten für die Assistenzbeistellung für max. 



 

4 Veranstaltungen von ca. € 560,-- bis € 800,-- werden von der Stadtgemeinde 
Amstetten übernommen. Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/0290-5000 
bzw. 1/3000-5000 gegeben. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

 

6) Subvention für Markierungsarbeiten für den ES Eisenreichdornach 

Der Eisschützenverein Eisenreichdornach wird die Markierungen seiner 
Stockbahnen neu fertigen. 
Ein Kostenvoranschlag der Fa. Stockbahn Daniel Dumfart beläuft sich auf € 1.362,-- 
brutto. 
Es soll dem Sportverein eine Investitionssubvention von 50 % der Kosten gewährt 
werden – dies sind € 681,-- des gelegten Angebotes. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Eine Investitionssubvention an den ES Eisenreichdornach in Höhe von 50% (= € 
681,--) für Markierungsarbeiten der Stockbahnen wird genehmigt. 
Die Bedeckung ist bei der VA-Stelle 1/2690-7770 (Subventionen für Investitionen 
Sportvereine) gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

7) Resolution an die Bundesregierung Aktion 40.000 – Arbeitsplätze, Chancen, 

Zuversicht 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Amstetten beschließt, folgende Resolution an 
die Österreichische Bundesregierung zu richten: 

Die Corona-Krise verschärft die Situation am Arbeitsmarkt immer mehr. Die 

Verknappung von Arbeit wird verstärkt. Ende Februar 2021 waren in Österreich 

436.982 Personen arbeitslos - 140.587 davon länger als ein Jahr, ein Plus von 
44,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während die Anzahl der arbeitslos 
gemeldeten Menschen steigt, schrumpft die Zahl der sofort verfügbaren Stellen um 

13,2 Prozent auf 65.444. Damit kommen auf eine beim AMS gemeldete offene 

Stelle mehr als 6 vorgemerkte Arbeitssuchende.  

2017 wurde unter Bundeskanzler Kern und Sozialminister Stöger die Aktion 20.000 
ins Leben gerufen: 20.000 Langzeitarbeitslose über 50 Jahren sollten in öffentlichen 
Einrichtungen und gemeinnützigen Vereinen arbeiten, der Staat zahlte diese 
Arbeitsplätze. 

Die Nachfolgeregierung strich das Jobprogramm nach weniger als einem Jahr. Damit 
konnte die Aktion 20.000 ihr Potenzial nur zu 5 Prozent ausschöpfen: Nur jede/r 20. 
ältere Arbeitslose bekam eine Chance auf Beschäftigung über die Aktion. 3.824 
Arbeitslose über 50 Jahren wurden gefördert – möglich gewesen wären aber bis zu 
74.361. 



 

Trotzdem war diese Aktion ein voller Erfolg: Jede/r Dritte Langzeitarbeitslose über 

50 Jahren, der/die an der Aktion 20.000 teilnahm, hat heute wieder einen 

Arbeitsplatz. 1.213 ehemalige Langzeitarbeitslose, die an der Aktion teilnahmen, 
haben heute einen Arbeitsplatz – nicht vom Staat gefördert. Diese Menschen haben 
Optimismus und eine sinnvolle Beschäftigung. 
 
Es zeigt sich auch jetzt wieder: Der Arbeitsmarkt reguliert sich nicht von selbst. Es ist 
Zeit, entschlossen gegen die Rekordarbeitslosigkeit vorzugehen. Es braucht gezielte 
Beschäftigungsprogramme, um Menschen, die länger als ein Jahr trotz aller 
Bemühungen keinen Job bekommen, Unterstützung und eine ehrliche Chance zu 

geben. Die Corona-Pandemie darf zu keiner Pandemie der Armut werden - 

Langzeitbeschäftigungslose dürfen nicht zurückgelassen werden. 

Analog zur Aktion 20.000 – der erfolgreichen Joboffensive für ältere 
Langzeitarbeitslose über 50 Jahren, die von der Nachfolgeregierung abgedreht 
wurde, braucht es daher eine Aktion 40.000. Diese schafft: 

 40.000 öffentlich finanzierte, neue Arbeitsplätze in öffentlichen 

Einrichtungen, gemeinnützigen Vereinen und sozialen Unternehmen. Die 
Tätigkeiten reichen von Unterstützungsleistungen für pflegebedürftige Menschen, 
über organisatorische Unterstützung bei Test- und Impfstraßen, bis zur 
Instandhaltung von Grün- und Parkflächen. 

Es entsteht dadurch eine Win-Win-Situation für Betroffene und Gemeinden. Die 
Förderung erfolgt degressiv für 2 Jahre. Die ersten 12 Monate zu 100 Prozent, 
danach 6 Monate mit 75 Prozent und schließlich 6 Monate mit 50 Prozent der 
gesamten Lohnkosten. Da es durch diese Beschäftigungsaktion zu Einsparungen in 
der Arbeitslosenversicherung, sowie bei den Leistungen der 
Mindestsicherung/Sozialhilfe kommt und ein wesentlicher Teil der direkten 
Lohnkosten über Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge zurück ins 
Budget fließt, belaufen sich die tatsächlichen Kosten auf etwa 160 Mio. Euro im 
ersten Jahr, 100 Mio. Euro im zweiten Jahr, gesamt somit rund 260 Mio. Euro für die 
gesamten zwei Jahre. 

Aus den genannten Gründen fordern wir daher die Bundesregierung auf: 

Ein Beschäftigungsprojekt für 40.000 geförderte Arbeitsplätze bei öffentlichen und 
gemeinnützigen Trägern für die Beschäftigung von Langzeitbeschäftigungslosen und 
unter Bereitstellung der erforderlichen zusätzlichen finanziellen Mittel nach folgenden 
Kriterien auszuarbeiten und bis spätestens Juni 2021 umzusetzen: 

 Förderung für Beschäftigung von Arbeitslosen, die seit 12 Monate auf Jobsuche 
sind. 

 Die Teilnahme ist freiwillig und eine Ablehnung kann nicht mit einer Sperre des 
Arbeitslosengeldes sanktioniert werden. 

 Gefördert werden existenzsichernde Vollzeitdienstverhältnisse oder 
Teilzeitbeschäftigungen ab 30 Wochenstunden. 

 Kollektivvertragliche Entlohnung; mindestens 1.700 Euro Brutto (für Vollzeit). 

 Träger: öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen und Dienstleistungsverbünde 

 Degressive Förderung für 2 Jahre – 12 Monate 100 Prozent, 6 Monate 75 Prozent 
und 6 Monate 50 Prozent der gesamten Lohnkosten. 



 

 Nur zusätzlich geschaffene Arbeitsplätze werden gefördert. 

 Es sollen regionale/kommunale Bedarfe damit abgedeckt werden können. 

 Während der geförderten Beschäftigung sollen auch entsprechende Aus-, Um- und 
Weiterbildungsangebote, sowie bei Bedarf ein Coaching für den Wiedereinstieg in 
das Arbeitsleben, zur Verfügung gestellt werden. 

Ergeht an: 
1. Bundeskanzler Sebastian Kurz 
2. Vizekanzler Mag. Werner Kogler 
3. Finanzminister Mag. Gernot Blümel, MBA 
4. Arbeitsminister Dr. Martin Kocher 
5. Österreichischer Städtebund  
6. Österreichischer Gemeindebund 
7. Alle Parlamentsklubs (ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE, NEOS) 

 
Wechselrede: Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler, GR Sarah Huber, GR Mag. Franz 

Dangl, StR Peter Pfaffeneder, Bgm. Christan Haberhauer 
 
 

Abstimmungsergebnis:  22 dagegen (ÖVP, Grüne)  
 15 dafür (SPÖ)  
 1 Enthaltung (FPÖ) 

 
 
18.44 Uhr Vzbgm. Markus Brandstetter, GR Helfried Blutsch und GR Sarah Huber 
verlassen die Sitzung. 
 
 

8) Veranstaltersubvention für den Verein „Amstetten hilft“ für Benefizkonzert 

Der Verein „Amstetten hilft“ tritt als Veranstalter für ein Benefizkonzert am 27. April 
2021 auf.  Der Reinerlös wird dem Projekt „Traumschaukel“ zu Gute kommen. 
 
Projektbeschreibung „Traumschaukel“ 
Ermöglicht soll die Errichtung einer Rollstuhlschaukel für das Hilde-Umdasch-Haus 
werden. Kindern die wegen ihrer körperlichen Einschränkung auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, kann mit Hilfe dieser „Traumschaukel“ die sinnliche Erfahrung des 
Schaukelns vermittelt werden.  
Alle Akteure des Konzerts, regionale Bands wie: PÄM, The Buffalo Bells, Stereo 
Bullets und  Penthouseclub treten unentgeltlich auf. 
 
Für diese Veranstaltung soll die Johann-Pölz-Halle angemietet werden. Das Angebot 
beläuft sich auf € 2.527,00 exkl. Mwst.  
 
Jedoch kann sich diese Summe durch etwaige zusätzliche hygienetechnische und 
organisatorische Maßnahmen, je nach geltender Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung erhöhen.  
 
Die feuerpolizeiliche Überwachung (€ 24,00 pro Stunde pro Mann) wird von der FF 
Amstetten direkt in Rechnung gestellt.  

 
Wechselrede: Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler, StR Stefan Jandl 



 

 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Für das Benefizkonzert am 27. April 2021, veranstaltet vom Verein „Amstetten hilft“  
zugunsten des Projekts „Traumschaukel“, soll die Johann-Pölz-Halle angemietet 
werden. 
Laut Angebot der AVB beläuft sich die Hallenmiete auf € 3.032,40 inkl. Mwst.  
 
Der Verein „Amstetten hilft“ ersucht die Stadtgemeinde um Übernahme der 
Hallenmiete. 
 
Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 1/4292-7570 (Zuwendungen an soziale 
Vereine/Organisationen) gegeben. 
 
Zusatzantrag: Die Auszahlung erfolgt erst bei Stattfinden der Veranstaltung. Dieser 
Beschluss ist für 2021 gültig. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

18.49 Uhr Vzbgm. Markus Brandstetter, GR Helfried Blutsch und GR Sarah Huber 
kommen zur Sitzung zurück. 



 

Referat des Gemeinderatsausschusses 2: 
 
 
 

9) Wirkstatt Hausmening – Zubau Veranstaltungssaal – grundsätzliche 

Genehmigung 

In der Baubeiratssitzung vom 12.02.2021 wurde beschlossen, dass beim 
Veranstaltungssaal ein Zubau errichtet wird.  
Dieser Zubau macht den Veranstaltungssaal flexibler für professionelle und kulturelle 
Bespielungen. 
Es werden ein Windfang und eine Garderobe und Sanitäranlage für Herren 
geschaffen, die ursprüngliche Garderobe und Sanitäranlage wird für Damen 
vorgesehen. 
Durch die erhöhten Ansprüche an den Saal wurden zugleich die Medien- 
Beschallungs- und Bedientechnik erweitert und eine zusätzliche Trennwand 
vorgesehen, um den Saal auf zwei Drittel inkl. Bühne verkleinern zu können. 
Die Zusatzleistungen der einzelnen Gewerke müssen nicht neu ausgeschrieben 
werden, da die Einheitspreise der bereits genehmigten Gewerke herangezogen 
werden. 
Die Mehrkosten für die oben angeführten Änderungen belaufen sich auf € 270.000,-- 
exkl. MWSt. 
 
Wechselrede: OV GR Anton Geister 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Aufträge für den Zubau der „Wirkstatt Hausmening“ sind an bereits genehmigte 
Gewerke zu vergeben in einer Gesamthöhe von € 270.000,-- exkl. MWSt. 
 
Da die Kosten bis Ende des Jahres nicht schlagend werden, ist die Bedeckung im 
NVA 2021 bzw. VA 2022 auf dem Konto 5/8942-0100 (Stadtsaal Hausmening – 
Gebäude) vorzusehen.  
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Amstetten erteilt die grundsätzliche Geneh-
migung gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung 1973, den Zubau bei der Wirkstatt 
Hausmening vorzunehmen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

 

10) ABA Amstetten BA 23.6 – Erweiterung der Kanalisation, Amstetten Ost (HA 

Kremslehner) sowie des Straßenneubaues im Bereich Ybbsheim bis 

Kremslehner in Greimpersdorf – Erd- und Baumeisterarbeiten sowie 

Straßenbauarbeiten – Auftragsvergabe 

Der Bereich Amstetten Ost zwischen Kremslehner und Ybbsheim ist entsprechend 
dem Abwasserplan an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Im Zuge der 
Errichtung der öffentlichen Kanalisation erfolgt auch die Generalsanierung der 
Straße 
Das Bauvorhaben wird in offener Bauweise hergestellt und umfasst die Errichtung 
von ca. 430  lfm DN 300 Mischwasserkanalisation  inkl. der erforderlichen 
Anschlussleitungen sowie die Generalsanierung von ca. 600 lfm Gemeindestraßen.  



 

Die o. a. Arbeiten wurden namens der Stadtgemeinde Amstetten vom Ingenieurbüro 
Dr. Lang ZT-GmbH, Auhofstraße 25, 3372 Blindenmarkt im nicht offenen Verfahren 
ausgeschrieben und fand die Angebotseröffnung am 25. Februar 2021 im 
Stadtbauamt der Stadtgemeinde Amstetten statt.  
 
Die Arbeiten wurden in 2 Obergruppen ausgeschrieben: 
 Obergruppe 1: Kanalbau 181.579,26 € exkl. MWSt. 
 Obergruppe 2: Straßenbau 175.327,62 € exkl. MWSt. 
 bzw. 201.393,14 € inkl. MWSt.  
 
Die Abrechnung der einzelnen Obergruppen erfolgt getrennt je Obergruppe. 
Das Angebotsergebnis wurde als Gesamtsumme (exkl. MWSt.) verlesen und erfolgt 
die Vergabe an den Gesamtbilligstbieter. 
Nach rechnerischer und sachlicher Prüfung der Offerte für die Erd- und 
Baumeisterarbeiten, Lieferungen sowie der Straßenbauarbeiten zur Errichtung der 
o.a. BVH ergab sich nachstehende Reihung der drei Bieter (Angaben  in €, exkl. 
MWSt.): 
 
1. Fa. PORR Bau GmbH, Mauer € 356.906,88 
2. Fa. STRABAG AG; St. Peter/Au € 412.943,76 
3. Fa. Held & Francke, Loosdorf € 433.746,30 
 
Die drei Angebote wurden vom Ingenieurbüro Dr. Lang ZT-GmbH, Auhofstraße 25, 
3372 Blindenmarkt rechnerisch und fachtechnisch geprüft, wobei eindeutig das 
Angebot der Fa. PORR Bau GmbH, Tiefbau, NL Niederösterreich, Dieselstraße 3, 
3362 Mauer Billigstbieter war. 
 Vergabesumme Obergruppe 1 – Kanalbau BA 23.6
 181.579,26 € exkl. MWSt. 
 
 Vergabesumme Obergruppe 2 – Straßenbau 
 201.393,14 € inkl. MWSt.  
 
Keine Wechselrede  
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Auftrag für das Bauvorhaben ABA Amstetten BA 23.6 – Erweiterung der 
Kanalisation  
Amstetten Ost (HA Kremslehner) sowie des Straßenneubaues im Bereich Ybbsheim 
bis Kremslehner in Greimpersdorf – ist an die Fa. PORR Bau GmbH, Tiefbau, NL 
Niederösterreich, Dieselstraße 3, 3362 Mauer als Billigstbieter zu vergeben. 
 
 Vergabesumme Obergruppe 1 – Kanalbau BA 23.6
 181.579,26 € exkl. MWSt. 
 
 Vergabesumme Obergruppe 2 – Straßenbau 
 201.393,14 € inkl. MWSt.  
 
Die Bedeckung für die o.a. BVH ist unter folgenden Haushaltstellen gegeben: 

BA 23.6  - Erweiterung der Kanalisation Amstetten Ost (HA 
Kremslehner) 

 Haushaltsstelle 5/851230-004060 
 



 

 Generalsanierung der Greimpersdorfer Straße 
 Haushaltsstelle 5/612000-201039 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

 

11) Stiegen- und Rampenanlage Haltestelle Höf - Grundsätzliche Genehmigung, 

Vergabe der Vermessungsarbeiten und Vergabe des Entwurfes, der Planung 

und der statischen Bearbeitung 

Im Arbeitsprogramm des Mobilitäts-Landesrates DI Ludwig Schleritzko ist unter 
anderem auch die Sanierung der Brücke B121.02A Feldweg bei Edla 
(Brückendurchlass zur Fa. Datzberger) vorgesehen. 
Um im Zuge der Sanierung der Brücke Synergien mit der NÖ Straßenbauabteilung 
ansprechen zu können, wäre nun eine Grundsätzliche Genehmigung der Sanierung 
erforderlich. 
Auch eine entsprechende Vergabe der Vermessungsarbeiten und die Vergabe des 
Entwurfes, der Planung und der statischen Bearbeitung wären auf Grund der 
Bauarbeiten der NÖ Straßenbauabteilung voranzutreiben. 
 
Das Büro DI Dr Schlögelhofer wurde ersucht ein entsprechendes Angebot über die 
Vermessungsarbeiten im gegenständlichen Bereich vorzulegen. 
Dieses Angebot vom 25.02.2021 beläuft sich auf € 864.-inkl. MWSt. 
 
Das in Amstetten ansässige Statikbüro SSP-ZT GmbH Sterkl, Schörkhuber & 
Partner hat mit Angebot vom 02.03.2021 ein Angebot über den Entwurf, Planung 
und statische Bearbeitung vorgelegt, die Angebotssumme beläuft sich auf  € 
12.680,64 inkl MWSt. 
Im Angebot wird, nun vor der erforderlichen Planung, von Baukosten in der Höhe 
von ca. € 100.000.- ausgegangen. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Grundsätzliche Genehmigung für die Sanierung der Stiegen- und Rampenanlage 
Haltestelle Höf wird erteilt. 
 
Der Auftrag für die Vermessungsarbeiten der Stiegen- und Rampenanlage 
Haltestelle Höf ist an das Büro DI Dr. Ferdinand Schlögelhofer, Wagmeisterstraße 
13, 3300 Amstetten, mit einem Angebotsbetrag von € 864,00 inkl. MWSt. zu 
vergeben. 
 
Der Auftrag für die Erstellung des Entwurfes, der Planung und der Statischen 
Bearbeitung im Bereich der Stiegen- und Rampenanlage Haltestelle Höf ist an das 
Büro SSP-ZT GmbH Sterkl, Schörkhuber & Partner, Hauptplatz 21, 3300 Amstetten, 
mit einem Angebotsbetrag von € 12.680,64 inkl. MWSt. zu vergeben. 
 
Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgaben ist aufgrund von Einsparungen auf 
dem Konto 1/6390-6190 (Erhaltung der Bäche – Instandh. von Sonderanlagen) auf 
dem Konto 5/6160-0020 (Radfahr- und Wanderwege – Straßenbau) gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 



 

12) Umdasch Stadion – Errichtung einer Flutlichtanlage 

Im Umdasch Stadion soll eine Flutlichtanlage für das Fußballfeld und für die 
Laufbahn errichtet werden.  
Die Flutlichtanlage besteht aus 4 Masten mit einer Höhe von 16,0 m, Strahler mit 
LED-Scheinwerfern und Einzelfundamente aus Beton. 
Für die Herstellung der Betonfundamente mit Fertigteilköcherfundamenten wurden 
2 Firmen um Angebotslegung ersucht und haben 2 Firmen diese Leistungen 
angeboten.  
Nach Prüfung der Angebote in technischer und preislicher Hinsicht ergibt sich als 
Billigstbieter die Fa. Lehner, Südlandstraße 1, 3300 Amstetten, mit einer geprüften 
Angebotssumme von € 14.245,83 exkl. MWSt.  
Für die Errichtung der Flutlichtanlage bestehend aus 4 Masten (Höhe = 16,0 m) und 
LED-Flutlichtstrahler liegt ein Angebot der Stadtwerke Amstetten, Stadtwerkestraße 
2, 3300 Amstetten vor. 
Nach Prüfung des Angebotes in technischer und preislicher Hinsicht ergibt sich eine 
Angebotssumme von € 106.237,58 exkl. MWSt. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Auftrag für die Flutlichtanlage für das Fußballfeld und für die Laufbahn im 
Umdasch Stadion ist an die Fa. Lehner, Südlandstraße 1, 3300 Amstetten, in der 
Höhe von € 14.245,83 exkl. MWSt. zu vergeben.  
 
Der Zuschlag für die Elektroinstallationsarbeiten für die Flutlichtanlage für das 
Fußballfeld und für die Laufbahn im Umdasch Stadion ist durch In-House-Vergabe 
an die Fa. Stadtwerke Amstetten, Stadtwerkestraße 2, 3300 Amstetten mit einer 
geprüften Angebotssumme von 106.237,58 exkl. Mehrwertsteuer zu erteilen. 
 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 5/2620-0500 gegeben.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

13) Nutz- und Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Amstetten West – 

grundsätzliche Genehmigung und Vergabe der Erstellung einer Business Case 

Analyse 

Das Gewerbegebiet West soll mit Nutz- und Löschwasser versorgt werden. 
Nach Prüfung der möglichen Varianten zur Entnahme von Flusswasser aus der Ybbs 
wurde in Abstimmung mit der Stadtgemeinde Amstetten und den Stadtwerken die 
Variante Wasserentnahme im Bereich des Kraftwerkes der Wien Energie und 
Verlegung einer Transportleitung zum Gewerbegebiet Amstetten West als günstigste 
Variante erachtet. 
 
Die Entnahme des Nutz- und Löschwassers könnte beim Kraftwerk der Wien 
Energie hinter dem Rechen an der Wand des Fischaufstiegs im 
Turbineneinlaufbereich erfolgen. Zur Grundlagenerhebung wurden folgende Firmen 
bezüglich des Interesses an Nutzwasser, angefragt: 
Berglandmilch, SWARCO, Riedler, DH Holzdesign, Voestalpine Precision Strip, 
MBA-Polymers, Metran, Bachner, UFH. 



 

 
Nach Rückmeldung von 5 Firmen (Berglandmilch, SWARCO, Riedler, DH 
Holzdesign, Voestalpine Precision Strip) besteht ein Interesse in der Höhe von max. 
71 l/s, unter Berücksichtigung einer angemessenen Reserve wird von einer 
Entnahmemenge von 100 l/s ausgegangen. 
 
Der derzeitige Stand des Vorentwurfs sieht eine Entnahme über z.B. 
Tauchmotorpumpen mit Siebkorb, Transportleitung zum Gewerbegebiet mit einer 
Länge von ca. 1.300 lfm und einem Lösch- bzw. Nutzwasserbehälter mit 600m³ mit 
automatisch, rückspülbarer Grobfilteranlage und Drucksteigerungsanlage für 100 l/s 
vor.  
Die Spülwässer könnten über den von der Berglandmilch geplanten Ablaufkanal in 
die Ybbs geleitet werden.  
 
Nach einer Besprechung am 12.03.2021 mit StR. Ettlinger, Mag. Weichinger, Ing. 
Hürner, Ing. Biber und Ing. Stadlbauer soll nun vor weiteren Schritten die Erstellung 
einer Business Case Analyse für die Nutz- und Löschwasserversorgung des 
Gewerbeparks Amstetten West eingeholt werden. 
 
Das mit der Löschwasserversorgungplanung beauftrage Büro IKW wurde ersucht ein 
entsprechendes Angebot vorzulegen. 
 
Der Honorarvoranschlag des Büro IKW - Ingenieurkanzlei für Wasserwirtschaft, 
Umwelttechnik und Infrastruktur GmbH, 3300 Amstetten, Burgenlandstraße 11 vom 
15.03.2021 umschließt nun folgenden Umfang: 
 
Ermittlung der Investitionskosten auf Grundlage der bisher geleisteten Planung 
 
Ermittlung der Betriebskosten, getrennt in fixe und variable Betriebskosten 
 
Erstellung einer Risikoanalyse für die Errichtungsphase, insbesondere unter 
Betrachtung technischer Risiken, Risiken im Bereich der Behördenbewilligungen 
sowie Risiken durch andere beteiligte Parteien wie z.B. Grundeigentümer 
 
Erstellung einer Risikoanalyse zur Betriebsführung inklusive deren monetären 
Bewertung (z.B. Anlagenausfall durch Hochwasser, Wassermangel oder technische 
Gebrechen) 
 
Abschätzung der zu verkaufenden Wassermengen und Erstellung eines 
Kostendeckungsmodells nach Vorgabe und in Abstimmung mit dem Auftraggeber 
(Anschlusspreis, Bereitstellungspreis, Kubikmeterpreis) 
 
Angabe über mögliche Wasserqualität in Hinblick auf Verschmutzung und 
Temperatur 
 
Erarbeitung von Empfehlungen und Entscheidungsvorlagen 
 
Besprechungen, Beratungen und Abstimmungen mit dem Auftraggeber sowie 
Präsentationen 
 



 

Diese Leistungen wurde vom Büro IKW - Ingenieurkanzlei für Wasserwirtschaft, 
Umwelttechnik und Infrastruktur GmbH, 3300 Amstetten, Burgenlandstraße 11 mit 
einem Gesamtbetrag von € 9.908,99 inkl. MwSt. angeboten. 
 
Wechselrede: Vzbgm. Dominic Hörlezeder, StR Bernhard Wagner 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Die grundsätzliche Genehmigung für die Errichtung einer Nutz- und 
Löschwasserversorgung im Bereich des Gewerbegebietes West wird erteilt. 
 
Der Auftrag für die Erstellung einer Business Case Analyse für eine Nutz- und 
Löschwasserversorgung Gewerbegebiet West ist an das Büro IKW - 
Ingenieurkanzlei für Wasserwirtschaft, Umwelttechnik und Infrastruktur GmbH, 3300 
Amstetten, Burgenlandstraße 11 zu einem geprüften Angebotsbetrag von € 9.908,99 
inkl. MwSt. zu vergeben. 

 
Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe ist auf der Haushaltsstelle 1/1640-
7280 (Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung – Entgelte für sonstige 
Leistungen) sowie durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 1/0313-7280 
(Verkehrsuntersuchungen – Entgelte für sonstige Leistungen) gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Zusatzantrag: 
Prüfung auf Nachhaltigkeit und Auswirkungen auf die Umwelt.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

14) Neubau Bau- und Wirtschaftshof Amstetten Generalplanerleistungen 
 
Am 24.06.2020 wurde im Stadtrat das Büro JIREK, Managementconsulting GmbH, 
Invalidenstr. 3/12a, 1030 Wien, beauftragt, das EU-weite zweistufige 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung für die Stadtgemeinde 
Amstetten abzuwickeln.  
 
Die Findung des Auftragsnehmers erfolgt durch ein zweistufiges 
Verhandlungsverfahren (mit vorheriger Bekanntmachung) gemäß § 31, Abs. 5, 
Bundesvergabegesetz 2018. Angesichts des geschätzten Auftragswertes ist das 
Verfahren im Oberschwellenbereich angesiedelt.  
 
In der ersten Verfahrensstufe haben über 80 Interessenten die Teilnahmeunterlagen 
angefordert, von 6 Bewerber*innen/Bewerber*innengemeinschaften wurden 
Formblätter und Arbeitsproben eingereicht. 
Nach Prüfung durch das Büro JIREK haben sich nach der ersten Verfahresstufe die 
Bewerber*innen/Bewerber*innengemeinschaften PSB – Planung Statik Bauleitungs 
GmbH, Treusch architecture ZT GmbH & RVP GmbH und KWI Engineers GmbH 
durchgesetzt. 
Die Bewertung der Entwürfe dieser Bewerber*innen/Bewerber*innengemeinschaften 
erfolgte am 15.12.2020 in einer Kommission mit folgenden stimmberechtigten 
Mitgliedern: 



 

 Arch. Dipl-Ing. Franz Arzberger 

 Bgm. Christian Haberhauer 

 Dipl.-Ing. Manfred Heigl 

 Andreas Kloimwieder 

 StR Bernhard Wagner 
 

Nach Absage am 14.12.2020 per Mail von Hr. Vzbgm. Dominic Hörlezeder wurde Hr. 
Kloimwieder als stimmberechtigtes Mitglied nachbesetzt. 
  
Nach technischer und rechtlicher Prüfung durch das Büro JIREK hat sich nach der 
zweiten Verfahrensstufe das Büro PSB, Planung, Statik Bauleitungs GmbH, 
Waidhofner Straße 18, 3332 Rosenau, ergeben.  
 
In dieser zweiten Verfahrensstufe legte das Büro PSB, Planung, Statik Bauleitungs 
GmbH, Waidhofner Straße 18, 3332 Rosenau, ein Angebot in der Höhe von 
€ 1.095.150,-- exkl. MWSt. 
 
Im Vergabegespräch einigte man sich auf eine Pauschalsumme von € 1.090.000,-- 
exkl. MWSt. 

 
Wechselrede: Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler, Bgm. Christian Haberhauer, StR 

Bernhard Wagner, GR Birgit Hornes, GR Mag. Manuel Scherscher, 
StADir. Mag. Beatrix Lehner, GR Helfried Blutsch 

 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Auftrag für die Generalplanerleistungen für den Neubau Bauhof ist an das Büro 
PSB, Waidhofner Straße 18, 3332 Rosenau, mit einem Generalplanerhonorar von 
€ 1.090.000,-- exkl. MWSt. zu vergeben. 
 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 5/820300-010000 gegeben. 
 
Der tatsächliche Projektumfang, der darauf basierende Bauzeitplan und die 
Bedeckung der Kosten werden erst nach Kenntnis über die tatsächlichen 
Förderhöhen seitens des Bundes und Landes durch den Gemeinderat festzusetzen 
sein.  

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

Sitzungsunterbrechung von 19.16 – 19.34 Uhr 
 

 

15) Freiwillige Feuerwehr Boxhofen – Zubau einer Fahrzeughalle – 

Baumeisterarbeiten 

Im Budget 2019 wurde der Zubau der Fahrzeughalle für FF Boxhofen vorgesehen. 
Im Jahr 2020 erfolgte die Planung und Ausschreibung. Mit den Zubauarbeiten wird 
im Mai 2021 begonnen. Die Fertigstellung wird im Herbst 2021 sein. 
 
Für die FF-Boxhofen wurden im Budget 2021 € 330.000,00 vorgesehen, nach der 
Angebotseröffnung ergab sich durch die 3 Gewerke inkl. Planerleistung ein 
Baubudget von € 406.488,55 inkl. MwSt., die Differenz von € 76.488,55 wird durch 
Eigenmittel oder Eigenleistungen der FF-Boxhofen ausgeglichen. 



 

Diese Leistungen wurden in einem offenen Verfahren im Unterschwellenbereich 
ausgeschrieben. 4 Firmen haben bis zur Angebotseröffnung am 25.02.2021 das 
Angebot ausgepreist abgegeben.  
 
Nach Prüfung der Angebote in technischer und preislicher Hinsicht durch das Büro 
PSB Planung-Statik-Bauleitungs GmbH, Waidhofner Straße 18, 3332 Rosenau 
ergibt sich die Fa. Mayr-Bau GesmbH, Voralpenstraße 11a, 3355 Ertl, als 
Billigstbieter mit einer Angebotssumme von € 274.841,64 inkl. MwSt. 
 
In diesem Preis ist ein Nachlass von 2 % enthalten. 
 
Wechselrede: OV GR Andreas Gruber, Bgm. Christian Haberhauer,  
 StR Lisa Asanger 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Auftrag für die Durchführung der Baumeisterarbeiten beim Zubau der 
Fahrzeughalle für die FF Boxhofen ist an die Fa. Mayr-Bau GesmbH, Voralpenstraße 
11a, 3355 Ertl, mit einer geprüften Angebotssumme von € 274.841,64 inkl. MwSt. zu 
erteilen. 
In diesem Preis ist ein Nachlass von 2 % enthalten.  
 
 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 5/1630-0100 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig (OV GR Andreas Gruber hat wegen 
Befangenheit die Sitzung zur Abstimmung verlassen) 

 
 
 

16) Hochwasserschutz Zauchbach, Waidahammer, Bruck- und Edelmühle, Landa, 

Steiner – Vergabe der Ausführungsplanung und Statik 

Die Hochwasserschutzmaßnahmen am Zauchbach sollen nach Besprechungen mit 
der NÖ Landesregierung Abt. WA 3 im Jahre 2022 umgesetzt werden, dabei soll 
eine Förderung von 1/3 Bund 1/3 Land NÖ und 1/3 Stadtgemeinde Amstetten 
(Waidahammer, Edelmühle, Landa, Steiner) bzw. Marktgemeinde Euratsfeld 
(Bruckmühle) angesprochen werden. 
Nach Rücksprach am 25.02.2021 mit Ing. Oliver Huber können auch die 
Vorleistungen der Stadtgemeinde Amstetten in diese Förderung in weiterer Folge 
miteinbezogen werden. 
 
Das Ingenieurbüro Dr. Lang ZT-GmbH die die Planungsleistungen für die 
Einreichung abwickelte wurde ersucht ein entsprechendes Angebot für die 
Ausführungsplanung und Statik vorzulegen um die erforderlichen Vorarbeiten zum 
vorgesehenen Baustart im Jahre 2022 sicherzustellen. 
Dieses Angebot beläuft sich auf € 22.482,00 inkl. MWSt. und inkludiert: 
- Ausführungsplanung 
- Durcharbeitung der Ergebnisse, Einreichplanung 
- Zeichnerische Darstellung (Detailpläne) 
- Statische Bearbeitung und Bemessung, Erstellung von Schalungs- und 

Bewehrungspläne, Stahllisten 
- Nebenkosten 
- Besprechungen mit AG, Behörden und Projektleiter 



 

- Ausführungen (Ausführungsunterlagen inkl. Schalung und Bewehrung) 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Auftrag für die Ausführungsplanung und Statik für die 
Hochwasserschutzmaßnahmen am Zauchbach, Waidahammer, Bruck- und 
Edelmühle, Landa, Steiner ist an das Ingenieurbüro Dr. Lang ZT-GmbH, 3372 
Blindenmarkt, Auhofstraße 25, mit einem Angebotsbetrag von € 22.482,00,-- inkl. 
MWSt. zu vergeben. 
 
Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgaben ist aufgrund von Einsparungen auf 
dem Konto 1/6390-6190 (Erhaltung der Bäche – Instandh. von Sonderanlagen) auf 
dem Konto 5/6390-28020 (Erhaltung der Bäche – Zauch-
Hochwasserschutzmaßnahmen) gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 



 

Referat des Gemeinderatsausschusses 3: 
 
 
 

17) Änderung der Verordnung über die Zuordnung der Funktionsdienstposten im 

Bereich der Hoheitsverwaltung und Stadtwerke Amstetten 

Die Verordnung über die Zuordnung der Funktionsdienstposten im Bereich der 
Hoheitsverwaltung und Stadtwerke Amstetten wurde für das Jahr 2021 im 
Gemeinderat vom 16. Dezember 2020 neu beschlossen.  
 
Unter IV – Rangdienstzeiten wird seit längere Zeit eine Einarbeitungszeit angeführt, 
bevor Mitarbeiter mit einem Funktionsdienstposten betraut werden. Nachdem die 
Befristungen bei Betrauungen mit Funktionsdienstposten nun kürzer von der Dauer 
festgelegt wurden, soll dieser Punkt gestrichen werden. Auch sieht das NÖ GVBG 
und NÖ GBDO grundsätzlich keine Rangdienst-/Einarbeitungszeit vor. 
 
Folgendes soll nun gestrichen werden: 
 

 

IV. Einarbeitungszeiten - Rangdienstzeiten: 
 
Bevor die Personen mit einer Funktion betraut werden, benötigt es eine entsprechende 
Einschulungszeit, um die entsprechenden Qualifikationen und Kompetenzen zu erhalten. 
Vor Betrauung mit der Funktion sind folgende Einarbeitungszeiten – Rangdienstzeit 
einzuhalten und die Person besetzt in dieser Zeit eine Stelle ohne Funktion: 

 
1./ Funktionsdienstposten mit Personalzulage: 

 
Einstieg in der Leistungsverwendung,  
drei Jahre in der Leistungsverwendung  
ein Jahr in der niedrigsten Funktionsverwendung 
 
Nach diesen Rangdienstzeiten ist die Besoldung in der bewerteten Funktion des 
Dienstpostens möglich. 
 

2./ Funktionsdienstposten ohne Personalzulage: 
 
Zwei Jahre in der Grundverwendung, 
drei Jahre in der Leistungsverwendung, 
ein Jahr in der niedrigsten Funktionsverwendung 

 
In diesem Sinne soll die angeführte Verordnung, wie im Antrag angeführt, mit 
Wirkung vom 1. April 2021 neu erlassen werden. 

 
Um Genehmigung durch den Gemeinderat wird ersucht 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Verordnung über die Zuordnung der Funktionsdienstposten zu den 
Funktionsgruppen wird mit Wirkung vom 1. April 2021 wie folgt neu erlassen, 
genehmigt und tritt mit gleicher Wirksamkeit in Kraft: 

 



 

A. HOHEITSVERWALTUNG 

 
lfd. 

Nr. 

lfd. Nr. 

Stellenp

lan 2021 
Dienstposten 

Funktions

-gruppe 
PZ 

1.  1 Dienstposten des leitenden Gemeindebediensteten - Stadtamtsdirektorin XII *) 

2.  10 Dienstposten des Leiters Stabstelle „Öffentlichkeitsarbeit“ 8 *) 

I. Abteilungen:   

3.  13 Dienstposten der Leiterin „Nachhaltigkeit, Soziales und Recht“ (Abteilung I) 10 *) 

4.  42 Dienstposten des Leiters „Stadtpolizei“ (Abteilung II) – Stadtwachekommandant 
E 2 a 

Funktion 5 

5.  52 Dienstposten des Leiters „Gebäudemanagement, Infrastruktur und Bauhof“ (Abteilung III) 9 *) 

6.  201 Dienstposten des Leiters „Finanzen und Förderungen“ (Abteilung IV) - Finanzdirektor 10 *) 

7.  214 Dienstposten der Leiterin „Kontrollamtes“ (Abteilung V) 9 *) 

8.  216 Dienstposten der Leiterin „Ortsvorstehung Mauer-Greinsfurth“ (Abteilung VI) 8 *) 

9.  232 Dienstposten des Leiters „Ortsvorstehung Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth“ (Abteilung VII) VIII *) 

10.  248 Dienstposten des Leiters „Human Resource und Bildung“ (Abteilung VIII) - Personaldirektor 10 *) 

11.  388 Dienstposten des Leiter „Wirtschaftsservice und Raumordnung“ (Abteilung IX) 9 *) 

 

II. Referate:   

12.  19 Dienstposten der Leiterin „Soziales und Wohnen“ (Referat I/2) 7 *) 

13.  34 Dienstposten des Leiters „Personenstandswesen“ (Referat I/3) 7 *) 

14.  57 Dienstposten des Leiters „Facility Management“ (Referat III/2) 8 *) 

15.  90 Dienstposten des Leiters „Infrastruktur und Wasserwirtschaft“ (Referat III/3) 8 *) 

16.  94 Dienstposten des Leiters „Bau- und Wirtschaftshofes Amstetten“ (Referat III/4) 8 *) 

17.  203 Dienstposten des Leiters „Hauptbuchhaltung“ (Referat IV/2) 8 *) 

18.  209 Dienstposten des Leiters „Kundenbuchhaltung“ (Referat IV/3) 7 *) 

19.  250 Dienstposten der Leiterin „Personalverwaltung“ (Referat VIII/2) 8 *) 

20.  256 Dienstposten der Leiterin „Volkshochschule, Musikschule & Personalentwicklung“ (Ref. VIII/3) 8 *) 

21.  297 Dienstposten des Leiters „Bildung“ (Referat VIII/4) 8 *) 

22.  386 Dienstposten des Leiters „Informationstechnologie“ (Referat VIII/5) 8 *) 

23.  391 Dienstposten der Leiterin „Baubehörde und GIS“ (Referat IX/2) 7 *) 

24.  396 Dienstposten der Leiterin „Bausachverständige“ (Referat IX/3) 9 *) 

 

III.  Betriebe:   

25.  399 Dienstposten des Leiters „Amstettner Veranstaltungsbetriebe Ges.mbH“ – Geschäftsführer 10 *) 

 

IV. Sonstige Funktionsdienstposten:   

26.  40 Dienstposten des Gehobenen techn. Dienstes 8  

27.  43 Dienstposten eines „Dienstf. Wachebeamter; Stellvertreters des Leiters der Stadtpolizei“ 
E 2 a 
Funktion 4 

28.  44 Dienstposten eines „Dienstf. Wachebeamter; Stellvertreters des Leiters der Stadtpolizei“ 
E 2 a 
Funktion 4 

29.  54 Dienstposten des Verwaltungsfachdienstes und Koordination (Rechnungs- und Haushaltswesen) 7  

30.  56 Dienstposten des Gehobenen techn. Dienstes 8  

31.  91 Dienstposten einer Techn. Fachkraft 7  



 

32.  92 Dienstposten des Gehobenen techn. Dienstes 8  

33.  208 
Dienstposten des Rechnungsfachdienstes, derzeit gemäß § 95 GBDO vom Dienst als 
Personalvertreter freigestellt 

VII *) 

34.  251 Dienstposten des Rechnungsfachdienstes Personalverrechnung 7  

35.  395 Dienstposten des Verwaltungsfachdienstes (GIS) 7  

36.  397 Dienstposten des Gehobenen techn. Dienstes 8  

37.  262 Dienstposten des Leiters der Regionalmusikschule, Direktor l 2a2 *) 

38.  400 Dienstposten des Gehobenen Verwaltungsdienstes, Leiter/in 8 *) 

39.  403 Dienstposten der Stellvertreterin des Geschäftsführers für den Kulturbereich 7 *) 

40.  408 Dienstposten des Gehobenen Verwaltungsdienstes; Leiter/in 8 *) 

41.  411 Dienstposten des Betriebsleiters der Hallen, Stellvertreter des Geschäftsführers im Bereich der Hallen 7 *) 

42.  435 Dienstposten des Leiters der Bäder, Stellvertreter des Geschäftsführers im Bereich der Bäder 8 *) 

43.  476 Dienstposten des Klärmeisters (Betriebsleiters) 8 *) 

  

 



 

 

B. STADTWERKE 

 

 

lfd. Nr. 

lfd. Nr. 

Stellenp

lan 2021 
Dienstposten 

Funktions-

gruppe  

I. Direktion:   

1.  1 Dienstposten des Leiters „Direktion“ - Direktor der Stadtwerke Amstetten 10 *) 

 

II. Referate:   

1.  8 Dienstposten des Leiters „Stromverteilung“ - 1. Direktor-Stellvertreter 9 *) 

2.  28 Dienstposten des Leiters „Energiewirtschaftsexperte“ 8 *) 

3.  33 Dienstposten des Leiters „Netzleit- und Fernwirktechnik“ 8 *) 

4.  34 Dienstposten des Leiters „Netzleit- und Fernwirktechnik – befristet auf die ATZ“ 8 *) 

5.  47 Dienstposten des Leiters „Installationsabteilung“ 7 *) 

6.  73 Dienstposten des Leiters „Wasserwerk“ - Wassermeister 7 *) 

7.  85 
Dienstposten des Leiters „Kaufmännische Leitung, Buchhaltung/Controlling, Tarifwesen, 
Verkaufsgeschäft, Bestattung“ - 2. Direktor-Stellvertreter 

9 *) 

8.  86 Dienstposten des Leiters „Verwaltungsfachdienst - Buchhaltung (3% GWVV)“  8 *) 

9.  93 Dienstposten des Leiters „Tarifwesen“ 8 *) 

10.  104 Dienstposten des Leiters „Verkaufsgeschäft“ 7 *) 

11.  111 Dienstposten des Leiters „Städtische Bestattung Tempora“ 7 *) 

 

III. Sonstige Funktionsdienstposten:   

12.  4 Dienstposten des Gehobenen Verwaltungsdienstes 8  

13.  6 Dienstposten des Gehobenen Verwaltungsdienstes, Mobilitätsbeauftragte/r 8  

14.  7 Dienstposten des Gehobenen Verwaltungsdienstes, Projektmanagement/Business Development 8  

15.  9 Dienstposten des Montageleiters - Stv. des Leiters der Stromverteilung 7 *) 

16.  25 Dienstposten des LWL Planer und Koordinator 7  

17.  35 Dienstposten des Facharbeiter-Planer 7  

18.  30 Dienstposten des Zählermeister 7 *) 

19.  36 Dienstposten des Facharbeiter-Planer 7  

20.  48 Dienstposten der Lehrlingsausbildung, Contracting und Erneuerbare Energie 7  

21.  95 Dienstposten des Facharbeiter und für Tätigkeiten verschiedener Art - BAW 7  

22.  96 Dienstposten des Verwaltungsfachdienst, Energiebeauftragter 7  

  
 

Legende: 

 
Dienstposten im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Beamte) = römische Zahl. 
Dienstposten im privat-rechtlichen Dienstverhältnis (Vertragsbedienstete) = arabische Zahl. 
 
Bei Innehabung von Dienstposten, die mit einem * gekennzeichnet sind, besteht Anspruch 
auf Gewährung einer Personalzulage! 

 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 



 

18) Maßnahmenpaket zur Bewältigung der Covid-19-Gesundheitskrise an den 

Amstettner Schulen 

Nach wie vor hält die Covid-19-Gesundheitskrise die Gesellschaft in Österreich fest 
im Griff. Unsere Kinder sind zwar vorerst wieder im Präsenzunterricht, dennoch steht 
aufgrund von steigenden Infektionszahlen ein weiterer Lockdown im Raum. Das trifft 
unsere Kinder, vor allem im Volksschulalter, besonders hart. Die negativen 
Auswirkungen auf den Bildungsfortschritt und der Einschnitt in ihr soziales Leben ist 
enorm. 

 
Die Gemeinden sind als Schulerhalter für die Ausstattung und Ausrüstung der 
Schulen verantwortlich und somit gefordert, durch geeignete Maßnahmen an der 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie mitzuhelfen. Mittlerweile haben sich mehrere 
Gemeinden in Niederösterreich dazu entschlossen, Luftfiltergeräte als 
unterstützende Maßnahme für einen sicheren Schulbetrieb anzuschaffen.  
 
Die Stadtgemeinde Traiskirchen hat bereits seit mehreren Monaten ein Produkt im 
Einsatz, dass geeignet ist, 99 % der in der Raumluft befindlichen Viren durch UV-
Bestrahlung abzutöten. Es handelt sich dabei um einen Luftreiniger, der flexibel 
einsetzbar ist und Bakterien und Viren zuverlässig abtötet. 
 
Der Miki Raumluftreiniger ist bei der Onlineplattform Kommunalbedarf.at zu einem 
Anschaffungspreis von 828,- inkl. MwSt. erhältlich.  
 
Durch das Aufstellen von CO2-Messgeräten wird Bewusstsein geschaffen, wann die 
Raumluft eine bestimmte Kohlendioxydbelastung überschritten hat und gelüftet 
werden muss. 

 
Wechselrede:  StR Elisabeth Asanger, GR Mag. Franz Dangl, StR Bernhard Wagner, 

GR Claudia Weinbrenner, Vzbgm Mag. Gerhard Riegler 
 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 

Die Anschaffung von 72 Stk. Miki Raumluftreinigern mit einem Anschaffungspreis 
von 828,- Euro pro Stück inkl. MwSt. wird genehmigt. Die Anschaffung von 72 Stk. 
CO2-Meßgeräten zu einem Anschaffungswert von max. 100,- Euro inkl. MwSt. pro 
Stück, insgesamt 7200,- Euro wird genehmigt.  

 
Die Bedeckung der Gesamtkosten in Höhe von maximal 70.000,- Euro sind auf der 
Haushaltstelle 1/211000-614000 (Instandh.v.Gebäuden) gegeben. 

 

Abstimmungsergebnis : 22 dagegen (ÖVP, Grüne) 
 15 dafür (SPÖ) 
 1 Enthaltung (FPÖ) 
 
 
 

18.1) Bericht der Bildungsgemeinderätin 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen und liegt dem Protokoll bei. 

 



 

Referat des Gemeinderatsausschusses 4: 
 
 
 

18.2) Bericht der Gesundheitsgemeinderätin 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen und liegt dem Protokoll bei. 

 



 

Referat des Gemeinderatsausschusses 5: 
 
 

19) Veronika Kiemayer – Ansuchen um finanzielle Unterstützung für den Druck 

eines Buches 

Frau Veronika Kiemayer, 3363 Neufurth, ersucht mit Schreiben vom 23.11.2020 um 
eine finanzielle Unterstützung für den Druck ihres Buches „Meine Worte kommen 
von Herzen".  
 
Die Publikation ist das dritte Werk der Autorin und thematisiert Erlebnisse, 
Begegnungen und Gefühle der Menschen. Frau Kiemayer beschreibt darin die Natur 
im Wandel der Jahreszeiten, Heiteres und Nachdenkliches. Ihre Gedichte verfasst 
sie in Schriftsprache und im Mostviertler Dialekt. Die Kosten für die Publikation 
betragen € 4.420,00. Ihren zeitlichen Aufwand beziffert Frau Kiemayer mit 100 
Stunden. 
 
Die Bedeckung auf der Haushaltsstelle 1/3300-7680 ist durch Minderausgaben auf 
der Haushaltsstelle 1/3220-7570 gegeben. 
 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Frau Veronika Kiemayer, 3363 Neufurth, erhält für den Druck ihres Buches „Meine 
Worte kommen von Herzen" einen finanziellen Zuschuss in der Höhe von € 440,00. 
 
Die Bedeckung auf der Haushaltsstelle 1/3300-7680 ist durch Minderausgaben auf 
der Haushaltsstelle 1/3220-7570 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig. 
 
 
 

20) Karl Dunkl – Ansuchen um finanzielle Unterstützung für den Druck eines 

Buches 

Herr Karl Dunkl, Ardaggerstraße 4, 3300 Amstetten, ersucht mit Schreiben vom 
31.1.2021 um eine finanzielle Unterstützung für den Druck seines Buches „Die 
Kaufmannsfamilie Dunkl in den Kriegs- und Nachkriegsjahren des zweiten 
Weltkrieges“. 
 
Herr Dunkl hat als Zeitzeuge über viele Jahre Aufzeichnungen gemacht, Erlebnisse 
und Erinnerungen niedergeschrieben und Fotomaterial gesammelt. Anlässlich des 
Jubiläums 145 Jahre Firma Dunkl in Amstetten im Jahr 2019 hat er sich 
entschlossen, diesen Teil Amstettner Zeitgeschichte in einem Buch zu verarbeiten.  
Die Druckkosten beliefen sich auf rund € 6.700,00. Alle anderen Arbeiten wurden 
aus Kostengründen von Herrn Dunkl selbst übernommen. 
 
Die Bedeckung auf der Haushaltsstelle 1/3300-7680 ist durch Minderausgaben auf 
der Haushaltsstelle 1/3220-7570 gegeben. 
 
Keine Wechselrede 

 



 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Herr Karl Dunkl, Ardaggerstraße 4, 3300 Amstetten, erhält für den Druck seines 
Buches „Die Kaufmannsfamilie Dunkl in den Kriegs- und Nachkriegsjahren des 
zweiten Weltkrieges" einen finanziellen Zuschuss in der Höhe von € 500,00. 
 
Die Bedeckung auf der Haushaltsstelle 1/3300-7680 ist durch Minderausgaben auf 
der Haushaltsstelle 1/3220-7570 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

21) Anton Distelberger sen. – Ansuchen um finanzielle Unterstützung für die 

Neueindeckung des historischen Getreidespeichers im Mostviertler 

Bauernmuseum 
 
Herr Anton Distelberger sen. betreibt mit dem „Mostviertler Bauernmuseum“ in 
Gigerreith die größte volkskundliche Privatsammlung in Österreich.  
Teil dieser Sammlung ist der historische Feldkasten (Getreidespeicher) aus dem 
Jahre 1599. Im vergangenen Jahr musste die Dacheindeckung, originalgetreu aus 
Roggenstroh, auf der Westseite wieder erneuert werden. Hierfür sucht Herr Anton 
Distelberger sen. um eine finanzielle Unterstützung an. 
Die Gesamtkosten von € 5.950,-- wurden ausschließlich privat finanziert und 
verteilen sich wie folgt: 
 
1.200 kg Schabstroh á € 1,- € 1.200,- 
Holzmaterial    €    300,- 
Traktorstunden    €    100,- 
Deckarbeiten    € 4.000,- 
Bewirtung der Arbeiter    €    350,- 
 
Die Arbeiten wurden von der Firma Alfred Sinzinger aus 3350 Stadt Haag, Salaberg 
9/1 ausgeführt. 
 
Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe auf der Haushaltsstelle 1/3400-
7770 ist durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 1/3620-6190 gegeben. 
 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Herr Anton Distelberger sen. erhält für die Erneuerung der Dacheindeckung auf der 
Westseite des historischen Getreidespeichers im „Mostviertler Bauernmuseum“ 
einen finanziellen Zuschuss in der Höhe von € 500,00. 
 
Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe auf der Haushaltsstelle 1/3400-
7770 ist durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 1/3620-6190 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 



 

22) Subventionen an Kulturvereine, Pfarren und Personalvereinigungen in 

Amstetten 

Gemäß nachstehender Aufstellung haben Kulturvereine, Personalvereinigungen und 
Institutionen um die Gewährung einer Subvention für das Jahr 2021 angesucht.  
 

 
HH-

Stelle     

 Förderungswerber Förderungszweck  Subvention 2020  

Vorschlag 

Subvention 2021 

     

1/0630-

7570         

 Komitee Amstetten – Pergine  Laufende Tätigkeit € 0,00 €         5.500,00 

     

1/3120-

7570     

 Kunst-Initiative-Amstetten Laufende Tätigkeit €    1.150,00 €         1.150,00  

 Kunst-Initiative-Amstetten Galeriebetrieb €    2.500,00 €         2.500,00 

     

1/3220-

7570        

 AKKOS Laufende Tätigkeit  €            250,00   €            250,00  

 Amstetten Vokal Laufende Tätigkeit €         1.150,00 €         1.150,00 

 Chorus Angelorum Öhling  Laufende Tätigkeit  €            300,00   €            300,00  

 Jagdhornbläsergr. Preinsbach  Laufende Tätigkeit  €            250,00   €            250,00  

 JAMstetten  Laufende Tätigkeit  €         2.500,00   €         2.500,00  

 Musica Capricciosa  Laufende Tätigkeit  €         1.150,00   €         1.150,00  

 Musikverein Amstetten  Laufende Tätigkeit  €         2.900,00   €         2.900,00  

 Musikverein Mauer-Öhling  Laufende Tätigkeit  €         5.810,00   €         5.810,00  

 Musikverein Ulmerfeld-Hausm.  Laufende Tätigkeit  €         4.220,00   €         4.220,00  

 Symphonieorchester Amstetten  Laufende Tätigkeit  €         7.070,00   €         7.070,00  

 Young mozArt Laufende Tätigkeit €         2.500,00             €         2.500,00             

     

1/3220-

7770        

 Musikverein Amstetten  Instrumente, Bekleidung  €         8.000,00   €         8.000,00  

 Musikverein Ulmerfeld-Hausm. Instrumente, Trachten, Reno.  €         8.000,00   €         8.000,00  

     

1/3240-

7570         

 Theater TheSaStA  Laufende Tätigkeit  €         2.000,00   €         2.000,00  

 Theater ULK Ulmerfeld  Durchführung d. Veranstaltung  €         2.500,00   €         2.500,00  

 Ulkids  Kindermusical/laufende Tätigkeit  €         2.000,00  €         2.000,00 

     

1/3690-

7570        

 ÖKB Mauer-Öhling  Laufende Tätigkeit  €            180,00   €            180,00  

 Mostviertler Königs-Perchten  Laufende Tätigkeit  €            250,00   €            250,00  

 Volkskulturverein Stoariegla  Laufende Tätigkeit  €            400,00   €            400,00  

     

1/3710-

7570         

 Perspektive Kino (ehem. SFF) Laufende Tätigkeit  €         1.050,00   €         1.050,00  

 Perspektive Kino (ehem. SFF) Durchführung d. Veranstaltung €         1.800,00 €         1.800,00 

     

1/3811-        



 

7570 

 Kulturhof Amstetten  Laufende Tätigkeit  €         4.000,00  €         4.000,00 

     

1/3900-

7770        

 Pfarramt St. Stephan Investition    €         1.200,00    €         1.200,00 

 Pfarramt Herz-Jesu Investition    €         1.200,00    €         1.200,00 

 Pfarramt St. Marien Investition    €            500,00    €            500,00 

     

     

 
Die Vereine Eleje Afrikanischer Kunst und Musik Verein, Gleis 7 – Art & Musik, ÖKB 
Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth Ulmerfelder Schlossteufeln, Lucifers 
Schattenfürsten und Dorferneuerung Dolichenus Mauer haben für das Jahr 2021 
bisher nicht um eine Subvention angesucht. 
 
Das Komitee Amstetten-Pergine hat auf die im Jahr 2020 beschlossene Subvention 
verzichtet, da keine Aktivitäten mit der Partnerstadt Pergine stattgefunden haben. 
Das Komitee ersucht um eine Subvention im Jahr 2021, sobald wieder Aktivitäten 
möglich sind. 
 
Der Musikverein Mauer-Öhling hat in den letzten Jahren anstatt der 
Investitionssubvention eine um diesen Betrag erhöhte laufende Subvention erhalten, 
um die gesamte Subvention für die Arbeiten im neu errichteten Musikheim 
verwenden zu können. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen, der Musikverein 
ersucht jedoch, diese Regelung beizubehalten. 
 
Das Pfarramt Ulmerfeld-Hausmening hat die 2016 beschlossene Subvention 
aufgrund des Aufschubs ihrer Investition nicht erhalten. Nachdem diese Investition 
noch immer nicht realisiert worden ist bzw. wird, wurde seither nicht angesucht. 
 
Im Jahr 2020 konnten die Vorhaben und Pläne der Vereine und Organisation zum 
Großteil nicht realisiert werden. Da dies auf die Pandemie zurückzuführen ist und 
eine absolute Ausnahmesituation darstellt, wird auch beim Fehlen von Investitionen 
bzw. der fehlenden Umsetzung des Programms von einer Rückforderung der 
laufenden Subventionen sowie der Investitionssubventionen abgesehen. 
 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Gemäß nachstehender Aufstellung erhalten Kulturvereine, Personalvereinigungen 
und Institutionen im Jahr 2021 eine Subvention in der Höhe von insgesamt 
€ 70.330,00.   
 

 
HH-

Stelle     

 Förderungswerber Förderungszweck  Subvention 2020  Subvention 2021 

     

1/0630-

7570         

 Komitee Amstetten – Pergine  Laufende Tätigkeit € 0,00 €         5.500,00 

     

1/3120-     



 

7570 

 Kunst-Initiative-Amstetten Laufende Tätigkeit €    1.150,00 €         1.150,00  

 Kunst-Initiative-Amstetten Galeriebetrieb €    2.500,00 €         2.500,00 

     

1/3220-

7570        

 AKKOS Laufende Tätigkeit  €            250,00   €            250,00  

 Amstetten Vokal Laufende Tätigkeit €         1.150,00 €         1.150,00 

 Chorus Angelorum Öhling  Laufende Tätigkeit  €            300,00   €            300,00  

 Jagdhornbläsergr. Preinsbach  Laufende Tätigkeit  €            250,00   €            250,00  

 JAMstetten  Laufende Tätigkeit  €         2.500,00   €         2.500,00  

 Musica Capricciosa  Laufende Tätigkeit  €         1.150,00   €         1.150,00  

 Musikverein Amstetten  Laufende Tätigkeit  €         2.900,00   €         2.900,00  

 Musikverein Mauer-Öhling  Laufende Tätigkeit  €         5.810,00   €         5.810,00  

 Musikverein Ulmerfeld-Hausm.  Laufende Tätigkeit  €         4.220,00   €         4.220,00  

 Symphonieorchester Amstetten  Laufende Tätigkeit  €         7.070,00   €         7.070,00  

 Young mozArt Laufende Tätigkeit €         2.500,00             €         2.500,00             

     

1/3220-

7770        

 Musikverein Amstetten  Instrumente, Bekleidung  €         8.000,00   €         8.000,00  

 Musikverein Ulmerfeld-Hausm. Instrumente, Bekleidung, Ausstattung  €         8.000,00   €         8.000,00  

     

1/3240-

7570         

 Theater TheSaStA  Laufende Tätigkeit  €         2.000,00   €         2.000,00  

 Theater ULK Ulmerfeld  Durchführung d. Veranstaltung  €         2.500,00   €         2.500,00  

 Ulkids  Laufende Tätigkeit  €         2.000,00  €         2.000,00 

     

1/3690-

7570        

 ÖKB Mauer-Öhling  Laufende Tätigkeit  €            180,00   €            180,00  

 Mostviertler Königs-Perchten  Laufende Tätigkeit  €            250,00   €            250,00  

 Volkskulturverein Stoariegla  Laufende Tätigkeit  €            400,00   €            400,00  

     

1/3710-

7570         

 Perspektive Kino (ehem. SFF) Laufende Tätigkeit  €         1.050,00   €         1.050,00  

 Perspektive Kino (ehem. SFF) Durchführung d. Veranstaltung €         1.800,00 €         1.800,00 

     

1/3811-

7570        

 Kulturhof Amstetten  Laufende Tätigkeit  €         4.000,00  €         4.000,00 

     

1/3900-

7770        

 Pfarramt St. Stephan Investition    €         1.200,00    €         1.200,00 

 Pfarramt Herz-Jesu Investition    €         1.200,00    €         1.200,00 

 Pfarramt St. Marien Investition    €            500,00    €            500,00 

     

     

 
 
Die Bedeckung ist gegeben. 
 
Aufgrund der Pandemie wird auch beim Fehlen von Investitionen bzw. der fehlenden 
Umsetzung des Programms im Jahr 2020 von einer Rückforderung der laufenden 



 

Subventionen sowie der Investitions- und Veranstaltungssubventionen aus dem Jahr 
2020 abgesehen.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

23) Abschluss eines Kooperationsvertrags zur Einrichtung von Topotheken 

Das International Centre for Archival Research (ICARUS), Gertrude-Fröhlich-Sander 
Str. 2-4, A-1100 Wien, bietet im Rahmen der Web-Plattform „Topothek“ Gemeinden 
und anderen Institutionen die Möglichkeit, historische Quellen, insbes. Fotos, für die 
Allgemeinheit zugänglich zu machen. Im Rahmen eines der Sitzungsvorlage 
beiliegenden Kooperationsvertrags soll je eine Topothek für die Ortsteile Amstetten, 
Preinsbach, Mauer-Greinsfurth und Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth eingerichtet 
werden.  

Die Kosten für die Bereitstellung von Speicherplatz, technische Wartung und 
wissenschaftliche Entwicklung dieser Topotheken belaufen sich auf € 437,- 
(einmaliger Kostenbeitrag für die Einrichtung, USt. befreit) zzgl. eines jährlichen 
Kostenbeitrags von derzeit € 1.635,- (USt. befreit).  
 
Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 1/3610-7280 durch Minderausgaben auf 
den Haushaltsstellen 1/3000-0420 und 1/3000-4000 gegeben und jährlich 
vorzusehen. 
 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Abschluss des der Sitzungsvorlage beiliegenden Kooperationsvertrags mit dem 
International Centre for Archival Research (ICARUS), Gertrude-Fröhlich-Sander Str. 
2-4, A-1100 Wien, zur Einrichtung und Betreibung von je einer Topothek für die 
Ortsteile Amstetten, Preinsbach, Mauer-Greinsfurth und Ulmerfeld-Hausmening-
Neufurth zum Preis von insgesamt € 437,- (USt. befreit) zuzüglich eines jährlichen 
Kostenbeitrags von dzt. € 1.635,- wird genehmigt (USt. befreit).  
 
Der Abschluss des der Sitzungsvorlage beiliegenden Kooperationsvertrags mit dem 
International Centre for Archival Research (ICARUS), Gertrude-Fröhlich-Sander Str. 
2-4, A-1100 Wien, zur Einrichtung und Betreibung von je einer Topothek für die 
Ortsteile Amstetten, Preinsbach, Mauer-Greinsfurth und Ulmerfeld-Hausmening-
Neufurth zum Preis von insgesamt € 437,- (USt. befreit) zuzüglich eines jährlichen 
Kostenbeitrags von dzt. € 1.635,- wird genehmigt (USt. befreit).  
 
Der Kostenbeitrag unterliegt der Wertsicherung auf Basis des von der Statistik 
Austria verlautbarten Index der Verbraucherpreise 2010. Ausgangsbasis für die 
Anwendung der Wertsicherungsklausel ist die für den Monat September 2013 
errechnete Indexzahl. Schwankungen bis einschließlich 3% nach oben oder unten 
bleiben jeweils unberücksichtigt. Wird die Schwellengrenze überschritten, so wird die 
gesamte Indexveränderung berücksichtigt. Die neue Indexzahl bildet die Basis für 
die Errechnung der weiteren Überschreitungen. 
 



 

Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 1/3610-7280 durch Minderausgaben auf 
den Haushaltsstellen 1/3000-0420 und 1/3000-4000 gegeben und jährlich 
vorzusehen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

24) Viertelfestival 2020/2021 – Ansuchen um finanzielle Unterstützung, Teil 4 

Das Viertelfestival NÖ hätte von 9. Mai bis 9. August 2020 im  Mostviertel stattfinden 
sollen. Corona bedingt wurde das gesamte Festival auf das Jahr 2021 verschoben.  
 
Im Rahmen des Festivals setzt „Sapere Aude – Verein zur Förderung der Politischen 
Bildung“ das Projekt „dicht am licht“ um und sucht dafür um eine finanzielle 
Unterstützung an. Der Verein initiiert seit 2009 verschiedenste Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenbildungsprojekte in Österreich und will damit professionelle und 
unabhängige Politische Bildungsarbeit stärken.  
 
Das Projekt umfasst einerseits die Ausarbeitung eines Workshop-Konzepts, das auf 
der Auseinandersetzung des Friedenlichts in Erlauf, einer Kunstskulptur von Jenny 
Holzer, beruht (Projektphase 1). Anderseits wird die ausgearbeitete fünfteilige 
Workshop-Reihe mit Jugendlichen einer Klasse des BG Amstetten durchgeführt. Die 
Jugendlichen werden begleitet, sich literarisch mit dem Thema, das durch das 
Kunstwerk vorgegeben wird,  auseinanderzusetzen (Projektphase 2). Außerdem wird 
am Ende der Workshop-Einheiten mit den Jugendlichen ausgearbeitet, wie die 
entstandenen Texte im Rahmen von zwei Lesungen bzw. Veranstaltungen 
präsentiert werden sollen. Die Veranstaltungen sollen in der Schule und im 
kooperierenden Museum „Erlauf erinnert“ umgesetzt werden.  Nach den 
Präsentationen werden die entstanden Texte in der Schule wie auch im Museum 
ausgestellt. 
 
Die Bedeckung ist auf der HH-Stelle 1/3811-7571 gegeben.   

 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
„Sapere Aude – Verein zur Förderung der Politischen Bildung“ erhält für das Projekt 
„dicht am licht“ im Rahmen des Viertelfestival NÖ – Mostviertel 2020/21 eine 
finanzielle Unterstützung in der Höhe von € 1.000,00. 
 
Die Bedeckung ist auf der HH-Stelle 1/3811-7571 gegeben.   
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

25) Polytechnische Schule Amstetten – Ansuchen um Erlass der Rathaussaalmiete 

Die Polytechnische Schule Amstetten veranstaltet im Rathaussaal Amstetten im Jahr 
2021 je eine Feier zum Thema „Momente der Achtsamkeit“ zu Schulschluss und zu 
Schulbeginn sowie einen Vortrag zum Thema Suchtprävention und ersucht hierfür 
um Erlass der Rathaussaalmiete zuzüglich eines etwaigen Heizkostenzuschlages 



 

sowie der Kosten für die obligatorische Assistenzbeistellung. 
Wegen der Einschränkungen aufgrund der CoVid-19 Pandemie werden nach 
heutigem Stand alle drei Veranstaltungen in zwei Schichten (zu je max. 49 Schülern) 
nacheinander durchgeführt, um die Abstandsregeln einhalten zu können. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Polytechnischen Schule Amstetten wird im Jahr 2021 für drei Veranstaltungen à 
je maximal vier Stunden die Rathaussaalmiete sowie einmalig der 
Heizkostenzuschlag in der Höhe von insgesamt € 164,60 erlassen. Die Kosten für 
die - jeweils höchstens vier Stunden dauernden - Assistenzbeistellungen in Höhe von 
maximal € 166,80 werden von der Stadtgemeinde Amstetten übernommen. 
 
Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 1/0290-5000 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

26) Fassadenaktion der Stadtgemeinde Amstetten – Jahresbericht 2020 
 
Gemäß § 5 Abs. 2 der Richtlinien zur Förderung der Renovierung stilistisch 
erhaltenswürdiger Fassaden der Stadtgemeinde Amstetten wird der Jahresbericht 
2020 dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Folgende Objekte wurden mit 
einer Förderung versehen: 
 
Nr. 278 Boxhofen 94, 3300 Amstetten € 3.000,00 
Nr. 279 Hauptplatz 34, 3300 Amstetten € 765,00 

 

Summe  € 3.765,00 

 

 
Die Bedeckung erfolgte in der Haushaltstelle 1/3630-7780. 
 
Wechselrede: OV GR Andreas Gruber 
 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Jahresbericht 2020 über die Fassadenaktion der Stadtgemeinde Amstetten wird 
vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

26.1) Portraitgemälde von Bürgermeisterin a. D. Ursula Puchebner – 

Auftragsvergabe (Änderung des GRB v. 23.9.2020) 

Das Portrait von Bürgermeisterin a. D. Ursula Puchebner wurde gem. GRB vom 
23.9.2020 vom Portraitmaler Mag. Christoph Maderthaner angefertigt.  
 



 

Das Gemälde soll jedoch nicht wie beschlossen gem. Angebot der Fa. Bernhard 
Hochfellner, Kreative Glasgestaltung, Kirchenstraße 2, 3300 Amstetten, vom 
7.9.2020 (Academie schwarz/gold 573239) zum Gesamtpreis von € 139,90 gerahmt 
werden.  
Aufgrund des modernen Erscheinungsbildes soll es mit einem moderneren Rahmen 
versehen werden.  
Die Fa. Bernhard Hochfellner, Kreative Glasgestaltung, Kirchenstraße 2, 3300 
Amstetten, soll daher nunmehr mit der Rahmung des Gemäldes gem. Angebot vom 
23.3.2021 (Ferosa Iron 575254) zum Gesamtpreis von € 155,00 (€ 172,28 abzügl. 
€ 17,28 Sonderrabatt; UST-frei) beauftragt werden.  
 
Die Bedeckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe auf der Haushaltsstelle 1/0100-
0460 ist durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 1/3120-0421 gegeben. 

 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Fa. Bernhard Hochfellner, Kreative Glasgestaltung, Kirchenstraße 2, 3300 
Amstetten, erhält den Auftrag für die Rahmung des Portraits von Bürgermeisterin a. 
D. Ursula Puchebner – entgegen dem GRB vom 23.9.2020 zum Gesamtpreis von 
€ 139,90 – gemäß Angebot vom 23.3.2021 zum Gesamtpreis von nunmehr € 155,00 
(€ 172,28 abzügl. € 17,28 Sonderrabatt; UST-frei). 
 
Die Bedeckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe auf der Haushaltsstelle 1/0100-
0460 ist durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 1/3120-0421 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

20.43 Uhr StR Stefan Jandl verlässt die Sitzung und GR Martina Wadl verliest TOP 27 
und 28. 

 
 

27) Regionalmusikschule Amstetten – Aussetzung der jährlichen Anpassung der 

Tarife und Änderung der Instrumentenleihgebühr 

Gemäß § 6 Abs 2 des NÖ Musikschulgesetztes obliegt der Stadtgemeinde 
Amstetten als Schulerhalterin der Regionalmusikschule Amstetten die Festsetzung 
des Schulgeldes. 
 
Im Gemeinderat vom 30.1.2018 wurde beschlossen, dass bis auf Widerruf eine 
jährliche Anpassung der Tarife um den Prozentsatz, um den sich der Gehaltsansatz 
der Entlohnungsgruppe 6/Entlohnungsstufe 9 des allgemeinen Schemas gem. § 10 
NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz (GVBG) 1976 des lfd. Jahres zum Jahr 
davor verändert hat, gerundet auf 10 Cent Beträge, erfolgt.  
 
Da die Tarife der Regionalmusikschule Amstetten im Vergleich zu den umliegenden 
Musikschulen im höheren Bereich liegen und aufgrund der wirtschaftlichen Lage 
wegen der Covid-19 Pandemie, soll die Anpassung der Tarife für das Schuljahr 
2021/22 ausgesetzt werden. 
 
Die aktuellen Instrumentenleihgebühren der Regionalmusikschule Amstetten sind 
gestaffelt und es haben folgende Leihgebühren im Schuljahr 2020/21 Gültigkeit: 



 

 

Instrumentleihgebühren:  € 7,80 

Querflöte, Klarinette, Oboe, Saxophon und Fagott € 10,40 
 

 
Da diese Vorgangsweise im Umfeld unüblich ist und um die Leihgebühren für die 
Eltern bzw. die Kundinnen und Kunden verständlicher und einfacher zu gestalten, 
soll ab dem Schuljahr 2021/22 eine einheitliche Gebühr in der Höhe von € 9,- 
verrechnet werden.  
 

Wechselrede: StR Lisa Asanger, GR Mag. Franz Dangl 

 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Die jährliche Anpassung der Tarife der Regionalmusikschule Amstetten um den 
Prozentsatz, um den sich der Gehaltsansatz der Entlohnungsgruppe 
6/Entlohnungsstufe 9 des allgemeinen Schemas gem. § 10 NÖ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz (GVBG) 1976 des lfd. Jahres zum Jahr davor verändert 
hat, gerundet auf 10 Cent Beträge, wird für das Schuljahr 2021/22 ausgesetzt.  
 
Ab dem Schuljahr 2021/22 wird eine einheitliche Instrumentenleihgebühr in der Höhe 
von € 9,- verrechnet.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

28) Regionalmusikschule Amstetten – Gestaltung und Druck eines Folders 

Um die Regionalmusikschule Amstetten und ihr vielfältiges Angebot besser 
bewerben und bekannt machen zu können wurde vom Musikschuldirektor und einer 
Gruppe von MusikschullehrerInnen ein Folder erarbeitet, der grafisch gestaltet 
werden muss. Hierfür hat die Werbeagentur Attack, Bahnhofstraße 8, 3300 
Amstetten ein Angebot Nr. A2102-004 vom 16.2.2021 mit einem Gesamtpreis von € 
1.134,-inkl. MwSt. vorgelegt. Für die dafür notwendigen Fotos hat Herr Mag. Helmut 
Wurzer, Winklarner Straße 14, 3300 Amstetten, ein Angebot vom 24.2.2021 zu 
einem Gesamtpreis von € 350,- inkl. MwSt. vorgelegt. Für den Druck von 6000 Stück 
Folder hat die Werbeagentur Attack drei Angebote vom 1.3.2021 eingeholt: Die 
Firma Queiser GesmbH, 3300 Amstetten bietet zu einem Preis von € 1.280,40 inkl. 
MwSt. an, die Firma Neudorfhofer, 4360 Grein, zu einem Preis von € 1.584,- inkl. 
MwSt. und die Onlinedruckerei druck.at bietet zu einem Preis von € 584,18 inkl. 
MwSt. an.  
 
Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe auf der HH-Stelle 1/3200-4570 ist 
durch Minderausgaben auf der HH-Stelle 1/3200-6184 gegeben. 

 
Wechselrede: StR Lisa Asanger 

 

B e s c h l u s s: (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Werbeagentur Attack, Bahnhofstraße 8, 3300 Amstetten wird beauftragt, die 
Gestaltung und den Druck des Folders für die Regionalmusikschule Amstetten 
gemäß Angebot Nr. A2102-004 vom 16.2.2021 sowie Angebot der Onlinedruckerei 
druck.at vom 1.3.2021 zu einem Gesamtpreis von € 1.718,18 inkl. MwSt. 



 

abzuwickeln. Für die dafür notwendigen Fotos wird Herr Mag. Helmut Wurzer, 
Winklarner Straße 14, 3300 Amstetten, gemäß Angebot vom 24.2.2021, zu einem 
Gesamtpreis von € 350,- inkl. MwSt. beauftragt.  
 
Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe auf der HH-Stelle 1/3200-4570 in 
der Höhe von € 1.568,18 ist durch Minderausgaben auf der HH-Stelle 1/3200-6184 
gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

20.53 Uhr StR Stefan Jandl kommt wieder zur Sitzung zurück. 
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29) Subvention RAINBOWS-NIEDERÖSTERREICH 

RAINBOWS unterstützt Kinder und Jugendliche in Österreich, die eine 
Trennung/Scheidung ihrer Eltern oder den Tod einer nahen Bezugsperson erlebt 
haben. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen werden in altershomogenen 
Kleingruppen (im Alter zw. 4 und 14 Jahren) mit einem gruppenpädagogischen 
Angebot unter qualifizierter Leitung betreut.  
 
Seit 13.6.2020 wird RAINBOWS Niederösterreich (1160 Wien, Richard-Wagner-
Platz 4) als Landesstelle der RAINBOWS gem. GmbH, LG ZRS Graz, geführt.  
 
Statistik für Amstetten: 
2020 nahmen 10 Kinder an RAINBOWS-Gruppen nach Trennung/Scheidung der 
Eltern teil. 4 Kinder wurden in Einzelbegleitungen nach Trennung/Scheidung betreut. 
3 Kinder erhielten RAINBOWS-Trauerbegleitung nach dem Tod einer nahen 
Bezugsperson, bzw. bei lebenslimitierender Erkrankung eines Elternteils.  
40 Elternteile kommen zu Beratungsgespräche nach Trennung/Scheidung. 
 
RAINBOWS gem. GmbH, Landesstelle Niederösterreich, ersucht die Stadtgemeinde 
Amstetten um eine Subvention in der Höhe von € 2.000,-- für das Jahr 2021. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
RAINBOWS gem. GmbH, Landesstelle Niederösterreich, 1160 Wien, begleitet 
Kinder und Jugendliche, die eine Trennung/Scheidung ihrer Eltern oder den Tod 
einer nahen Bezugsperson erlebt haben. RAINBOWS NÖ ersucht die 
Stadtgemeinde Amstetten um eine Subvention in der Höhe von € 2.000,-- für das 
Jahr 2021.  
 
Eine Subvention in der Höhe von € 500,-- wird genehmigt. 
 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/4292-7570 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis : einstimmig  
 
 
 

30) Subvention an Kidsnest GmbH - Kinderschutzzentrum 

Kidsnest GmbH, Gesellschaft zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Kinder-
schutzzentrum Mostviertel-Amstetten, bietet seit 20 Jahren von Gewalt Betroffenen 
professionelle Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen an.  

 

Für das Jahr 2021 sind zwei Schwerpunkt-Projekte geplant. 

  GEWALTIG daneben: Kinder und Jugendliche zeichnen was sie an Gewalt alles 
daneben finden. In einem Workshop wird unter Anleitung eines Künstlers / einer 
Künstlerin eine aktive Leinwandgestaltung erarbeitet – Ausstellung 



 

 Fachtagung am 16.9.2021, Vorträge zum Thema GEWALTige Hilfe: best practice 
in worst case – Was sind die besten Interventionen in Fallgeschichten. 

Diskussion und Ausklang mit kreativen Methoden (Musik und 
Ausstellungspräsentation), Buffet zur 20-Jahr-Feier 

 

Für die Umsetzung dieser Vorhaben wurde eine Kostenaufstellung (Honorare für 
Fachvorträge, musikalische und bildnerische Projektbegleitung, Rathaussaalmiete, 
Moderation, Buffet, etc.) zusammengetragen und beläuft sich die voraussichtliche 
Höhe auf € 5.000,--. 

Die Leiterin des Kinderschutzzentrums Mostviertel-Amstetten, Anzengruberstraße 3, 
3300 Amstetten, Fr. Mag. (FH) Theresia Ruß, ersucht die Stadtgemeinde um eine 
Subvention für diese Veranstaltungsreihe. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Subvention an das Kinderschutzzentrum Mostviertel-Amstetten, 
Anzengruberstraße 3, 3300 Amstetten, für die geplante Veranstaltungsreihe im Jahr 
2021, in der Höhe von € 500,-- wird genehmigt. 
 
Die Auszahlung der Subvention erfolgt nach Vorlage eines Projektberichts. 
Im Falle, dass die Veranstaltungen nicht oder nur teilweise durchgeführt werden 
können, wird die Subvention dementsprechend angepasst. 
 
Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 1/4292-7570 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis : einstimmig  
 
 
 

31) Aktion „Seniorenclub“, Bericht über das Jahr 2020 an den Gemeinderat 

In den Richtlinien der Stadtgemeinde Amstetten zur Durchführung der Aktion 
„Seniorenbetreuung der Stadtgemeinde Amstetten - Seniorenclub“, beschlossen 
vom Gemeinderat am 19.03.1997, zuletzt geändert am 03.11.2020, ist im § 6 3) die 
Berichterstattung an den Gemeinderat wie folgt geregelt: 
„Der/die BürgermeisterIn hat jährlich bis spätestens 31.3. dem Gemeinderat einen 
Jahresbericht vorzulegen. Dieser Bericht hat, pro Veranstaltung, die Zahl der 
TeilnehmerInnen, den Veranstaltungsort und die Kosten, die der Stadtgemeinde 
Amstetten erwachsen sind, zu enthalten.“ 
 
Bericht über die Sozialaktion „Seniorenbetreuung der Stadtgemeinde Amstetten - 
Seniorenclub“ 2020: 
 
SENIORENGSCHNAS: 
fand am Montag, dem 10.02.2020, in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr, im Gasthaus 
Sandhofer, Ybbsstraße 15, statt. 
Rund 80 Seniorinnen und Senioren konnten bei der Veranstaltung begrüßt werden. 
Musikalisch umrahmt wurde das Gschnas von Dieter Weinstabl. Jeder 
Faschingsgast wurde wieder mit der traditionellen „Faschingsjause“ – ein Paar 
Würstel, ein Krapfen und ein Getränk – bewirtet. Auch die schönsten Masken 



 

wurden wieder prämiert. Die originellsten Ideen wurden mit Geldpreisen im 
Gesamtwert von € 240,-- sowie mit Sachpreisen und Pralinen als Trostpreise 
belohnt: 
Der Kostenaufwand betrug: € 1.970,-- 
 
SENIORENURLAUB: 
Wegen Covid-19 Corona-Krise abgesagt 
 
SENIORENZELTFEST: 
Wegen Covid-19 Corona-Krise abgesagt 
 
SENIORENWEIHNACHTSFEIER: 
Die Feier wurde wegen Covid-19 Corona-Krise abgesagt. Die Seniorinnen und 
Senioren konnten sich jedoch für die Auszahlung der „Weihnachtszuwendung“ 
anmelden. Der Entfall der Weihnachtsfeier wurde mit einer Erhöhung des 
Weihnachtsgeldes um € 10,-- abgegolten, somit erhielten Einzelpersonen € 60,-- und 
Ehepaare € 70,-- in Form der Amstettner Gutscheinkarte. 
Gesamtkosten € 7.390,--. 
 
FEIERN IM NÖ PFLEGE- UND BETREUUNGSZENTRUM AMSTETTEN 
FRÜHLINGSFEST: 
Die Feier wurde wegen Covid-19 Corona-Krise abgesagt. Jedoch überbrachte 
Bürgermeister Christian Haberhauer für die HeimbewohnerInnen eine 
„Stadtschokolade“. 
Gesamtaufwand: € 670,-- 
 
GRILLFEST: 
fand heuer am Montag, dem 20.07.2020, ab 12 Uhr, im Garten des Pflege- und 
Betreuungszentrums statt. Die BewohnerInnen wurden heuer wieder mit einem 
halben Grillhenderl, Getränken und einer Mehlspeise bewirtet. 
Für gute Unterhaltung sorgte Herr Hannes Steinlesberger mit volkstümlichen Liedern 
auf seiner Harmonika. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise fand die Feier ohne 
Mitarbeit des zuständigen Referats I/2-Gesellschaft und Soziales statt. 
Der Gesamtkostenaufwand betrug: € 1.510,-- 
 
WEIHNACHTSFEIER. 
Die Feier wurde wegen Covid-19 Corona-Krise abgesagt. Jedoch wurde den 
HeimbewohnerInnen sowie den Amstettner Bewohnern und Bewohnerinnen der 
Pflege- und Betreuungszentren St. Peter/Au, Wallsee und Waidhofen/Y. sowie des 
Landesklinikums Mostviertel Mauer das traditionelle Weihnachtspaket überbracht. 
Der Gesamtkostenaufwand betrug: € 3.710,-- 
 
SENIORENPASS: 
Neu ausgestellte Pässe im Jahr 2020: 
Amstetten: 21 Pässe 
OV-Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth 15 Pässe 
OV-Mauer-Greinsfurth 6 Pässe 
Gesamt 42 Pässe 
Unter Vorlage des Passes erhielten die Passbesitzer Gutscheine für Hallenbad, 
Sauna, Freibad, Eishalle, sowie für Kulturveranstaltungen. Für SeniorInnen, deren 
Einkommen nicht mehr als 20 % über dem Richtsatz der Mindestpension liegt, wurde 



 

zusätzlich ein Fahrscheinblock von 10 Freifahrten für den City-Bus bzw. City-AST 
ausgegeben. 
Im Jahr 2020 konnte an insgesamt 1.081 Seniorenpass-Besitzer (inkl. 
Neuausstellungen) das Gutscheinpaket ausgegeben werden. 
Der Gesamtkostenaufwand betrug: € 25.760,-- 
 
Für sämtliche freiwillige, soziale Dienste bzw. Veranstaltungen der Stadtgemeinde 
Amstetten für die Amstettner SeniorInnen, betrug der Kostenaufwand im Jahr 2020: 

 

 AUSGABEN EINNAHMEN DIFFERENZ 

Gschnas  € 1 970,--  € -  €    - 1 970,-- 

Urlaub, abgesagt  € --  € -  €     -- 

Zeltfest, abgesagt  € --  € -  €     -- 

Weihnachtsgabe  € 7 390,--  € -  €    - 7 390,-- 

PBZ-Frühlingsfest  € 670,--  € -  €    - 670,-- 

PBZ-Grillfest  € 1 510,--  € -  €    - 1 510,-- 

PBZ-Weihnachten  € 3 710,--  € -  €    - 3 710,-- 

Seniorenpass  € 25 760,--  € -  €    - 25 760,-- 

GESAMT  € 41 010,--  € -  €    - 41 010,-- 

 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB.v. 14.04.2021) 

Der Bericht vom Jahr 2020 an den Gemeinderat, wie im Sachverhalt beschrieben, 
über die Aktion „Seniorenclub“ wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

31.1) Bericht der Jugendgemeinderätin 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen und liegt dem Protokoll bei. 
 
 
Sitzungsunterbrechung von 21.08 bis 21.28 Uhr.  
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32) Änderung des Bezugsniveaus im Bereich der Grst. Nr. 1248/3, 1249/1, und 

1250/2, alle KG Amstetten (Billa Immobilien GmbH) 

Das Grundstück Nr. 1250/1, KG Amstetten, wurde von der Billa Immobilien GmbH, 
Industriezentrum NÖ Süd, Straße 3/Objekt 16, Wiener Neudorf, von der 
Stadtgemeinde Amstetten erworben. Die Grundstücke Nr. 1249/1, 1250/2 und 
1248/3 wurden von privaten Eigentümern erworben. 
 
Laut dem der Stadtgemeinde vorliegenden Informationen beabsichtigt der 
Bauwerber (Billa AG, Abt. Penny) den Abbruch des auf Grst.Nr. 1249/1 und 1250/2 
vorhandenen Baubestandes sowie die Errichtung eines neuen Lebensmittelmarktes 
samt Parkplatz auf möglichst ebener Fläche.  
 
Auf Grund des steilen Geländes zum Kreuzberg hin würden die zulässigen 1,5 m 
Geländeveränderungen unter dem Bezugsniveau im Bauland-Kerngebiet (gemäß 
§ 67, Abs. 1 a, NÖ BO 2014) nicht ausreichen. Durch die Hanglage werden 
Einschnitte von bis zu 9 m erforderlich werden, teilweise aber auch geringe 
Geländeanschüttungen. 
 
Die entsprechende Plandarstellung mit der Darstellung des Soll-Bezugsniveaus 
wurde von der Bautechniker Projektierung GmbH, 1030 Wien, erstellt. Das 
Bezugsniveau am Grundstück soll zwei unterschiedliche Höhen aufweisen. Im 
westlichen Bereich des Grundstückes, wo der Pennymarkt geplant ist, soll eine Hohe 
von 286,85 müA. und der östliche Teil, wo der Parkplatz situiert wird, soll eine Höhe 
von 286,48 müA. gelten.  
 
Die inhaltliche Aufbereitung (Erläuterungsbericht, Verordnungstext) erfolgt durch den 
Ortsplaner, DI Porsch ZT GmbH, 3950 Gmünd. 
 
Mit Schreiben vom 16. Februar 2021 wurde eine Stellungnahme vom Amt der NÖ 
Landesregierung, Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht übermittelt. In diesem 
wird angeführt, dass das Festlegungsgebiet lagemäßig nicht eindeutig dargestellt ist. 
Nachdem das Festlegungsgebiet Großteils nicht mit den Grundstücksgrenzen 
übereinstimmt, ist dieses in Bezug auf die Grundstücksgrenzen in der 
Plandarstellung eindeutig zu kotieren oder es sind die Koordinaten aller Eckpunkte 
des Festlegungsgebietes anzugeben.  
 
Dies gilt auch für die Lage des Höhensprunges des Bezugsniveaus ungefähr in der 
Mitte des Planungsgebietes. 
Die Darstellung der Stützmauern könnte entfallen, weiters könnte das tiefergelegte 
Bezugsniveau bis an die südliche Grundstücksgrenze gezogen werden. Dies würde 
die Darstellung und Festlegung vereinfachen und bringt keine Nachteile, da es ja 
ohnehin nicht hergestellt werden muss. 
 
Die geforderten Ergänzungen wurden planlich dargestellt und werden nach 
Beschlussfassung diesbezüglich, dem Amt der NÖ Landesregierung übermittelt. 
 



 

Zur Information: Das Verkehrstechnische Gutachten und das Geologiegutachten, 
welche bei der Gewerbebehörde vorgelegt wurden, zeigen Mängel auf und es wurde 
zur Vorlage der Ergänzungen der 30. April mit der BH Amstetten vereinbart. 
 
05. MAS v. 14.10.2020: 
Das Projekt hat sich hinsichtlich der Anordnung der Gebäude und der Parkplätze 
verändert, da ein Grundstück südlich dazugekauft werden konnte. Das Verkehrs- 
und das Geologiegutachten sind in Arbeit.  
 

S t e l l u n g n a h m e :   (MAS v. 14.10.2020) 
Die Mitglieder stimmen der Änderung des Bezugsniveaus zu.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

------------------------- 
 
 

Ergänzung zum Sachverhalt: 
 
Die Kundmachung erfolgte in der Zeit vom 23.11.2020 bis 04.01.2021. Während der 
Auflagefrist wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
 

Festlegung eines Bezugsniveaus 
Parzellen Nr. 1250/1, 1250/2, 1249/1 und 1248/3, KG Amstetten 
 
 
Der Gemeinderat beschließt folgende 

 

V E R O R D N U N G 
 

§ 1 Bezugsniveau 
 

Das Bezugsniveau wird auf Basis der beiliegenden Plandarstellung der Bautechniker 
Projektierung GmbH, 1030 Wien (Plannummer 362a_3512_BAU3_2020.09.29_A) 

entsprechend § 67, Abs. 4, NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 i.d.g.F., festgelegt. 
Die in der Plandarstellung für einen Bereich in der KG Amstetten (in grün) angeführten 

Höhenangaben stellen das neue Bezugsniveau dar. 
Das Gebot zur verpflichtenden Herstellung des Bezugsniveaus wird nicht festgelegt. 

 
§ 2 

 

Die Plandarstellung, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt im 
Stadtamt Amstetten während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 
§ 3 

 



 

Diese Verordnung wird nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 
zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag rechtswirksam. 

 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
 

33) Änderung Masterplan Quartier A 

Für die Stadtteilentwicklung auf den ÖBB-Flächen rund um den Bahnhof „QuartierA“, 
wurde der aus dem EUROPAN-Wettbewerb hervorgegangene Masterplan im Auftrag 
der ÖBB unter Mitwirkung der Stadtgemeinde Amstetten weiterentwickelt, durch das 
Architekturbüro BLAU (Bernabe-Labanc-Architecture-Urbanism) fertig gestellt und 
am 27.06.2018 vom Gemeinderat beschlossen. 
 
In diesem Masterplan wurden die Grundlagen für die städtebauliche Entwicklung und 
für die Erstellung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes geschaffen. 
Der erstellte Masterplan Amstetten Quartier A, Version 01-17.05.18, bildet in seinem 
Grundsatz die Grundlage für die notwendige Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplanerstellung. 
 
Im Bereich „An der Remise“ sollen nun die ersten Schritte in Form einer 
Grundteilung stattfinden. In den nachfolgenden Abbildungen sind der vorgesehene 
Teilungsplanentwurf und das Luftbild mit der ursprünglichen Aufteilung laut 
Masterplan ersichtlich: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Das neu geformte Grundstück im Bereich der Remise soll wesentlich größer 
herausgeteilt werden, dafür werden die mit 3 und 4 bezeichneten Flächen kleiner. Im 
Masterplan sind diverse Ansätze zur Situierung der Baukörper dargestellt, um auch 
eine gewisse Flexibilität aufzuzeigen. Die Teilung zeigt somit keinen Widerspruch 
zum Masterplan. Ein wesentlicher Bestandteil ist jedoch die Situierung der Baukörper 
parallel zur Westbahn, um künftig den laut Raumordnungsgesetz geforderten 
Lärmschutz erfüllen zu können. 
 
Ursprünglich war vorgesehen, dass alle Flächen von den Österreichischen Bundes-
bahnen veräußert werden. Dafür wurden im Masterplan alle Baufelder mit 
maximalen Bruttogeschoßflächen ausgewiesen, welche für die Verkaufsgespräche 
einen wesentlichen Bestandteil bilden sollten. Da nun die Flächen des Quartiers A, 
mit Ausnahme einer Teilfläche des Remisengebäudes und Nebenflächen, von der 
Wirtschaftsraum Amstetten GmbH erworben wird, soll nun an den explizit 
ausgewiesenen Bruttogeschoßflächen im Masterplan nicht mehr festgehalten 
werden. Diese sollen eine maximale Ausnutzung der Baufelder aufzeigen.  
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Die im Masterplan ausgewiesenen Bruttogeschoßflächen sollen bei einer 
Veräußerung eines Baufeldes grundsätzlich nicht verbindlich gelten, können aber im 
Anlassfall dazu herangezogen werden. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 

 

34) Korrektur des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.12.2020, Änderungspunkt 

535, Block 25F: Tagesordnungspunkt 24 

Die Verfahren für die erforderlichen Änderungen des Flächenwidmungsplanes und 
der Bebauungspläne zur Entwicklung des Quartiers „A“ wurden mit Auflage zur 
öffentlichen Einsichtnahme, Behandlung der Stellungnahmen und positiver 
Begutachtung durch die Fachabteilung des Amtes der NÖ Landesregierung vom 
17.10.2019 sowie einstimmigen Beschlussfassungen im zuständigen GR-Ausschuss 
am 11.9.2019 und auch Stadtrat am 18.9.2019 bereits durchgeführt. Vor 
Beschlussfassung im Gemeinderat am 25.9.2019 wurden diese 
Tagesordnungspunkte jedoch abgesetzt.  
Daher wurde der zustimmende GR-Beschluss am 16.12.2020 gefasst und wurde 
dem Amt der NÖ Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
vorgelegt. In der Sitzungsvorlage zu den Punkten wurde angeführt, dass auch das 

Entwicklungskonzept auf Grund der geplanten Zentrumszone abgeändert wird. Da in 

der Gemeinderatssitzung aufgrund eines auf einem Versehen beruhenden 

Fehlers eine Verordnung ohne den Zusatz zur Änderung des 

Entwicklungskonzeptes der Sitzungsvorlage beigelegt wurde und diese 

Beilage wesentlicher Bestandteil des Beschlusses war, ist nun in der 

Gemeinderatssitzung am 24.03.2021 eine Korrektur für den Abänderungsantrag 

(16.12.2020) zu beschließen. 
 
Die Verordnung soll in den gelb markierten Bereichen ergänzt werden: 
 



 

§ 1 Gemäß § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015, 
in der derzeit geltenden Fassung, werden der Flächenwidmungsplan und das 
Örtliche Entwicklungskonzept wie folgt abgeändert: 
 
 1)  Änderung Nr. 534:  KG Amstetten 
  (FLPWL)  (Am Magazin) 
 

 2)  Änderung Nr. 535:  KG Amstetten 
  (ÖEK + FLWPL)  (An der Remise) 

 
 
 
 

§ 3 Die Plandarstellungen, die gemäß § 2 Z.3d bzw. 3a der 
Planzeichenverordnung, LGBl. 8000/2-0, als Schwarz-Rot-Darstellung 
(Flächenwidmungsplan) bzw. als Farbdarstellung (Örtliches Entwicklungskonzept) 
ausgeführt und mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im 
Stadtamt der Stadtgemeinde Amstetten, Abt. III/5-Raumordnung, 
Bausachverständige, GIS, zur allgemeinen Einsicht während der Amtsstunden auf. 

 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2020 wird aufgrund eines offenkundig aus 
einem Versehen beruhenden Fehlers korrigiert, sodass er wie folgt lautet: 
 
Der Gemeinderat beschließt nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen 
folgende 
 

V E R O R D N U N G 
 

§ 1 Gemäß § 25, Abs. 1, des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015, in 
der derzeit geltenden Fassung, werden der Flächenwidmungsplan und das 
Örtliche Entwicklungskonzept wie folgt abgeändert: 

 
 1)  Änderung Nr. 534:  KG Amstetten 
  (FLPWL)  (Am Magazin) 
 

 2)  Änderung Nr. 535:  KG Amstetten 
  (ÖEK + FLWPL)  (An der Remise) 

 
 

§ 2 Das örtliche Raumordnungsprogramm wird durch folgende Festlegung ergänzt: 
 
Als Bedingung für die Freigabe der beiden von dieser Änderung betroffenen 
Aufschließungszonen in der KG. Amstetten wird festgelegt: 
 
KG. Amstetten: BK-A19: 
 

 Erstellung eines Teilbebauungsplanes, durch den lärmmindernde Maßnahmen zur 
Einhaltung der Lärmgrenzwerte (gemäß Verordnung über die Bestimmung des äquivalenten 
Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen, LGBl. 8000/4-0) im gesamten Bereich des BK-
A19 sichergestellt werden. 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=8000/4-0&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True


 

 Die Inhalte und Zielsetzungen des Masterplanes zum Quartier A hinsichtlich der geplanten 
Bebauungshöhe und -dichte sowie der Bebauungsstruktur müssen durch den 
Teilbebauungsplan sichergestellt werden. 

 Sicherstellung der Herstellung der technischen Infrastruktur (Ver- und Entsorgung, 
Erschließung, innere Erschließung) 

 Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadtgemeinde Amstetten und den 
Grundeigentümern, der unter anderem auch den Nutzungsmix von Wohnen (60%), Büro, 
Bildung, Dienstleistung, Gastronomie, Versorgung, Veranstaltungen, etc. sicherstellt. 
 
 
KG. Amstetten: BK-A20: 
 

 Erstellung eines Teilbebauungsplanes, durch den lärmmindernde Maßnahmen zur 
Einhaltung der Lärmgrenzwerte (gemäß Verordnung über die Bestimmung des äquivalenten 
Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen, LGBl. 8000/4-0) im gesamten Bereich des BK-
A20 sichergestellt werden. 

 Die Inhalte und Zielsetzungen des Masterplanes zum Quartier A hinsichtlich der geplanten 
Bebauungshöhe und -dichte sowie der Bebauungsstruktur müssen durch den 
Teilbebauungsplan sichergestellt werden. 

 Sicherstellung der Herstellung der technischen Infrastruktur (Ver- und Entsorgung, 
Erschließung, innere Erschließung) 

 Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadtgemeinde Amstetten und den 
Grundeigentümern. 

 
 

§ 3 Die Plandarstellungen, die gemäß § 2, Z.3d bzw. 3a der Planzeichenverordnung, 
LGBl. 8000/2-0, als Schwarz-Rot-Darstellung (Flächenwidmungsplan) bzw. als 
Farbdarstellung (Örtliches Entwicklungskonzept) ausgeführt und mit einem 
Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im Stadtamt der 
Stadtgemeinde Amstetten, Abt. III/5-Raumordnung, Bausachverständige, GIS, zur 
allgemeinen Einsicht während der Amtsstunden auf. 

 
 
§ 4 Diese Verordnung wird nach ihrer Genehmigung durch das Amt der NÖ Landes-

regierung und nach ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf 
der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag rechtswirksam. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
 

34.1) Anerkennung des Leitbildes der Stadterneuerung Amstetten für die 

Stadterneuerung des Landes NÖ 

Die Stadt Amstetten nimmt seit 1. Jänner 2020 an der Stadterneuerungsaktion des 
Landes Niederösterreich teil.  
 
Im Rahmen der Stadterneuerung Amstetten (SAM) wurden bereits eine Reihe von 
Aktionen gesetzt. Der Start war am 2. Juli 2020 mit SAM TV, es folgte eine breite 
Meinungsumfrage in der Bevölkerung, die sowohl online, als auch in Papierform 
durchgeführt wurde. Ebenfalls fanden im Sommer die Stadtsafaris statt, die einen 
ganz neuen Blickwinkel auf die Stadt Amstetten erlaubten. Im August fand das 
Innenstadtforum statt und ein Jugend BBQ im Jugendzentrum wurde veranstaltet. 
Am Hauptplatz wurde die SAM Werkstatt installiert, als sichtbares Symbol der 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=8000/4-0&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True


 

Stadterneuerung im Herzen der Stadt, als Treffpunkt und Informationspunkt für die 
Bevölkerung. Weiters wurden eine Webseite und eine Facebookseite für SAM 
installiert. 
 
Am 15. Oktober 2020 wurden der Beirat konstituiert und die Arbeitsgruppen 
gegründet. In diesen Gremien wurden alle eingebrachten Themen diskutiert, 
zusammengefasst und priorisiert. Aus allen Eingaben der Bevölkerung wurde das 
vorliegende Leitbild erarbeitet, welches nun dem Gemeinderat zum Beschluss 
vorgelegt wird.  
 
Das Leitbild basiert auf den vier Hauptthemen Mobilität, Innenstadt, Leben und 
Jugend – zu jedem Thema wurde auch eine Arbeitsgruppe gegründet. Zu jedem 
Hauptthema wurden eine Vision und Leitziele definiert, sowie die Projektideen 
zugeordnet. Die Leitziele basieren auf der Strategie und wurden im Einklang mit 
Schwerpunkten der Aktion NÖ Stadterneuerung und den Aktionsfeldern der 
Hauptregionsstrategie Mostviertel formuliert. Das gesamte Leitbild liegt der 
Sitzungsvorlage bei. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat der Stadt Amstetten fasst den Beschluss zur Anerkennung des 
vorliegenden Leitbilds der Stadterneuerung Amstetten für die Stadterneuerung des 
Landes Niederösterreich. Das beiliegende Leitbild bildet einen wesentlichen 
Bestandteil dieses Beschlusses. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 



 

Referat des Gemeinderatsausschusses 8: 
 
Zur Behandlung des Tagesordnungspunktes 34.2 erteilt der Bürgermeister GR Sarah 
Huber das Wort zur Berichterstattung. 
 

34.2) a) Auflösung des Gemeinderatsausschusses 8- Verwaltung, Recht und Europa 

und Beschlussfassung für die 

-  Neubildung des Ausschusses 8-Marktwesen und Europa 

-  Zuweisung der Stelle des Vorsitzenden und des Vorsitzenden-Stellvertreters 

auf eine Wahlpartei 

-  Festlegung der Anzahl der Mitglieder im neugebildeten 

Gemeinderatsausschuss 8- Marktwesen und Europa 

 
Der Wirkungskreis des Ausschusses 8 – Marktwesen und Europa ist wie folgt 
festzulegen: 

 
Marktwesen; Prüfung und Vorberatung städtischer Projekte und 
Initiativen auf ihre Förderwürdigkeit durch die Europäische Union  
und Empfehlung an den jeweils fachlich zuständigen Ausschuss 

 
Die Vorsitzenden- bzw. Vorsitzenden-Stellvertreterstellen werden auf die im 
Gemeinderat vertretenen Parteien nach den Parteisummen aufgeteilt.  
Die Stelle des Vorsitzenden und Stellvertreters im Ausschuss 8 sollen der SPÖ 
zukommen: 
 
Gemäß § 30 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung muss die Zahl der Mitglieder eines 
Gemeinderatsausschusses mindestens drei betragen.  
Der Gemeinderatsausschuss 8 - Marktwesen und Europa soll mit 
7 Mitgliedern besetzt werden. 
 
Auf Grund des Verhältniswahlrechts entfallen auf die ÖVP 4 und auf die SPÖ 3 
Mitglieder. Eines der vier auf die ÖVP fallenden Mitglieder soll von den Grünen 
besetzt werden, sodass die Zusammensetzung wie folgt lautet: 
 
ÖVP 3 Mitglieder 
SPÖ 3 Mitglieder 
Grüne 1 Mitglied 

 
Wechselrede: GR Helfried Blutsch, GR Mag. Franz Dangl, GR Andreas Fröhlich, 

Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler 
 

Antrag für eine Geheimabstimmung: einstimmig 
 
 

Sitzungsunterbrechung von 22.35 – 22.50 Uhr 
 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Gemäß § 43 der NÖ Gemeindeordnung 1973 sind die in der konstituierenden 
Gemeinderatssitzung am 19.02.2020 nachstehender Gemeinderatsausschüsse wie 
folgt zu ändern: 

 



 

Der Gemeinderatsausschusses 8 - Verwaltung, Recht und Europa wird 

aufgelöst. 
 
Es wird ein Ausschuss 8 – Marktwesen und Europa gebildet. 
Der Wirkungskreis dieses Ausschusses ist wie folgt festzulegen: 
 
Marktwesen; Prüfung und Vorberatung städtischer Projekte und  
Initiativen auf ihre Förderwürdigkeit durch die Europäische Union  
und Empfehlung an den jeweils fachlich zuständigen Ausschuss 

 
Die Vorsitzenden- bzw. Vorsitzenden-Stellvertreterstellen werden auf die im 
Gemeinderat vertretenen Parteien nach den Parteisummen aufgeteilt.  
Die Stelle des Vorsitzenden und Stellvertreters im Ausschuss 8 sollen der SPÖ 
zukommen: 
 
Gemäß § 30 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung muss die Zahl der Mitglieder eines 
Gemeinderatsausschusses mindestens drei betragen.  
Der Gemeinderatsausschuss 8 - Marktwesen und Europa soll mit 
7 Mitgliedern besetzt werden. 
 
Auf Grund des Verhältniswahlrechts entfallen auf die ÖVP 4 und auf die SPÖ 3 
Mitglieder. Eines der vier auf die ÖVP fallenden Mitglieder soll von den Grünen 
besetzt werden, sodass die Zusammensetzung wie folgt lautet: 
ÖVP 3 Mitglieder 
SPÖ 3 Mitglieder 
Grüne 1 Mitglied 

 
 

Abstimmungsergebnis der geheimen Wahl: 22 dafür, 15 dagegen, 1 Enthaltung 
 
 
 

Zuweisung der Geschäfte des eigenen Wirkungsbereichs zur Besorgung durch 

die Stadträte gemäß § 37 NÖ Gemeindeordnung 1973 – Änderung der 

Verordnung vom 21. Februar 2020  

 
Mit Verordnung des Bürgermeisters vom 21.Februar 2020, AZ 004/21, hat der 
Bürgermeister der Stadt Amstetten gemäß § 37 NÖ Gemeindeordnung 1973 
Aufgaben des eigenen Wirkungsbereichs an Stadträte übertragen. 
 
Diese Verordnung wird hinsichtlich der Mitglieder des Stadtrates  
Vizebürgermeister Mag. Gerhard Riegler und StR Peter Pfaffeneder abgeändert: wie 
folgt 
 
Die Übertragung der Aufgaben: 
Marktwesen, öffentliche Einrichtungen- soweit nicht anderen Stadträten zugeordnet 
(ohne Tariffestsetzung), Vertretung an Stadtrat Bernhard Wagner bei 
Bauverhandlungen und Endbeschauen im gesamten Gemeindegebiet, Beteiligung 
der Gemeinde an juristischen Personen (sofern nicht einem anderen Stadtrat 

zugeordnet) an Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler wird widerrufen. 
 



 

Die bereits mit Verordnung vom 21.Februar 2020 an StR Peter Pfaffeneder 
übertragenen Aufgaben werden erweitert um die Aufgaben: 
 
Öffentliche Einrichtungen- soweit nicht anderen Stadträten zugeordnet (ohne 
Tariffestsetzung), Vertretung an Stadtrat Bernhard Wagner bei Verhandlungen nach 
der NÖ Bauordnung im gesamten Gemeindegebiet, Beteiligung der Gemeinde an 
juristischen Personen (sofern nicht einem anderen Stadtrat zugeordnet), sodass die 

StR Peter Pfaffeneder übertragenen Aufgaben wie folgt sind: 
 
Angelegenheiten des Regionalen Innovationszentrums (RIZ), Biowärme Amstetten 
West GmbH (BAW) und des Stadtmarketings, Betriebsansiedelungen, 
Betriebsgrundbeschaffungen; Vertretung des Bürgermeisters bei 
Gewerbeverhandlungen, Betreuung der Kinderspielplätze und gemeindeeigenen 
Sportanlagen; Koordinierung in allen Fragen der Digitalisierung; 
Sonstige öffentliche Einrichtungen- soweit nicht anderen Stadträten zugeordnet 
(ohne Tariffestsetzung), Vertretung an Stadtrat Bernhard Wagner bei Verhandlungen 
nach der NÖ Bauordnung im gesamten Gemeindegebiet, Beteiligung der Gemeinde 
an juristischen Personen (sofern nicht einem anderen Stadtrat zugeordnet). 
 
Die Agenden der anderen Stadträte bleiben unverändert.  

 

 
Zur Übernahme des neuen Dekretes ersucht der Bürgermeister StR Peter Pfaffeneder 
vorzutreten. 

 
 
 

b) Änderung der Bezeichnung und des Wirkungskreises des 

Gemeinderatsausschusses 1- Wirtschaft, Digitalisierung, Vereine und Sport 

 
Der Gemeinderatsausschuss Wirtschaft, Digitalisierung, Vereine und Sport soll neu 
bezeichnet werden: 
 
Ausschuss 1 - Wirtschaft und Recht, Digitalisierung, Vereine und Sport  
 
Der Wirkungskreis soll folgende Angelegenheiten umfassen: 
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 
(ausgenommen Wohnungen), Erlassung ortspolizeilicher Verordnungen (soweit nicht 
anderen Ausschüssen zugeordnet), Einleitung oder Fortsetzung von 
Rechtsstreitigkeiten, Abschluss von Vergleichen, Beschwerden und Klagen an den 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof, Behandlung von Berufungen in 
Verwaltungsverfahren (ausgenommen Abgabeverfahren), öffentliche Einrichtungen 
der Gemeinde (sofern nicht ein anderen Ausschuss zuständig ist und mit Ausnahme 
der Festsetzung der Gebühren und Entgelte für diese Einrichtungen), Beteiligungen 
der Gemeinde an juristischen Personen (sofern nicht ein anderer Ausschuss 
zuständig ist). 
Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten, Angelegenheiten des Regionalen 
Innovationszentrum (RIZ), der Biowärme Amstetten West GesmbH (BAW), der 
Zukunftsakademie Mostviertel (ZAM) und der Net for Future GmbH; Vorberatungen 
von Betriebsansiedlungen und Betriebsgrundbeschaffungen, Angelegenheit des 
Stadtmarketings. 
 



 

Sportveranstaltungen, Sportförderung, Verwaltung der Sportanlagen und 
Kinderspielplätze, Erlassung von Richtlinien der Sport- und Vereinsförderung, alle 
sonstigen Vereinsangelegenheiten (sofern nicht ein anderer Ausschuss zuständig 
ist), Koordinierung in allen Fragen der Digitalisierung. 

 
 

Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderatsausschuss Wirtschaft, Digitalisierung, Vereine und Sport wird neu 
bezeichnet: 
 

Ausschuss 1 - Wirtschaft und Recht, Digitalisierung, Vereine und Sport  
 

Der Wirkungskreis umfasst folgende Angelegenheiten: 
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 
(ausgenommen Wohnungen), Erlassung ortspolizeilicher Verordnungen (soweit nicht 
anderen Ausschüssen zugeordnet), Einleitung oder Fortsetzung von 
Rechtsstreitigkeiten, Abschluss von Vergleichen, Beschwerden und Klagen an den 
Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof, Behandlung von Berufungen in 
Verwaltungsverfahren (ausgenommen Abgabeverfahren), öffentliche Einrichtungen 
der Gemeinde (sofern nicht ein anderen Ausschuss zuständig ist und mit Ausnahme 
der Festsetzung der Gebühren und Entgelte für diese Einrichtungen), Beteiligungen 
der Gemeinde an juristischen Personen (sofern nicht ein anderer Ausschuss 
zuständig ist). 
Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten, Angelegenheiten des Regionalen 
Innovationszentrum (RIZ), der Biowärme Amstetten West GesmbH (BAW), der 
Zukunftsakademie Mostviertel (ZAM) und der Net for Future GmbH; Vorberatungen 
von Betriebsansiedlungen und Betriebsgrundbeschaffungen, Angelegenheit des 
Stadtmarketings. 
Sportveranstaltungen, Sportförderung, Verwaltung der Sportanlagen und 
Kinderspielplätze, Erlassung von Richtlinien der Sport- und Vereinsförderung, alle 
sonstigen Vereinsangelegenheiten (sofern nicht ein anderer Ausschuss zuständig 
ist), Koordinierung in allen Fragen der Digitalisierung. 

 
 

Abstimmungsergebnis:  22 dafür (ÖVP, Grüne)  
15 dagegen (SPÖ) 
1 Enthaltung (SPÖ) 

 
 

Sitzungsunterbrechung von 23:08 bis 23:22 Uhr. 

 

 

c) Ergänzungswahlen in den Gemeinderatsausschuss 8 - Marktwesen und 

Europa 
 
Da der Gemeinderatsausschuss 8 – Marktwesen und Europa neu gebildet wurde, 
sind auch die Mitglieder und Ersatzmitglieder neu zu wählen. 
Die Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Gemeinderatsausschüsse ist 
mittels Stimmzettel vorzunehmen. 
 



 

Es liegen Wahlvorschläge der ÖVP / Grüne sowie der SPÖ vor. 
 
Auf dem vorbereiteten Stimmzettel können Streichungen vorgenommen werden, 
zusätzliche Namen gelten als nicht beigefügt. Als gewählt gelten diejenigen 
Mandatare, die mindestens eine gültige Stimme erhalten. 

 
Die Stimmzettel sind vorbereitet ich nehme die Wahl entsprechend §§ 113 und 115 
NÖ Gemeindeordnung vor. 
 
Der Bürgermeister ersucht die Klubsprecher der ÖVP und SPÖ je ein 
Gemeinderatsmitglied zu nominieren, die mit ihm über die Gültigkeit und 
Ungültigkeit von Stimmzetteln entscheiden und das Wahlergebnis feststellen 
werden. 
 
Bestimmt werden:   Michaela Lampersberger / Andreas Fröhlich 

 

Wahlergebnis: 
 
Abgegebene Stimmen:   38 
  

 
Gewählt sind daher die vorgeschlagenen Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder. 
 
Als Mitglieder: gültige Stimmen 
Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler   16 
GR Mag. Franz Dangl   37 
GR Helfried Blutsch   37 
StR Heinz Ettlinger   38 
GR Mag. Peter Fuhs   38 
GR Michaela Pfaffeneder   37 
GR Anja Stix   38 
 
 
Als Ersatzmitglieder: 
StR Elisabeth Asanger, BA   37 
StR Beate Hochstrasser   37 
GR Margit Huber   37 
GR Claudia Marksteiner   38 
GR Christoph Zechmeister   38  
OV GR Andreas Gruber   37 
Vzbgm. Dominic Hörlezeder   36 
 
Alle Genannten nehmen die Wahl an. 

 

 

 
Sodann wird mit der Beratung der Tagesordnung fortgesetzt. 
 
23.49 Uhr GR Mag. Peter Fuhs verlässt die Sitzung. 



 

35) Bestellung eines Digitalisierungsgemeinderates gemäß § 30a NÖ 

Gemeindeordnung 1937  

Gemäß § 30 a NÖ Gemeindeordnung 1973 können Mitglieder des Gemeinderates 
zur Wahrung der Interessen der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich vom 
Gemeinderat mit besonderen Aufgaben betraut werden. Jedenfalls sind 
Jugendgemeinderäte und Bildungsgemeinderäte zu bestellen. Sie haben ihre 
Berichte dem Gemeinderat zu erstatten und haben den zuständigen 
Gemeindeorganen Empfehlungen für die in diesen Bereichen in einem bestimmten 
Fall zu treffenden Maßnahmen zu geben. 
 
Um der Bedeutung der Digitalisierung im Gemeindegebiet von Amstetten einen 
höheren Stellenwert zu verleihen und für dieses Thema noch mehr Fachkompetenz 
zu bündeln, soll Herr Gemeinderat Mag. Peter Fuhs zum Digitalisierungsgemeinderat 
bestellt werden. 
Eine gesonderte finanzielle Abgeltung ist mit dieser Bestellung nicht verbunden. 

 
Wechselrede: Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler, Vzbgm. Markus Brandstetter,  

GR Andreas Kaßberger, GR Mag. Franz Dangl, StR Lisa Asanger 
 
 

23.53 Uhr Andreas Kaßberger verlässt die Sitzung.  
 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Amstetten bestellt gemäß § 30 a NÖ GO 1973 
GR Peter Fuhs zum Digitalisierungsgemeinderat.  
 

Abstimmungsergebnis:  21 dafür (ÖVP, Grüne) 
 13 Enthaltungen (FPÖ: GR Harald Wiesauer, SPÖ: StR 

Elisabeth Asanger, GR Birgit Hornes, GR Margit Huber, 
GR Mag. Franz Dangl, GR Regina Öllinger, GR Silvia 
Übelbacher, GR Andreas Fröhlich, GR Jakob Hartl, GR 
Birgit Kern, Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler, GR Gisela 
Zipfinger, GR Manuela Schnakl) 
2 dagegen (StR Bernhard Wagner, GR Helfried Blutsch) 

 
 
Gegenantrag der SPÖ: Bestellung von GR Andreas Kaßberger zum 
Digitalisierungsgemeinderat. 
 

Abstimmungsergebnis:  14 dafür (SPÖ) 
  1 Enthaltung (FPÖ) 
  22 dagegen (ÖVP, Grüne) 
 

23.55 Uhr GR Andreas Kaßberger und GR Mag. Peter Fuhs kommen zur Sitzung zurück.  
 
 

36) Pachtvertrag betreffend einer Teilfläche Grundstück Nr.  2251/1, KG 

Preinsbach, Rechtsnachfolge 

Auf dem Grundstück Nr. 2251/1, KG Preinsbach besteht in Verlängerung des 
Annenbrunnenweges ein nichtöffentlicher Weg mit Nebenanlagen (Steg, 



 

Hinweistafeln, etc.) entlang des Gschirmbaches. Im Jahr 1995 wurde mit den 
damaligen Grundstückseigentümern Franz und Maria Windhager, Ardaggerstraße 
88, 3300 Amstetten ein Pachtvertrag zur Nutzung des Weges abgeschlossen. Ein 
Übergang auf Rechtsnachfolger wurde im Vertrag nicht vorgesehen.  
 
Zwischenzeitig ist die Rechtsnachfolge eingetreten und haben Dr. Hermann Stix und 
Gabriele Stix, Ardaggerstraße 88/2, 3300 Amstetten als nunmehrige 
Grundstückseigentümer und Rechtsnachfolger den Eintritt in den Pachtvertrag 
beantragt.  
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat genehmigt den Übergang, des mit Franz und Maria Windhager 
abgeschlossenen Pachtvertrages betreffend der Nutzung des Weges auf dem 
Grundstück Nr. 2251/1, KG Preinsbach, auf die Rechtsnachfolger Dr. Hermann Stix 
und Gabriele Stix, Ardaggerstraße 88/2, 3300 Amstetten. Die Bestimmungen des 
Pachtvertrages vom 23.05.1995 bleiben unverändert aufrecht.  
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

37) Bahngrundbenützungsvertrag P&R Erweiterung/Provisorium, 

Eigentumswechsel, Übergang auf Rechtsnachfolger 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.06.2017 wurde der Abschluss eines 
Bahngrundbenützungsvertrages betreffend Nutzung des Grundstückes Nr. 2954/1, 
KG Amstetten im Ausmaß von 3.300 m² als Parkplatz für PKW mit der ÖBB 
Infrastruktur Aktiengesellschaft genehmigt. Mit Beschluss vom 12.12.2018 wurde mit 
1. Zusatzvertrag die Fläche um 1.200 m² erweitert.  
 
Die Wirtschaftsraum Amstetten GmbH ist nunmehr neuer Eigentümer dieser 
Liegenschaft. Da eine Rechtsnachfolge im Vertrag nicht vorgesehen wurde, ist der 
Vertrag samt Zusatzvertrag zwischen der Stadtgemeinde und der Wirtschaftsraum 
Amstetten GmbH als neuer Eigentümerin abzuschließen. Die Verträge vom 
27.06.2017 und 12.12.2018 bleiben unverändert aufrecht und sind dieser 
Sitzungsvorlage angefügt.  

 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat genehmigt den Abschluss, des mit der ÖBB Infrastruktur 
Aktiengesellschaft abgeschlossenen Vertrages samt 1. Zusatzvertrages vom 
27.06.2017 und 12.12.2018 mit der Wirtschaftsraum Amstetten GmbH als 
Rechtsnachfolgerin. Die Verträge vom 27.06.2017 und 12.12.2018 bleiben 
unverändert aufrecht.  
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 

23.58 Uhr GR Regina Öllinger verlässt die Sitzung. 
 

 



 

38) Verein Frau & Arbeit, Anmietung von Räumlichkeiten, Anzengruberstraße 3, 

Grdstk.Nr. 1643/2, EZ 2348, KG Amstetten  

Die Stadtgemeinde ist Eigentümerin des Gebäudes auf dem Grundstück Nr. 1643/2,  
EZ 2348, KG Amstetten, Anzengruberstraße 3, 3300 Amstetten. In diesem Gebäude 
befinden sich im ersten Obergeschoß Räumlichkeiten im Ausmaß von rund 351,52 
m² welche derzeit nicht vermietet sind. Der Verein Frau & Arbeit – 
Arbeitsmarktbezogene Betreuungseinrichtung für Frauen und Mädchen zur 
Integration in den Arbeitsmarkt, Wiener Straße 87/0, 3300 Amstetten hat um 
Anmietung dieser Räumlichkeiten samt 5 Stellplätzen angesucht.  
Um die Räumlichkeiten nützen zu können, sind vom Verein umfangreiche 
Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, wie z.B. ein Fenstertausch auf eigene 
Kosten erforderlich. Das Mietverhältnis beginnt daher mit Baubeginn und soll vorerst 
auf die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen werden. Der monatliche Mietzins 
beträgt für die Räumlichkeiten € 2,00/m², wertgesichert nach dem VPI 2015. Es 
verlängert sich sodann jeweils um ein weiteres Jahr, sofern es nicht von einem der 
Vertragsteile vor Ablauf aufgekündigt wird.  
Für die Zurverfügungstellung der Parkplätze leistet der Mieter einen einmaligen 
Betrag iHv € 6.000,--. Nähere Details sind dem beiliegenden Vertragsentwurf zu 
entnehmen.  

 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 

Der Gemeinderat genehmigt den Abschluss des Mietvertrages mit dem Verein Frau 
& Arbeit – Arbeitsmarktbezogene Betreuungseinrichtung für Frauen und Mädchen 
zur Integration in den Arbeitsmarkt, Wiener Straße 87/0, 3300 Amstetten betreffend 
der Anmietung der Räumlichkeiten auf dem Grundstück Nr. 1643/2, EZ 2348, KG 
Amstetten, Anzengruberstraße 3, 3300 Amstetten. Der dieser Sitzungsvorlage 
beiliegende Mietvertrag bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses.  

 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 

 
23.59 Uhr GR Regina Öllinger kommt zur Sitzung zurück. 
 
 

39) Yellow Man GmbH, Pachtvertrag Räumlichkeiten im Schloss Ulmerfeld  

Die Yellow Man GmbH, Preinsbacherstraße 1, 3300 Amstetten möchte in 
Räumlichkeiten des Schlosses Ulmerfeld, Burgweg 1, 3363 Ulmerfeld einen 
Heurigenbetrieb betreiben. Zu diesem Zweck ist ein Pachtvertrag zur Nutzung des 
Schankraumes samt Lager im Ausmaß von ca. 96,15 m², des Burghofes sowie der 
Sanitäranlagen Erdgeschoss unter den Arkaden abzuschließen. Der Heurigenbetrieb 
soll zu folgenden Zeiten stattfinden:  
 
Montag – Donnerstag Feiern und Veranstaltungen bei Bedarf 16:00 – 23:00 
Freitag, Samstag 16:00 – 23:00 
Sonntag 09:00 – 20:00 
 
Weiters ist die Pächterin berechtigt, Veranstaltungen nach terminlicher Abstimmung 
durchzuführen. Das Pachtverhältnis beginnt am 01.04.2021 und wird 9 Monate 



 

befristet abgeschlossen. Es endet sodann, ohne dass es einer gesonderten 
Kündigung bedarf, mit Ablauf des 31.12.2021. Der Pachtzins beträgt für diese Dauer 
5 % des gesamten Umsatzes des Heurigen- und Veranstaltungsbetriebes der 
Pächterin nach Abrechnung der Mehrwertsteuer und ist in monatlichen Teilbeträgen 
zu entrichten. Eine einmalige Betriebskostenpauschale iHv 500,-- zzgl. gesetzlicher 
USt. ist in den Vertrag aufzunehmen. Nähere Details sind dem beiliegenden 
Vertragsentwurf zu entnehmen.  

 
Wechselrede: GR Helfried Blutsch, Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler, Bgm. Christian 

Haberhauer 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat genehmigt den Abschluss eines Pachtvertrages mit der Yellow 
Man GmbH, Preinsbacherstraße 1, 3300 Amstetten betreffend der Nutzung von 
Räumlichkeiten des Schlosses Ulmerfeld für einen Heurigenbetrieb. Der dieser 
Sitzungsvorlage beiliegende Pachtvertrag bildet einen wesentlichen Bestandteil 
dieses Beschlusses.  

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
 

40) Helmut Schirmbrand, Pachtvertrag Grundstück Nr. 1829/6, KG Mauer, 

Kündigung  
Die Stadtgemeinde Amstetten hat im Jahr 2012 einen Pachtvertrag mit Hrn. Helmut 
Schirmbrand zwecks Nutzung des Grundstückes Nr. 1829/6, EZ 1853, KG Mauer zu 
landwirtschaftlichen Zwecken abgeschlossen. Da dieses Grundstück im Rahmen der 
Erweiterung des Betriebsgebietes Galtberg als Tauschgrund benötigt wird, ist dieser 
Pachtvertrag unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist aufzukündigen.  

 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Pachtvertrag mit Helmut Schirmbrand, Spiegelsberg 2, 3362 Mauer betreffend 
Nutzung des Grundstückes Nr. 1829/6, EZ 1853, KG Mauer wird unter Einhaltung 
einer einmonatigen Kündigungsfrist aufgekündigt.  

 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

41) Abschluss einer Benützungsvereinbarung für einen Kleingarten mit Bianca 

Wimmer  

Die Stadtgemeinde Amstetten gibt jährlich gegen ein vom Gemeinderat der Stadt 
Amstetten festgesetztes Nutzungsentgelt gemeindeeigene Grundstücke oder 
Grundstücksanteile an Privatpersonen zum Zwecke der Nutzung als Wiesen, Äcker 
oder Gärten in Bestand. Die Nutzungsentgelte wurden mit Beschluss des 
Gemeinderates vom 9. Mai 2001 neu festgesetzt und betragen ab 1. Jänner 2002 : 
 
Bonitätsklasse I  € 247,-- /ha 
Bonitätsklasse II € 145,-- /ha 



 

Bonitätsklasse III € 101,50 /ha 
Gartengrundstücke  €         0,14/m² 
 
Folgende Benützungsvereinbarung wird zur Genehmigung vorgelegt: 
 
Bianca Wimmer, Moritz v. Schwindstr.13/4, 3300 Amstetten 
Grundstück 1276/01, KG Amstetten, Kleingarten Krautberg 
Größe  255 m² á 0,14 = € 35,70 jährlich.  
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Abschluss der Benützungsvereinbarung mit Wimmer Bianca, Moritz v. 
Schwindstr.13/4, 3300 Amstetten, Grundstück 1276/01,  KG Amstetten, Kleingarten 
Krautberg, Größe 255 m² á 0,14 = € 35,70  jährlich zu den Richtlinien der 
Stadtgemeinde Amstetten wird genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig 
 
 
 

42) Abschluss einer Vereinbarung mit der Marktgemeinde Kematen an der Ybbs, 

interkommunales Tourismusprojekt „Ybbstal-Radweg“  

Im Zuge des Ausbaus des Radbasisnetzes in Kematen an der Ybbs bzw. der 
Optimierung des Flussradwanderweges „Ybbstalradweg“ beabsichtigt die 
Marktgemeinde Kematen an der Ybbs die bestehende Wegtrasse 
(Schneerosenweg) so radwegtauglich zu adaptieren, dass die Wegtrasse den 
Förderrichtlinien für Radverkehrsanlagen in NÖ neu des Amtes der NÖ 
Landesregierung entspricht. Der Radweg soll auch im Alltagsverkehr 
(Wirtschaftspark Kematen/Ybbs, Siedlungsraum Niederhausleiten, Verbindung 
Amstetten – Neufurth etc.) adaptiert werden.  
Die Stadtgemeinde Amstetten ist im Gemeindegebiet Kematen an der Ybbs 
Eigentümerin der Grundstücke Nr. 58, 77, 81, EZ 771, KG Niederhausleiten.  
Für den oben angeführten Ausbau des Radweges sind folgende Maßnahmen auf 
den Grundstücken der Stadtgemeinde Amstetten an der bereits als Kiesweg 
bestehenden Wegtrasse (Schneerosenweg) erforderlich:  
-randliche, vorübergehende Rodungsmaßnahmen mit Übergriff ca. 1,5 m (keine 
Fällung von Großbäumen, Rückschnitt von Strauchschnitt)  
-Herstellen eines Banketts zur Sicherung des gemischten Geh- und Radweges in 
einer Breite von je 35 cm  
-Erhaltung eines gehölzfreien Grünstreifens (Standörtliche Wildblumenwiese) im 
Bankettbereich 
-Beanspruchung im Flächenausmaß von gesamt rund 65 m² für die Ausbildung eines 
dauerhaft bewuchsfähigen (gehölzfreien) Bankettbereichs des Rad- und Gehweges.  
 
Zu diesem Zweck ist die dieser Sitzungsvorlage beiliegende Vereinbarung mit 
folgendem wesentlichen Inhalt abzuschließen.  
Unter der Voraussetzung, dass die Stadtgemeinde Amstetten als grundbücherlicher 
Eigentümer seitens der Marktgemeinde Kematen an der Ybbs im Anlassfall gegen 
jedweden Schadenersatz Dritter aus dem mangelhaften Zustand des Rad- und 
Wanderweges bzw. der dazugehörigen Infrastruktur schad- und klaglos gehalten 
wird, umfasst die gegenständliche Einverständniserklärung  



 

-die Erlaubnis zur uneingeschränkten Grundbenützung als Rad- und Wanderweg 
innerhalb der markierten Trasse/Route durch Jedermann;  
-die Duldung jeglicher Bau-, Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen an diesem 
Rad- und Wanderweg bzw. an dazugehörigen Anlagenteilen (Infrastrukturelementen) 
durch die Gemeinde bzw. durch Dritte in deren Auftrag im erforderlichen Ausmaß;  
-die Einrichtung von projektbezogenen Infrastrukturelementen (Schautafeln, 
Rastbänken, Rastplätzen, Papierkörben, Hinweistafeln, Routenmarkierungen etc.) 
Allfällige Flurschäden werden nach den Richtlinien der Landes-
Landwirtschaftskammer vergütet.  
Die Vereinbarung wird unentgeltlich und auch für Rechtsnachfolger abgeschlossen.  

 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat genehmigt den Abschluss der beiliegenden und einen 
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Vereinbarung mit der 
Marktgemeinde Kematen an der Ybbs betreffend Einbeziehung der für die bauliche 
Umsetzung des gegenständlichen Rad-Tourismusprojektes „Ybbstal-Radweg“ 
benötigten Grundstücksflächen der Grundstücke Nr. 58, 77, 81, EZ 771, KG 
Niederhausleiten.  

 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
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44) Wasserversorgungsanlage BA 43 Jahresbauvorhaben 2021 – Auftragsvergabe 

Materiallieferung 

Aufgrund der vom Büro IKW erstellten Unterlagen wurde die Materiallieferung für die 
Wasserversorgungsanlage BA 43 Jahresbauvorhaben 2021 im 
Verhandlungsverfahren ausgeschrieben. 

 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Die Stadtwerke Amstetten beantragen, dass die Materiallieferung für die 
Wasserversorgungsanlage BA 43 Jahresbauvorhaben 2021 laut Angebotsprüfung 
durch das Büro IKW an den Billigst- und Bestbieter, die Firma Gumplmayr 
Armaturen GmbH, Linzerstraße 44, 4221 Steyregg, zu einem Angebotspreis von € 
125.884,29 ohne Mwst. vergeben wird. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

45) Dienstbarkeitsvertrag mit der Marktgemeinde Allhartsberg, 

Wasserversorgungsanlage, Notversorgung, Anschluss an Stadtwerke, 

Grdstk.Nr. 938, 937, 936, KG Hausmening 

Die Marktgemeinde Allhartsberg beabsichtigt die Errichtung einer Wasserleitung, 
LWL Leerverrohrung/Kabel, Steuerkabel und einer Drucksteigerungsanlage auf den 
Grundstücken der Stadtgemeinde Amstetten (Stadtwerke) Nr. 938, 937, 936, KG 
Hausmening, beim Hochbehälter Hausmening. Zu diesem Zweck ist ein 
Dienstbarkeitsvertrag mit der Marktgemeinde Allhartsberg abzuschließen. Für die 
Einräumung der Dienstbarkeit wird eine einmalige Entschädigung in der Höhe von  
€ 1.000,-- entrichtet. Sämtliche Kosten der Vertragserrichtung und 
grundbücherlichen Durchführung sowie alle anfallenden Steuern und Gebühren 
werden durch die Marktgemeinde Allhartsberg getragen.  

 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat genehmigt den Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit der 
Marktgemeinde Allhartsberg hinsichtlich der Errichtung und des Betriebes einer 
Wasserleitung, einer LWL Leerverrohrung/Kabel, eines Steuerkabels und einer 
Drucksteigerungsanlage auf den Grundstücken Nr. 938, 937, 936, KG Hausmening. 
Die Anlagen sind auf beiliegendem, einen integrierenden Bestandteil dieser 
Sitzungsvorlage bildenden Lageplan dargestellt. Für die Einräumung der 
Dienstbarkeit wird eine einmalige Entschädigung in der Höhe von € 1.000,-- 
entrichtet. Sämtliche Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen 
Durchführung sowie alle anfallenden Steuern und Gebühren werden durch die 
Marktgemeinde Allhartsberg getragen. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 



 

46) Pachtvertrag mit Alois und Cäcilia Deinhofer, Errichtung und Betrieb einer 

Photovoltaikanlage, Grdstk.Nr. 571, 573/10, 597, 598, 594, 599/2, KG Schönbichl 

durch die Stadtwerke 

Die Stadtwerke planen die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaikanlage auf 
den Grundstücken Nr. 571, 573/10, 597, 598, 594, 599/2, KG Schönbichl, 
Eigentümer Alois und Cäcilia Deinhofer, Grillparzerstraße 8, 3300 Amstetten auf 
einer Fläche von gesamt rund 14.000 m².  
 
Die Liegenschaftseigentümer verzichten auf eine Kündigung für die Dauer von 25 
Jahren, sodann verlängert sich der Vertrag automatisch um je weitere 3 Jahre. Der 
Pachtzins beträgt € 1.000,--/ha und ist wertgesichert nach dem VPI 2015. Weitere 
Details sind dem beiliegenden Vertragsentwurf samt Beilage zu entnehmen.  
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Abschluss eines Pachtvertrages mit Alois und Cäcilia Deinhofer, 
Grillparzerstraße 8, 3300 Amstetten betreffend der Errichtung und des Betriebes 
einer Photovoltaikanlage auf den Grundstücken Nr. 571, 573/10, 597, 598, 594, 
599/2, KG Schönbichl wird genehmigt. Der beiliegende Pachtvertrag bildet einen 
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

47) Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen betreffend der Errichtung einer 

Wasserleitung, einer Stromleitung und LWL auf den Grundstücken Nr. 849/17, 

791/1, 3557 und 3556, KG Amstetten durch die Stadtwerke 

Die Stadtwerke Amstetten errichten auf Grundstücken östlich der Agathastraße eine 
Wasserleitung, eine Stromleitung und LWL. Zu diesem Zweck sind 
Dienstbarkeitsverträge abzuschließen und eine Entschädigung für die Einräumung 
der dinglichen Rechte sowie des Fruchtentganges mit folgenden Grundeigentümern 
zu vereinbaren:  
 
-Grundstück Nr. 3557, 3556, 848/2, KG Amstetten, Eigentümer Franz Hehenberger, 
Dornacher Straße 8, 3300 Amstetten, € 6.347,27 inkl. gesetzlicher USt. .  
-Grundstück Nr. 849/17, KG Amstetten, Eigentümer Johann Jetzinger, Dornacher 
Straße 10, 3300 Amstetten, € 4.755,54 zzgl. gesetzlicher USt. . 
-Grundstück Nr. 791/1, KG Amstetten, Eigentümer Johann und Elisabeth Jetzinger, 
Dornacher Straße 10, 3300 Amstetten, € 684,25 zzgl. gesetzlicher USt..  
 
Die Anlagen sind fertiggestellt. Sämtliche Entschädigungen, Kosten der Errichtung 
und Verbücherung dieses Vertrages sowie die damit zusammenhängenden 
Gebühren werden von den Stadtwerken übernommen. Die Höhe der Entschädigung 
richtet sich nach den Richtlinien der Landeslandwirtschaftskammer.  
 
Weitere Details sind den beiliegenden Vertragsentwürfen samt Planbeilage zu 
entnehmen.  
 
Keine Wechselrede 



 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen betreffend der Errichtung und des 
Betriebes einer Wasserleitung, einer Stromleitung und LWL mit Hrn. Franz 
Hehenberger, Hrn. Johann Jetzinger sowie Hrn. Johann und Frau Elisabeth 
Jetzinger auf den, im Sachverhalt genannten Grundstücken wird genehmigt.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Sitzungsunterbrechung von 00:16 – 00:21 Uhr.  
 

 

48) Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Amstetten für das Rechnungsjahr 

2020 

 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses ist gemäß § 83 Abs. 2 NÖ GO in der Zeit 
vom 10. März bis einschließlich 24. März 2021 kundgemacht und es wurden bisher 
keine Stellungnahmen eingebracht. 
 
Der Rechnungsabschluss des Jahres 2020 weist folgende Summen aus: 
 

Mittelaufbringung Mittelverwendung Saldo

Ergebnisrechnung 78.013.132,12 78.289.938,51 -276.806,39

Finanzierungsrechnung 79.933.882,66 86.419.996,52 -6.486.113,86

Haushaltspotential 75.396.868,13 72.592.776,13 2.804.092,00

Aktiva Passiva Nettovermögen

Vermögenshaushalt 261.004.009,16 82.488.482,22 178.515.526,94  
 

Die Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungshaushaltes 

betrugen im Rechnungsjahr 2020  € 74.808.842,55.  

Dem standen Auszahlungen der operativen Gebarung in der Höhe von 

€ 66.722.414,68 gegenüber. Der Saldo der operativen Gebarung beträgt somit         

€  8.086.427,87.  
Die Investitionstätigkeit des Finanzierungshaushaltes weist Einzahlungen in der 
Höhe von € 1.623.806,05 und Auszahlungen von € 15.524.036,36 aus, und ergibt 

somit einen negativen Saldo von € 13.900.230,31. Das ergibt einen 

Nettofinanzierungssaldo von € -5.813.802,44. 
 

Die Verschuldung der Stadt Amstetten hat sich gegenüber dem Stand vom 
31.12.2019 um € 672.311,42 reduziert und beträgt zum Jahresende 2020 

€ 34.816.720,86. Der Zugang an Darlehen betrug in Summe € 3.501.234,06. An 
Tilgungen wurden € 4.173.545,48 geleistet.  

 

Darüber hinaus haftet die Stadtgemeinde Amstetten für aushaftende Darlehen zum 

Stand 31.12.2020 in der Höhe von € 12.129.188,43.   
 
Gemäß NÖ Gemeindehaushaltsverordnung § 2 Abs. 2 hat der Rechnungsabschluss 
auch eine Haushaltspotentialberechnung zu enthalten. Aufbauend auf der 
Ergebnisrechnung soll der ordentliche Haushalt lt. VRV 1997 wieder herbeigeleitet 

werden. Lt. dieser Berechnung konnte ein Überschuss von € 2.804.092,00 



 

erwirtschaftet werden. Rücklagenzuführungen in der Höhe von € 785.848,14 sind in 
diesem Ergebnis nicht berücksichtigt. 
 
Der Rücklagenstand hat sich im gegenständlichen Wirtschaftsjahr um € 
4.454.138,21 reduziert.  
Unter Berücksichtigung eines anfänglichen Rücklagenstandes von € 13.531.458,90  

errechnet sich ein schließlicher Rücklagenstand zum 31.12.2020 von                      

€ 9.077.320,69. 

 

Ergänzung zum Sachverhalt: 
Aufgrund der derzeitigen Lage bzgl. der COVID-19-Pandemie konnte der 
Rechnungsabschluss 2020 nicht zeitgerecht vom Gemeinderat beschlossen werden. 
 
Die Aufsichtsbehörde Abteilung IVW3 beim Amt der NÖ Landesregierung wurde per 
Schreiben vom 29.03.2021 gem. § 84 NÖ Gemeindeordnung 1973 darüber 
informiert, dass der Beschluss umgehend nachgeholt wird, sobald es die Situation 
zulässt. Ein Entwurf des Rechnungsabschlusses wurde übermittelt.  
 
Es wurden keine Änderungen im Rechenwerk vorgenommen. 
 
 

Ergänzung zum Sachverhalt: 
Gemäß § 68a der NÖ GO sind die Lageberichte der beherrschten Unternehmen mit 

dem Rechnungsabschluss dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. 

 

Die Lageberichte sowie die Prüfberichte aus 2019 der Gesellschaften  

 Amstettner Immobilienverwaltungs GmbH & CoKG 

 Amstettner Schulinfrastrukturentwicklungs GmbH & CoKG 

 Amstettner Veranstaltungsbetriebe Gesellschaft m.b.H. und 

 Stadtmarketing Amstetten GmbH 

wurden bereits in der Gemeinderatssitzung vom 23.09.2020 dem Gemeinderat 
zur Kenntnis gebracht. 

 

Eine weitere Beteiligung an der Wirtschaftsraum Amstetten GmbH in der Höhe von 

55 % wurde im Jahr 2020 eingegangen. Ein Jahresabschluss und entsprechende 

Berichte für diese Gesellschaft liegen noch nicht vor. 

 
Wechselrede: GR Helfried Blutsch, Bgm. Christian Haberhauer 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 

Der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Amstetten für das Rechnungsjahr 2020 - 

kundgemacht in der Zeit vom 10.03.2021 – einschließlich 24.03.2021 wird mit folgenden 

Schlusssummen genehmigt: 

 



 

Mittelaufbringung Mittelverwendung Saldo

Ergebnisrechnung 78.013.132,12 78.289.938,51 -276.806,39

Finanzierungsrechnung 79.933.882,66 86.419.996,52 -6.486.113,86

Haushaltspotential 75.396.868,13 72.592.776,13 2.804.092,00

Aktiva Passiva Nettovermögen

Vermögenshaushalt 261.004.009,16 82.488.482,22 178.515.526,94  

 

Schriftliche Stellungnahmen liegen nicht vor. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  23 dafür (ÖVP, FPÖ, Grüne) 
15 Enthaltungen (SPÖ) 

 
 
 

49) Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung von Nebenanlagen an der 

Landesstraße 6060 von km 0,099 – km 0,210 (Gehsteig und 

Entwässerungsanlagen) 

Seitens der NÖ Straßenbauabteilung wird um Bestätigung der ordnungsgemäßen 
Ausführung von Leistungen der Straßenmeisterei Amstetten Süd an der 
Landesstraße 6060, Ortsbereich Eisenreichdornach, km 0.099 bis km 0,210 
(Gehsteig und Entwässerungsanlage) ersucht.  
Die Nebenanlagen befinden sich beim Schlossgraben in Eisenreichdornach und sind 
auf beiliegendem Lageplan dargestellt. Mit Unterfertigung beiliegender Erklärung 
bestätigt die Stadtgemeinde darüber hinaus, dass diese ordnungsgemäß hergestellt 
wurden. Aus diesem Titel werden aus dem NÖ Straßendienst keine weiteren 
Forderungen gestellt bzw. wird dieser bei Forderungen Dritter schad- und klaglos 
gehalten.  
Im Zuge der Endvermessung übernimmt die Gemeinde die Anlagen in ihr 
grundbücherliches Eigentum.  
 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat erklärt folgende, vom NÖ Straßendienst, Straßenmeisterei 
Amstetten Süd hergestellte Nebenanlagen in die Erhaltung und Verwaltung zu 
übernehmen und bestätigt, dass diese ordnungsgemäß hergestellt wurden: 
 
-Nebenanlagen an der Landesstraße 6060, Ortsbereich Eisenreichdornach, km 
0,099 bis km 0,210 (Gehsteig und Entwässerungsanlage) 
 
An den NÖ Straßendienst werden aus diesem Titel keine weiteren Forderungen 
gestellt bzw. wird dieser bei Forderungen Dritter schad- und klaglos gehalten. Im 
Zuge der Endvermessung übernimmt die Gemeinde die Anlagen in ihr 
grundbücherliches Eigentum. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 



 

50) Änderung der Wochenmarktgebührenordnung der Stadt Amstetten  

Die Gemeinden dürfen von den Marktbeschickern des Wochenmarktes für die 
Benützung der Markteinrichtungen nur dann privatrechtliche Entgelte verlangen, 
wenn sie hierfür keine Abgaben aufgrund des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 45, und des Finanzausgleichsgesetzes 1997, BGBl.Nr. 201/1996, 
einheben. Solche Entgelte dürfen nur als Vergütung für den überlassenen Raum, 
den Gebrauch von Marktständen und Gerätschaften und für andere mit der 
Abhaltung des Marktes verbundene Auslagen eingehoben und nicht höher 
bemessen werden, als es zur Verzinsung und Tilgung der für die Errichtung, die 
Erhaltung und den Betrieb der Markteinrichtungen aufgewendeten Beträge 
erforderlich ist.  
Die Wochenmarktgebühren der Stadtgemeinde Amstetten wurden zuletzt mit 
Beschluss des Gemeinderates vom 21.03.2001 festgesetzt und sollen geändert 
werden wie folgt:  
 
1) Für die für den einzelnen Markttag zugewiesene Marktfläche  
Je angefangenem m² Erhöhung von Euro 0,70 auf Euro 1,00  
 
2)Für monatlich zugewiesene Marktflächen (Dauerplätze)  
Je angefangenem m² Erhöhung von Euro 2,50 auf Euro 3,00, von mindestens 
jedoch Euro 10,-- auf mindestens jedoch Euro 12,00 
 
3)Für die Abstellung eines Marktfahrzeuges (KFZ eines Marktbeziehers) auf einer 
zugewiesenen Marktfläche für die Dauer des Marktes Euro 3,50 (keine Änderung)  
 
4)Für die Bereitstellung des Stroms pro Markttag € 3,50 (neu)  
 
Darüber hinaus sollen die Gebühren künftig folgender Wertsicherung unterliegen:  
Die Gebühren ändern sich im Ausmaß der Verbraucherpreise der Bundesanstalt 
Statistik Österreich, wobei Indexänderungen erst ab einer Änderung von mindestens 
5 % zu berücksichtigen sind. Im Falle einer Änderung ist der Betrag auf 10 Cent 
aufzurunden und wird mit dem Beginn des folgenden Monats wirksam. 
 
Wechselrede: GR Mag. Franz Dangl 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Die Wochenmarktgebührenordnung der Stadtgemeinde Amstetten, 
Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2001 wird abgeändert.  

Die Gebühren für den Wochenmarkt in der Stadtgemeinde Amstetten betragen mit 
Wirksamkeit 01.04.2021:  
 
1) Für die für den einzelnen Markttag zugewiesene Marktfläche  
Je angefangenem m² Euro 1,00  

2) Für monatlich zugewiesene Marktflächen (Dauerplätze)  
Je angefangenem m² Euro 3,00, mindestens jedoch Euro 12,00 

3) Für die Abstellung eines Marktfahrzeuges (KFZ eines Marktbeziehers) auf einer 
zugewiesenen Marktfläche für die Dauer des Marktes Euro 3,50  

4) Für die Bereitstellung des Stroms pro Markttag € 3,50  
 



 

Die Gebühren ändern sich im Ausmaß der Verbraucherpreise der Bundesanstalt 
Statistik Österreich, wobei Indexänderungen erst ab einer Änderung von mindestens 
5 % zu berücksichtigen sind. Im Falle einer Änderung ist der Betrag auf 10 Cent 
aufzurunden und wird mit dem Beginn des folgenden Monats wirksam. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

51) Bericht über die Gewährung von Energieförderungen im Jahr 2020 

Im Jahr 2020 wurden 
 

 für den Fernwärmeanschluss und den Heizkesselaustausch insgesamt 

€ 1.994,00 an Zuschüssen ausbezahlt (im Jahr 2019 waren dies € 936,00). Von 

den 5 eingereichten Förderansuchen wurde kein Ansuchen abgelehnt. 

 

 für die Dämmung der obersten Geschossdecke insgesamt € 1.671,00 an 5 

Förderungswerber ausbezahlt (im Jahr 2019 waren dies € 2.156,00). Es wurde 

kein Antrag abgelehnt. Die geförderten Projekte erreichten eine durchschnittliche 

Heizenergieeinsparung von rund 32.685 kWh im Jahr. Das entspricht einer 

Menge von 3.137 m³ Erdgas oder 3.243 l Heizöl. Die CO² Emissionen wurden 

um 8.171 kg reduziert. 

 für die Errichtung von thermischen Solaranlagen bzw. Wärmepumpen, 

Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen sowie von 

Regenwasserspeichern wurden insgesamt € 44.264,00 an Zuschüssen 

ausbezahlt (2019 waren es € 33.249,20). Von 63 eingebrachten Anträgen 

konnten 4 nicht positiv erledigt werden, weil die Unterlagen nicht vollständig 

abgegeben wurden bzw. die Ansuchen nicht den Richtlinien entsprachen. 

 

 für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und gasbetriebenen Fahrzeugen 

insgesamt € 5.200,00 an 9 Förderungswerber ausbezahlt (im Vorjahr lag der 

Zuschussbetrag bei € 5.448,90). 2 Förderansuchen entsprachen nicht den 

Richtlinien und konnten daher nicht positiv erledigt werden.  

 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Bericht über die Gewährung von Energieförderungen im Jahr 2020 wird zur 
Kenntnis genommen. Die beigelegten Jahreslisten über die Förderungen bilden 
einen integrierenden Bestandteil dieses Berichtes. 
 
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 



 

52) Bericht zur Wohnbauförderung 2020 

Im Jahr 2020 wurden 
 

 für die Anmietung von Wohnungen insgesamt € 26.666,80 an 28 

Förderungswerber ausbezahlt (im Vorjahr wurden € 26.969,99 ausbezahlt), 2 

Ansuchen wurden abgelehnt. 

 

 für die Neuerrichtung von Eigenheimen wurde kein Ansuchen abgegeben (im 

Vorjahr wurden € 8.650,00 ausbezahlt). 

 

 für die Sanierung und Schaffung zusätzlichen Wohnraumes in Eigenheimen 

insgesamt € 13.162,00 an 5 Förderungswerber ausbezahlt (im Vorjahr waren 

dies € 1.262,00). Es wurde kein Förderansuchen abgelehnt. 

 

 für die begünstigte Beistellung von Baugründen insgesamt € 2.955,36 an 4 

Förderungswerber ausbezahlt (im Jahr 2019 sind dafür € 3.866,67 ausgeschüttet 

worden). 

 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 

Der Bericht über die Gewährung von finanziellen Zuschüssen im Rahmen der 
Wohnbauförderung für das Jahr 2020 wird zur Kenntnis genommen. Die 
beigeschlossenen Jahreslisten bilden einen integrierenden Bestandteil dieses 
Berichtes. 
 

 
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen. 

 
 

53) Abschluss einer Vereinbarung zur Vermietung eines Schaukastens für die 

Firma Beer 

Die Stadtgemeinde Amstetten vermietet der Firma Bestattung Beer Amstetten, 
Klosterstraße 10, 3300 Amstetten, den Schaukasten Nr. 2 in Mauer zum Zwecke von 
Publikationen. Das jährliche Entgelt beträgt € 24,00 zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Die Vereinbarung zur Vermietung des Schaukastens Nr. 2 in Mauer an die Firma 
Bestattung Beer Amstetten, Klosterstraße 10, 3300 Amstetten, zum jährlichen 
Entgelt von € 24,00 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer wird genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 



 

54) Freiwillige Feuerwehren Amstetten – Gewährung von 

Betriebskostenzuschüssen 2021 

Den Freiwilligen Feuerwehren werden gemäß der abgeschlossenen Vereinbarung 
betreffend die Verwaltung der Feuerwehrgebäude (ausgenommen größere 
Reparaturen) für das Jahr 2021 pauschalierte Subventionsbeträge gewährt.   
 
Die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Feuerwehren soll im gleichen Verhältnis 
wie in den Vorjahren erfolgen. 
 
Vorgeschlagene Aufteilung: 
 
Feuerwehr Amstetten € 67.620,-- 
Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening € 27.290,-- 
Feuerwehr Edla-Boxhofen € 12.320,-- 
Feuerwehr Greinsfurth € 14.970,-- 
Feuerwehr Preinsbach € 12.800,-- 
 
Keine Wechselrede 

 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 

Zur Finanzierung ihres laufenden Aufwandes werden nachstehenden Feuerwehren 
für das Jahr 2021 Subventionen in folgender Höhe gewährt: 
 
Feuerwehr Amstetten € 67.620,-- 
Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening € 27.290,-- 
Feuerwehr Edla-Boxhofen € 12.320,-- 
Feuerwehr Greinsfurth € 14.970,-- 
Feuerwehr Preinsbach € 12.800,-- 
 
Die Bedeckung ist unter der VA-Stelle 1/1630-7540 gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

 

55) Ankauf von mobilen Grün-Elementen für die Stadt- und Parkbegrünung – 

grundsätzliche Genehmigung– Vergabe der Lieferung der  Flower Tower 

Da in Stadtzentren eine engmaschige Verbauung von Leitungen und Kanälen das 
Pflanzen von Bäumen und Anlegen von Grünflächen oft unmöglich macht, sind 
mobile Grün-Elemente eine hilfreiche Alternative. Kleine blühende Grünoasen 
verbessern das Stadtbild und steigern das Wohlbefinden im urbanen öffentlichen 
Raum. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität 
und tragen somit zur Belebung der Ortskerne bei. Es sollen daher 6 Stück „Flower 
Tower“ an den zentralen  Knotenpunkten der Stadtgemeinde Amstetten, dem 
Hauptplatz Amstetten, den Ortsvorstehungen Mauer und Ulmerfeld-Hausmening und 
dem Kreuzungsbereich in Greinsfurth positioniert werden.  
Das Leergefäß hat eine Grundfläche von 1,20 Meter Durchmesser, 2 zusätzliche 
Pflanzetagen und eine Gesamthöhe von ca. 1,95 m. Diese Leergefäße werden üppig 
mit unterschiedlichen Sommerblumen jährlich im Frühjahr vom Bau- und 
Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Amstetten bepflanzt und gepflegt. Der große 
Wasserspeicher von 577 Liter erlaubt einen durchschnittlichen Gießintervall von 7 



 

Tagen. Während der Wintermonate werden die „Flower Tower“ in den Bauhöfen 
zwischengelagert. Der Transport ist mit dem vorhandenen Stapler des Bau- und 
Wirtschaftshofes der Stadtgemeinde Amstetten möglich.  
 
Anschaffungskosten: 
 
6. Stk. Lieferung Leergefäße „Octagonal“  €   8.659,74 inkl. MwSt. 
6. Stk. Bepflanzungskosten (BWH Amst.)  €   2.340,00 inkl. MwSt. 
Gesamtkosten  € 10.999,74 inkl. MwSt. 
 
 
Diesbezüglich wurden 4 Firmen zur unverbindlichen Angebotslegung eingeladen. 
Davon haben 2 Firmen ein Angebot ausgepreist abgegeben.  
Nach rechnerischer und sachlicher Prüfung ergibt sich daher folgende Reihung: 
 
 
 

1. Fa. Fresner Grün, Michaelerberg-Pruggern € 8.659,74 inkl. MwSt. 

2. Fa. Neu, Ardagger Stift  € 8.715,34 inkl. MwSt. 

3. Fa. mobiles Grün, Wien  kein Angebot gelegt 

4. Fa. bellaflora, Amstetten  kein Angebot gelegt 

 
Dadurch ergibt sich die Firma Fresner Grün GmbH, Moosheim 135, 8962 
Michaelerberg- Pruggern, als Billigstbieter für die Lieferung der Leergefäße „Flower 
Tower - Octagonal“. 
 
 
Wechselrede: GR Mag. Franz Dangl 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Amstetten erteilt die grundsätzliche 
Genehmigung zum Ankauf der „Flower Tower - Octagonal“ in der Stadtgemeinde 
Amstetten. 
 
Der Auftrag zur Lieferung der Leergefäße „Flower Tower - Octagonal“ ist an die 
Firma Neu Gartengestaltung & Biotopbau GmbH, Stift 30, 3321 Ardagger Stift, mit 
einer geprüften Angebotssumme von € 8.541,03 inkl. MwSt. (abzüglich 2% Skonto) 
zu vergeben.  
 
Der Auftrag zur Bepflanzung der Leergefäße ist an den Bau- und Wirtschaftshof der 
Stadtgemeinde Amstetten, Peter Mitterhofer-Straße 7, 3300 Amstetten, mit einer 
geprüften Angebotssumme von €  2.340,00 zu vergeben. 
 
Für diese Arbeiten wurden keine Geldmittel vorgesehen. Die Ausgaben werden auf 
der HH-Stelle 5/522000-050000 (Klimaschutz – Aktion Stadtbaumpflanzung) 
verbucht. 
Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Einsparungen bei der 
HH-Stelle 5/522000-050000 (Klimaschutz – Aktion Stadtbaumpflanzung) gegeben. 
  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 



 

56) Freiwillige Feuerwehr – Erlass der Schlossmiete 

Die Freiwillige Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening veranstaltet am Sonntag, dem 21. 
März 2021 von 09.00 bis 12.00 Uhr eine Blutspendeaktion des UK St. Pölten in der 
Säulenhalle des Schlosses Ulmerfeld. 
Die Mietkosten für diesen Zeitraum würden ca. € 320,00 betragen (= 
Einnahmenentfall). 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der Freiwilligen Feuerwehr Ulmerfeld-Hausmening wird für die Blutspendeaktion der 

Blutbank des UK St. Pölten am 21. März 2021 die Säulenhalle des Schlosses 

Ulmerfeld mietfrei zur Verfügung gestellt. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

56.1) WVA Jahresbauvorhaben 2021 – Auftragsvergabe Erd- und Baumeisterarbeiten 

sowie Materialverlegung 

Aufgrund der vom Büro IKW erstellten Unterlagen wurden die „Erd- und 

Baumeisterarbeiten sowie Materialverlegung“ für die Wasserversorgungsanlage 

Jahresbauvorhaben 2021 im Verhandlungsverfahren ausgeschrieben. 

 
Es wird vorgeschlagen, die „Erd- und Baumeisterarbeiten sowie Materialverlegung“ 
für die Wasserversorgungsanlage Jahresbauvorhaben 2021 laut Angebotsprüfung 
durch das Büro IKW an den Billigstbieter, die Firma PORR Bau GmbH, Dieselstraße 
3, 3362 Mauer bei Amstetten zu einem Angebotspreis von € 899.534,78 ohne 
MWSt. zu vergeben. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Die Vergabe der Erd- und Baumeisterarbeiten sowie Materialverlegung für die 

Wasserversorgungsanlage Jahresbauvorhaben 2021 an die Firma PORR Bau 

GmbH, Dieselstraße 3, 3362 Mauer bei Amstetten, zu einem Angebotspreis von € 

899.534,78 ohne MWSt. wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

56.2) PfadfinderGILDE – Erlass der Schlossmiete  

Die PfadfinderGILDE Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth veranstaltet am Sonntag, dem 
12. September 2021 von 08.00 bis 13.00 Uhr eine Blutspendeaktion des 
Landesklinikums St.Pölten in der Säulenhalle des Schlosses Ulmerfeld. 



 

Die Mietkosten für diesen Zeitraum würden ca. € 320,00 betragen (= 
Einnahmenentfall). Mit Schreiben vom 15. März 2021 ersucht die PfadfinderGILDE 
U-H-N nun um die kostenlose Benützung der Säulenhalle im Schloss Ulmerfeld. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s : (GRB v. 14.04.2021) 
Der PfadfinderGILDE Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth wird für die Blutspendeaktion 

der Blutbank des Landesklinikums St. Pölten am 12. September 2021 die 

Säulenhalle des Schlosses Ulmerfeld mietfrei zur Verfügung gestellt. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 



 

Referat des Gemeinderatsausschusses 10: 
 

 
 

57)  Heinz Laubert und Ivo Schauer – Änderung des bestehenden 

Gastgewerbelokals im Standort 3300 Amstetten, Eggersdorfer Straße 7  

Von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde mit Schreiben vom 16.02.2021, 
GZ. AMW2-BA-1682/002, der Stadtgemeinde mitgeteilt, dass Herr Heinz Laubert 
und Herr Ivo Schauer um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die 
Änderung des bestehenden Gastgewerbelokals durch Modernisierungen bzw. 
Rückbau auf den Stand des Bescheides vom 23.10.1997 im Standort 3300 
Amstetten, Eggersdorfer Straße 7, angesucht haben. 
 
Hiezu ist von der Stadtgemeinde gemäß § 355 der Gewerbeordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen durch den Bürgermeister oder deren Stellvertreter Stellung zu 
nehmen. 
 
Es ist gem. § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abzugeben, dass 
das Vorhaben nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, geeignet ist, die Anrainer durch Lärm und 
Verkehr zu belästigen. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Im gewerbebehördlichen Verfahren des Herrn Heinz Laubert und Herrn Ivo Schauer 
um Erteilung der Betriebsanlagengenehmigung für die Änderung des bestehenden 
Gastgewerbelokals im Standort 3300 Amstetten, Eggersdorfer Straße 7, durch 
Modernisierungen bzw. Rückbau auf den Stand des Bescheides vom 23.10.1997, 
wird von der Stadtgemeinde Amstetten gemäß § 355 der Gewerbeordnung 1994 die 
Stellungnahme abgegeben, dass nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, das Vorhaben geeignet 
ist, die Anrainer durch Lärm und Verkehr zu belästigen. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

58) Aiginger Autohandel GesmbH – Änderung der Betriebsanlage im Standort 

Holzstraße 4, KG Mauer  

Von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde mit Schreiben vom 23.02.2021, 
GZ. AMW2-BA-1676/005, der Stadtgemeinde mitgeteilt, dass die Aiginger 
Autohandel GesmbH um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die 
Änderung der Betriebsanlage im Standort Holzstraße 4, KG Mauer, Grst.Nr. 
1885/28, durch den Zubau von 6 Tripleparkern (18 Stellplätze) beim VOLVO-
Autohaus, angesucht hat. 
Hiezu ist von der Stadtgemeinde gemäß § 355 der Gewerbeordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen durch den Bürgermeister oder deren Stellvertreter Stellung zu 
nehmen. 
Es ist gem. § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abzugeben, dass 
nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen 
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 



 

Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Im gewerbebehördlichen Verfahren der Aiginger Autohandel GesmbH um Erteilung 
der Betriebsanlagengenehmigung für die Änderung der Betriebsanlage im Standort 
Holzstraße 4, KG Mauer, Grst.Nr. 1885/28, durch den Zubau von 6 Tripleparkern (18 
Stellplätze) beim VOLVO-Autohaus, wird von der Stadtgemeinde Amstetten gemäß 
§ 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abgegeben, dass nach § 74, 
Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen keine 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

59) Josef Lehner GesmbH – Änderung der Betriebsanlage im Standort 3300 

Amstetten, Südlandstraße 1  

Von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde mit Schreiben vom 09.02.2021, 
GZ. AMW2-BA-0326/005, der Stadtgemeinde mitgeteilt, dass die Josef Lehner 
GesmbH um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die Änderung der 
Betriebsanlage im Standort 3300 Amstetten, Südlandstraße 1, KG Mauer, Grst.Nr. 
2055/181, durch die Abänderung und Vergrößerung der bestehenden Aufenthalts- 
und Sanitärräumlichkeiten, angesucht hat. 
Hiezu ist von der Stadtgemeinde gemäß § 355 der Gewerbeordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen durch den Bürgermeister oder deren Stellvertreter Stellung zu 
nehmen. 
 
Es ist gem. § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abzugeben, dass 
nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen 
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Im gewerbebehördlichen Verfahren der Josef Lehner GesmbH um Erteilung der 
Betriebsanlagengenehmigung für die Änderung der Betriebsanlage im Standort 3300 
Amstetten, Südlandstraße 1, KG Mauer, Grst.Nr. 2055/181, durch die Abänderung 
und Vergrößerung der bestehenden Aufenthalts- und Sanitärräumlichkeiten, wird von 
der Stadtgemeinde Amstetten gemäß § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellung-
nahme abgegeben, dass nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der 
vorzuschreibenden Auflagen keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

60) CM Metallbau GmbH – Errichtung und Betrieb einer Schlosserei im Standort 

3300 Amstetten, Peter-Mitterhofer-Straße 3  

Von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde mit Schreiben vom 26.02.2021, 
GZ. AMW2-BA-2113/002, der Stadtgemeinde mitgeteilt, dass die CM Metallbau 
GmbH um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die Errichtung und 



 

den Betrieb einer Schlosserei im Standort 3300 Amstetten, Peter-Mitterhofer-Straße 
3, Grst.Nr. 374/8, KG Schönbichl, angesucht hat. 
 
Hiezu ist von der Stadtgemeinde gemäß § 355 der Gewerbeordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen durch den Bürgermeister oder deren Stellvertreter Stellung zu 
nehmen. 
 
Es ist gem. § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abzugeben, dass 
nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen 
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Im gewerbebehördlichen Verfahren der CM Metallbau GmbH um Erteilung der 
Betriebsanlagengenehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Schlosserei 
im Standort 3300 Amstetten, Peter-Mitterhofer-Straße 3, Grst.Nr. 374/8, KG 
Schönbichl, wird von der Stadtgemeinde Amstetten gemäß § 355 der 
Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abgegeben, dass nach § 74, Abs. 2, 
Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen keine 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

61) Änderung der Richtlinien über die Gewährung einer Förderung für die Anschaf-

fung von Elektrofahrzeugen und gasbetriebenen Fahrzeugen  

Die Stadtgemeinde Amstetten unterstützt im Rahmen der Richtlinien G 4 des Orts-
rechtes die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und gasbetriebenen Fahrzeugen. 
Diese Richtlinien sollen nun wie folgt abgeändert werden: 
 
Im § 1 „Gegenstand der Förderung“ ist im Absatz 3. festgelegt, dass der 
Förderwerber bei Förderzusage einen von der Stadtgemeinde Amstetten zur 
Verfügung gestellten Aufkleber am Fahrzeug anzubringen hat. Da eine Kontrolle der 
Anbringung am Fahrzeug einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand und 
einen nicht unwesentlichen Aufwand für die Kunden bedeuten würde, soll auf diese 
Bedingung künftighin verzichtet werden. 
§ 1, Absatz 3 soll künftighin lauten: „Dem Förderungswerber wird bei Förderzusage 
ein Aufkleber mit der Aufschrift „gefördert durch die Stadtgemeinde Amstetten“ über-
mittelt“. 
 
Im § 3 soll die Absatznummerierung angepasst werden. Die Absätze 4. und 5. 
werden zu 1. und 2. 
Im § 4 „Art der Förderung“ soll im Absatz 1. die Förderung der Elektrofahrräder mit 
max. € 150,-- entfallen zumal diese Förderung mit 30.06.2011 eingestellt wurde. 
Ebenso soll die Absatznummerierung entfallen. 
 
Im § 6 „Widerruf“ soll aufgrund mangelnder Kontrollier-/Administrierbarkeit der Satz 
„Ebenso ist die Förderung zu widerrufen, wenn der Förderwerber den Aufkleber nach 
§ 2 Abs. 3 nicht am Fahrzeug angebracht hat bzw. vor Ablauf von zwei Jahren 
entfernt hat.“ ersatzlos gestrichen werden. 



 

Die neuen Richtlinien sollen mit Beschluss des Gemeinderates am 24.03.2021 in 
Kraft treten. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Änderung der Richtlinien der Stadtgemeinde Amstetten über die Gewährung 
einer Förderung für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und gasbetriebenen 
Fahrzeugen wird genehmigt. 
 
Die dieser Sitzungsvorlage beigeschlossenen Richtlinien bilden einen integrierenden 
Bestandteil dieses Antrages bzw. Beschlusses. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
 
 

62) Änderung der Förderrichtlinien der Stadtgemeinde Amstetten für Lastenfahr-

räder und Elektrolastenfahrräder 

Die Stadtgemeinde Amstetten unterstützt im Rahmen der Richtlinien G 8 des Orts-
rechtes die Anschaffung von Lastenfahrrädern und Elektrolastenfahrrädern. 
 
Diese Richtlinien sollen nun wie folgt abgeändert werden: 
 
Im Absatz 7 „Widerruf bzw. Rückforderung der Förderung“ ist unter anderem ausge-
führt, dass die Förderung widerrufen bzw. zurückgefordert wird wenn der/die Förder-
werberin „… den Fördergegenstand nicht widmungsgemäß verwendet hat“. Da die 
nicht widmungsgemäße Verwendung eines Lastenfahrrades bzw. Elektrolastenfahr-
rades nicht definiert bzw. in Folge kontrolliert werden kann, soll dieser Passus 
ersatzlos gestrichen werden. 
 
Des Weiteren soll der Absatz 
„Ebenso ist der Förderbetrag zur Gänze/aliquot zurück zu zahlen, wenn das 
geförderte Fahrrad innerhalb der Frist von 24 Monaten gemäß Punkt 6 veräußert 
oder weitergegeben wird, und zwar unabhängig, ob entgeltlich oder unentgeltlich“ 
ersatzlos gestrichen werden, zumal die Aliquotierung nicht klar definiert und eine al-
lenfalls entgeltliche/unentgeltliche Veräußerung bzw. Weitergabe nicht überprüfbar 
ist. 
 
In Angleichung an bereits bestehende Richtlinien soll der Punkt 8. in „Wirksamkeits-
beginn“ umbenannt werden, die derzeit bestehenden Bedingungen haben keine 
Gültigkeit mehr und können entfallen. 
 
Der neue § 8 „Wirksamkeitsbeginn“ soll lauten: 
„Diese Richtlinien treten mit 24.03.2021 in Kraft“ 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Änderung der Förderrichtlinien der Stadtgemeinde Amstetten für Lastenfahrräder 
und Elektrolastenfahrräder wird genehmigt. 



 

Die dieser Sitzungsvorlage beigeschlossenen Richtlinien bilden einen integrierenden 
Bestandteil dieses Antrages bzw. Beschlusses. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

63) Änderung der Richtlinien über die Gewährung einer Förderung für den Fern-

wärmeanschluss und den Heizkesseltausch  

Im Rahmen der Richtlinien der Stadtgemeinde Amstetten über die Gewährung einer 
Förderung für den Fernwärmeanschluss und den Heizkesseltausch wird die 
Errichtung von Hackschnitzelheizungen mit automatischer Brennstoffzufuhr, 
Pelletsanlagen mit automatischer Brennstoffzufuhr, Stückholzkesseln mit 
Pufferspeichern sowie Fernwärmeanschlüsse unter bestimmten Voraussetzungen 
finanziell unterstützt. 
Bis zum 31.12.2010 war die Höhe des Zuschusses der Stadt an die bis dahin 
bestandene Förderung des Landes Niederösterreich gekoppelt. Seit 1.1.2011 
werden für die Errichtung von Anlagen im Sinne der Richtlinien, für die ab 2011 
keine Förderung durch das Land Niederösterreich erfolgte, Pauschalförderungen 
ausgeschüttet. 
Nunmehr gibt es seit 2019 seitens des Landes NÖ für den Heizkesseltausch den 
„NÖ Raus-aus-Öl-Bonus“ der bis Ende 2022 verlängert wurde. 
Nach den bestehenden Richtlinien wären daher Ansuchen von Förderwerbern, die 
einen Bonus seitens des Landes Niederösterreich erhalten haben, von der 
Förderung der Stadtgemeinde Amstetten ausgeschlossen. 
Daher sollen die Richtlinien über die Gewährung einer Förderung für den 
Fernwärmeanschluss und den Heizkesseltausch dahingehend abgeändert werden, 
dass im § 4 „Art und Höhe der Förderung“ der Absatz 2) ersatzlos gestrichen wird. 
Die Nummerierung der nachfolgenden Absätze ist in den neuen Richtlinien 
entsprechend anzupassen. 
Im Absatz 3 der bestehenden Richtlinien soll der Nebensatz „für die ab 2011 keine 
Förderung durch das Land NÖ erfolgte“ entfallen. Damit ist gewährleistet, dass die 
Inanspruchnahme der Förderung des Landes NÖ keinen Ausschließungsgrund zu 
den Richtlinien der Stadtgemeinde Amstetten darstellt. 
Des Weiteren soll im § 5 „Verfahren“ im Absatz 7) die Abteilungsbezeichnung von 
„IV/2-Finanzverwaltung-Förderwesen“ auf „IV Finanzen und Förderungen“ korrigiert 
werden. 
Die abgeänderten Richtlinien sollen rückwirkend mit 1.1.2021 in Kraft treten. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Änderung der Richtlinien der Stadtgemeinde Amstetten über die Gewährung 
einer Förderung für den Fernwärmeanschluss und den Heizkesseltausch wird 
genehmigt. 
Die dieser Sitzungsvorlage beigeschlossenen Richtlinien bilden einen integrierenden 
Bestandteil dieses Antrages bzw. Beschlusses. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 



 

64) Bericht über die Sozialaktion „Essen auf Rädern“ – Jahr 2020 an den 

Gemeinderat 

In den Richtlinien der Stadtgemeinde Amstetten zur Durchführung der Aktion „Essen 
auf Rädern“, beschlossen vom Gemeinderat am 13.05.1977, zuletzt geändert am 
11.12.2013, ist im § 13 die Berichterstattung an den Gemeinderat wie folgt geregelt: 
„Dem Gemeinderat ist jährlich bis spätestens 31. März des folgenden Jahres ein 
Bericht über die Aktion „Essen auf Rädern“ vorzulegen. Dieser Bericht hat insbeson-
dere die Zahl der dauernd und fallweise versorgten Personen, die Anzahl der verab-
reichten Mahlzeiten und die Einnahmen und Ausgaben zu enthalten.“ 
 
Bericht über die Sozialaktion „Essen auf Rädern“ 2020: 
 
Im Gemeindegebiet Amstetten waren vier Lieferwägen im Einsatz: 
 

Wagen Vorwiegende Fahrtroute Gefahrene Kilometer 
2020 

I Stadtgebiet - Reitbauernsiedlung  8.053  km 

II Ardaggerstraße – Krautberg – Gigerreith 
– Haaberg – Greinsfurth – Teilgebiet von 
Mauer 

 
 12.479  km 

III Teilgebiet von Mauer – Neufurth –  
Hausmening – Ulmerfeld 

 
 13.290  km 

IV Laurenz-Dorrer-Straße und Seiten-
straßen – Allersdorf – Gießhübl – 
Eggersdorf –  
Greimpersdorf – Reichsstraße 

 
 10.744  km 

   Gesamt:  44.566  km 
 
Um das Essen auszuliefern, war eine Kilometerleistung von rund 122 km pro Tag 
erforderlich. - Gesamtkilometerleistung seit Beginn der Aktion:  1.594.332 km. 
16 Fahrer verteilten im wöchentlichen Turnus mit ca. 125 freiwilligen HelferInnen das 
Essen. 
Es wurden 51.554 Essensportionen (siehe beiliegende Grafik) an insgesamt 
251 BezieherInnen ausgeliefert, von denen 171 Personen dauernd und 80 Personen 
fallweise versorgt wurden. Im Durchschnitt wurden täglich rund 141 Portionen zur 
Auslieferung gebracht. 
Seit Beginn der Aktion im März 1976 wurden 2.016.205 Essen ausgeliefert. 
Für das Jahr 2020 wurde vom Land NÖ ein Kostenzuschuss von € 30.460,-- und von 
den EssensbezieherInnen ein Beitrag von € 304.250,-- eingehoben. 
 
Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Corona-Krise konnte heuer die 
Jahresabschlussfeier nicht stattfinden. 
Als Anerkennung für den freiwilligen Einsatz wurden die BeifahrerInnen und Fahrer 
heuer mit einem „Gruß aus dem Mostviertel“ (eine Flasche Apfel-Johannisbeer-Saft, 
Honiglebkuchen, Dörrobst, Nudeln, Wurst, eingelegtes Gemüse und ein Hollerkoch) 
beschenkt. Von der Sparkasse Amstetten wurde für die Sozialaktion „Essen auf 
Rädern“ heuer pro Helfer/in eine „Amstettner Gutscheinkarte“ im Wert von € 10,-- 
gesponsert. 
Die Fahrer erhielten wieder eine einmalige Weihnachtsprämie von € 90,--, ebenfalls 
in Form der „Amstettner-Gutscheinkarte“. 
 
 



 

Ausgaben 2020    € 358.370,-- 
Einnahmen 2020    € 334.710,-- 
Ergibt einen Aufwand für die Stadtgemeinde von  € 23.660,-- 
    =========== 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Bericht vom Jahr 2020 an den Gemeinderat, wie im Sachverhalt beschrieben, 
über die Sozialaktion „Essen auf Rädern“ wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

65) Umdasch Group AG – Änderung der bestehenden Betriebsanlage (Objekt 34, 

Gasdruckregelstation) im Standort 3300 Amstetten, Josef-Umdasch-Platz 1 

Von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde mit Schreiben vom 08.03.2021, 
GZ. AMW2-BA-206/002, der Stadtgemeinde mitgeteilt, dass die Umdasch Group AG 
um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die Änderung der 
bestehenden Betriebsanlage im Standort 3300 Amstetten, Josef-Umdasch-Platz 1, 
Grst.Nr. 3300/1, KG Amstetten, durch die Neuverlegung einer Gashochdruck-
Eingangsleitung und Adaptierung der Gasdruckregelanlage im bestehenden Objekt 
34 (Gasdruckregelstation), angesucht hat. 
 
Hiezu ist von der Stadtgemeinde gemäß § 355 der Gewerbeordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen durch den Bürgermeister oder deren Stellvertreter Stellung zu 
nehmen. 
 
Es ist gem. § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abzugeben, dass 
nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen 
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Im gewerbebehördlichen Verfahren der Umdasch Group AG um Erteilung der 
Betriebsanlagengenehmigung für die Änderung der bestehenden Betriebsanlage im 
Standort 3300 Amstetten, Josef-Umdasch-Platz 1, Grst.Nr. 3300/1, KG Amstetten, 
durch die Neuverlegung einer Gashochdruck-Eingangsleitung und Adaptierung der 
Gasdruckregelanlage im bestehenden Objekt 34 (Gasdruckregelstation), wird von 
der Stadtgemeinde Amstetten gemäß § 355 der Gewerbeordnung 1994 die 
Stellungnahme abgegeben, dass nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung 
der vorzuschreibenden Auflagen keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 
 
 
 
 



 

66) M-EC Maierhofer GesmbH – Neubau einer Lagerhalle, Befestigung der 

Freifläche mit Asphalt und Schotterunterbau (KRC) für das Manipulieren und 

Lagern von Baustellenaufenthalts- und Baustellenwerkzeugcontainer im 

Standort Amstettner Straße 34, KG Mauer 

Von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde mit Schreiben vom 09.03.2021, 
GZ. AMW2-BA-2135/001, der Stadtgemeinde mitgeteilt, dass die M-EC Maierhofer 
GesmbH um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für den Neubau einer 
Lagerhalle, Befestigung der Freifläche mit Asphalt und Schotterunterbau (KRC) für 
das Manipulieren und Lagern von Baustellenaufenthalts- und 
Baustellenwerkzeugcontainer im Standort Amstettner Straße 34, KG Mauer, Grst.Nr. 
798, angesucht hat. 
 
Hiezu ist von der Stadtgemeinde gemäß § 355 der Gewerbeordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen durch den Bürgermeister oder deren Stellvertreter Stellung zu 
nehmen. 
 
Es ist gem. § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abzugeben, dass 
nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen 
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Im gewerbebehördlichen Verfahren der M-EC Maierhofer GesmbH um Erteilung der 
Betriebsanlagengenehmigung für den Neubau einer Lagerhalle, Befestigung der 
Freifläche mit Asphalt und Schotterunterbau (KRC) für das Manipulieren und Lagern 
von Baustellenaufenthalts- und Baustellenwerkzeugcontainer im Standort Amstettner 
Straße 34, KG Mauer, Grst.Nr. 798, wird von der Stadtgemeinde Amstetten gemäß 
§ 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abgegeben, dass nach § 74, 
Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen keine 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

67) Kooperation mit dem AMS Amstetten 

Die von der Coronavirus-Pandemie ausgelöste Entwicklung hat massive 

Auswirkungen auf den heimischen Arbeitsmarkt. Ende Dezember 2020 waren beim 

Arbeitsmarktservice Amstetten 3.050 Personen (1.309 Frauen, 1.741 Männer) 

arbeitslos vorgemerkt. Davon sind 331 Personen unter 25 Jahre alt und 1033 

Personen aus der Gruppe der über 50-Jährigen arbeitslos gemeldet. Eine Prognose 

für die kommenden Monate gestaltet sich schwierig. Aufgrund der angespannten 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2021 ist mit einem starken Anstieg der 

Langzeitarbeitslosigkeit zu rechnen.  Die Stadt Amstetten möchte einen Teil dazu 

beitragen, die Menschen in und rund um Amstetten in dieser schwierigen Zeit zu 

unterstützen und zumindest vorübergehend eine sinnstiftende Arbeit zur Verfügung 

stellen. Ziel ist es, in den nächsten Monaten für eine gewisse Anzahl von Personen 

einen Arbeitsplatz zu bieten, um sie später wieder in den freien Arbeitsmarkt 

integrieren zu können.  



 

Das AMS Amstetten kann mit der Stadtgemeinde Amstetten mit drei „Jobchance-

Programmen“ kooperieren und zwar: 

 Job.Start Jobchance Jobchance (Kinder, 

Kultur, Umwelt, Pflege) 

Was? Überlassung von 
Frauen für max. 6 
Monate und Männer 
max. 4 Monate 

Überlassung von 
Personen über 50 Jahre, 
die mindestens 90 Tage 
arbeitslos vorgemerkt 
waren oder 
gesundheitliche 
Einschränkungen haben 

Überlassung von 
Personen über 50 Jahre, 
die mindestens 90 Tage 
arbeitslos vorgemerkt 
waren oder 
gesundheitliche 
Einschränkungen haben, 
sowie Wiedereinsteiger 
jeden Alters. Die 
maximale Dauer (inkl. 
Aus- und 
Weiterbildungstage) ist 
mit 6 Monaten befristet.  

Wie? Personen bis maximal 
25 Jahre mit Wohnsitz 
in NÖ. Das 
Beschäftigungsausmaß 
muss mindestens 50% 
der gesetzlichen 
Wochenstunden 
umfassen 

Beschäftigungsausmaß 
muss mindesten 20 
Wochenstunden 
betragen. Projekt ist eine 
gemeinnützige 
Arbeitskräfteüberlassung. 

Beschäftigungsausmaß 
muss mindestens 20 
Wochenstunden 
betragen. Einsatz in den 
Bereichen Kinder, Kultur, 
Umwelt und Pflege.  

Wieviel? Förderung bis max. 50 
% der Lohn- und 
Lohnnebenkosten bis 
zu einem Gehalt von € 
1.600, -- brutto für 
Hilfskräfte und € 2.050, 
-- brutto bei 
Fachkräften 

€ 400,-- pro 
Überlassungsmonat für 
Vollzeitbeschäftigte, 
entsprechende 
Aliquotierung bei Teilzeit 

€ 400,-- pro 
Überlassungsmonat für 
Vollzeitbeschäftigte, 
entsprechende 
Aliquotierung bei Teilzeit 

Warum? Kennenlernen von 
neuem Personal bzw. 
jungen, 
beschäftigungslosen 
Menschen den Wieder- 
bzw. Einstieg zu 
erleichtern 

  

 

Laut Auskunft des Personaldirektors der Stadtgemeinde Amstetten können 

Menschen vor allem in Bereichen der Kinder- und Nachmittagsbetreuung, in der 

Verwaltung, bei den Stadtwerken oder den Bauhöfen eingesetzt werden.  

Die Abhandlung und Organisation sollen über die Personalabteilung erfolgen. Die 

Personalverwaltung sowie die Kosten werden über das Referat I/2 – Soziales und 

Wohnen abgewickelt. Die Bedeckung von € 40.000,-- ist auf dem Konto 1/429400-

757000 – gegeben. Die Dienst- und Schutzbekleidung für die über das Projekt 

eingesetzten Personen soll von der jeweiligen Fachabteilung der Stadtgemeinde 

Amstetten zur Verfügung gestellt werden. Ein Einsatz im Rahmen der Projekte 

Job.Start, Jobchance und Jobchance (Kinder, Kultur, Umwelt, Pflege), begründet 

keine Übernahme in ein Dienstverhältnis zur Stadtgemeinde Amstetten. 

 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Der Gemeinderat bewilligt, bis längstens 31.12.2021, die Kooperation mit dem AMS 
Amstetten im Rahmen der Projekte Job.Start, Jobchance und Jobchance (Kinder, 
Kultur, Umwelt, Pflege). Abhandlung und Organisation erfolgen über die 



 

Personalabteilung. Eventuell erforderliche Dienst- und Schutzbekleidung wird von 
der jeweiligen Fachabteilung zur Verfügung gestellt. 
Die Personalverwaltung sowie die Kostenabrechnungen werden über das Referat I/2 
Soziales und Wohnen abgewickelt. 
 
Die Bedeckung ist unter der Haushaltsstelle 1/4294-7570, Integration und soziale 
Härtefälle, Finanz. Zuwendungen, gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

68) Beratung zum strategischen Waldmanagement der Stadtgemeinde Amstetten – 

Vergabe der Leistungen 2021 

Im Zuge der Neugründung des Referates III/6 - Umwelt, Klima und Kommunale Tief-
bauten wurde Herr Dipl. HLFL-Ing. Franz Reiterer, vom Ingenieurbüro für 
Forstwirtschaft und gerichtlich beeideter Sachverständiger für Forstwirtschaft, Am 
Sonnenhang 7, 4563 Michldorf, im Jahr 2018 mit dem strategischen 
Waldmanagement für die Stadtgemeinde Amstetten beauftragt. Die Stadtgemeinde 
Amstetten verfügt über rund 150 ha Wald, verteilt auf mehrere Teilflächen und 209 
ha Forstheide (Neuzukauf 2020). Für die nötigen Waldarbeiten gibt es am Bau- und 
Wirtschaftshof ein Waldfacharbeiter-Team. Spezielle Bereiche, bei deren die 
Arbeiten bzw. Bringungen hoch kompliziert sind, werden an fremde Firmen 
vergeben. Die Förster- und Forstmanagement-Dienstleistung soll im Jahr 2021, wie 
im Vorjahr, extern zugekauft werden. Das Waldmanagement für die Bereiche 
Forstheide, Kokeschwald und Stiefelmühle werden in den Auftrag zur Erstellung 
eines Waldmanagementplanes „Forstheide Neuzukauf 2020“ eingegliedert und sind 
von diesem Rahmenangebot nicht erfasst.  
 
Für das Jahr 2021 hat Herr Dipl. HLFL-Ing. Franz Reiterer, wie bereits für das Jahr 
2020, ein Angebot auf Basis von Stundensätzen vorgelegt. 
Auf der Basis des vorliegenden, geschätzten Rahmenangebotes kann die 
Stadtgemeinde Amstetten bei Bedarf spezielle Waldberatungsleistungen nach 
Stunden ordern.  
 
Aufgabenstellung: 
Kommunale Wälder befinden sich besonders im Spannungsfeld verschiedener 
Interessen. Es ist Aufgabe der gewählten Bürgervertreter, die Gemeinwohl- und 
Bürgerinteressen untereinander in Einklang zu bringen. Probleme und Konflikte 
entstehen oft bei Themen wie Sicherheit von Baumbeständen, bei 
Grundinanspruchnahmen, bei Nutzungskonflikten oder an Eigentumsgrenzen.  
Gerade angesichts des Klimawandels ist ein vorausschauendes Waldmanagement 
zum Wohle der Stadt nötig – schon jetzt sollen die Wälder „klimafit“ gemacht 
werden. 
 
Schließlich geht es auch um die organisatorischen Abläufe wie Waldarbeit, 
Holzverkauf usw., die bisweilen professionalisiert werden sollen. Gute Arbeit soll 
auch sichtbar gemacht werden. Es sollen auch Beiträge zur Öffentlichkeitsarbeit 
geleistet werden. 
 
 
 



 

Beratung zum strategischen Waldmanagement: 
Gegenstand des vorliegenden Angebotes sind Beratungsleistungen zum 
strategischen Waldmanagement.  
 
Beispiele sind: 

 Beratung im Zusammenhang mit Wald-Management-Maßnahmen – 
Koordination verschiedener Interessen 

 Beratung zur Verkehrssicherungspflicht auf Waldflächen entlang von Gemein-
destraßen 

 Einweisung der Waldfacharbeiter sowie externer Forstservice-Unternehmen 

 Beratung bei der Preisfindung wie insbesondere Mitarbeit bei Ausschreibungen 
bei zugekauften Forstdienstleistungen sowie Holzabsatz 

 Sachverständigentätigkeit, Gutachten für die Gemeinde 

 bedarfsorientierte Beratung zuständiger Entscheidungsgremien und zuständiger 
Dienstnehmer in der Verwaltung 

 Beratung bei Waldschäden wie Borkenkäferproblemen sowie Schnittstelle zur 
Forstbehörde 

 forstbetriebliche Organisation – Beratung hinsichtlich Materialwesen, 
Holzverkauf, Dokumentation und Berichtswesen 

 Beratung zur Besitzstandssicherung, Wegerechte u. ä. 

 Mitarbeit bei Bürgerinformation und Öffentlichkeitsarbeit  
usw. 
 
Vom „Forstbüro Reiterer“, Dipl.-HLFL-Ing. Franz Reiterer, Ingenieurbüro für Forstwirt-
schaft und gerichtlich beeideter Sachverständiger für Forstwirtschaft, Am 
Sonnenhang 7, 4563 Micheldorf, wurde ein diesbezügliches Rahmenangebot 
vorgelegt. Die Rahmenangebotssumme beläuft sich auf € 15.600,00 inkl. MwSt. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Die Vergabe der Leistungen für die Beratungen zum strategischen 
Waldmanagement der Stadtgemeinde Amstetten ist an das „Forstbüro Reiterer“, 
Dipl.-HLFL-Ing. Franz Reiterer, Ingenieurbüro für Forstwirtschaft und gerichtlich 
beeideter Sachverständiger für Forstwirtschaft, Am Sonnenhang 7, 4563 Micheldorf, 
zu vergeben. Die Rahmenangebotssumme beläuft sich auf € 15.600,00 inkl. MwSt.  
 
Die Bedeckung ist durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 1/815000-61000 
(Park-, Gartenanl.,Spielpl. – Instandh.v.Grund u.Boden) gegeben. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

 

69) Aussetzung von Mieterhöhungen für Gemeindewohnungen bis Ende 2022 

Durch die anhaltende Corona-Krise und die damit verbundenen wirtschaftlichen 
Folgen befinden sich viele Amstettnerinnen und Amstettner in einer schwierigen 
finanziellen Situation. Durch ausbleibende Aufträge in der Industrie befinden sich 
hier weiter viele Menschen in Kurzarbeit, was zu einem deutlichen 
Einkommensrückgang führt. Zudem verloren auch in Amstetten viele Bürgerinnen 
und Bürger in verschiedensten gewerblichen Branchen durch die Krise ihren Job. Ein 



 

Ende der Wirtschaftskrise ist dabei noch nicht in Sicht. Im Gegenteil: 
Wirtschaftsforscher und Experten gehen davon aus, dass die Folgen der Krise für 
die Menschen noch lange spürbar sein werden. In einer derartigen 
Ausnahmesituation muss die Stadtgemeinde Amstetten ihrer sozialen Verantwortung 
nachkommen, zu einer zusätzlichen Mehrbelastung für die Menschen seitens der 
Gemeinde darf es nicht kommen. 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Amstetten möge daher folgenden Antrag 
beschließen: 
Um eine finanzielle Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger in Amstetten zu 
verhindern, sollen Mieterhöhungen für Gemeindewohnungen bis 31.12.2022 
ausgesetzt werden. 
 
Wechselrede: GR Helfried Blutsch, GR Sarah Huber, GR Birgit Kern, GR Mag. Franz 

Dangl, GR Andreas Fröhlich, Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler 
 
 

Sitzungsunterbrechung von 01:18 bis 01:23 Uhr. 
 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Um eine finanzielle Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger in Amstetten zu 
verhindern, sollen Mieterhöhungen für Gemeindewohnungen bis 31.12.2022 
ausgesetzt werden. 

 
Antrag auf Zurückverweisung in den Ausschuss. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

70) M. Swarovski GesmbH – Errichtung eines Personenaufzuges im Standort 3362 

Mauer, Grdstk. Nr. 1841/46 

Von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde mit Schreiben vom 22.03.2021, 
GZ. AMW2-BA-1913/005, der Stadtgemeinde mitgeteilt, dass die M. Swarovski 
GesmbH um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung für die Errichtung 
eines Personenaufzuges im Standort 3362 Mauer, Grst.Nr. 1841/46, KG Mauer, 
angesucht hat. 
 
Hiezu ist von der Stadtgemeinde gemäß § 355 der Gewerbeordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen durch den Bürgermeister oder deren Stellvertreter Stellung zu 
nehmen. 
 
Es ist gem. § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abzugeben, dass 
nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen 
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Im gewerbebehördlichen Verfahren der M. Swarovski GesmbH um Erteilung der 
Betriebsanlagengenehmigung für die Errichtung eines Personenaufzuges im 
Standort 3362 Mauer, Grst.Nr. 1841/46, KG Mauer, wird von der Stadtgemeinde 



 

Amstetten gemäß § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abgegeben, 
dass nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden 
Auflagen keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 
 
 
 

71) Bericht der Umweltgemeinderätin 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

72) Pizzeria Ristorante Bella Italia GmbH – Änderung des bestehenden 

Gastgewerbelokals im Standort 3300 Amstetten, Waidhofner Straße 1 

Von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten wurde mit Schreiben vom 01.04.2021, 
GZ. AMW2-BA-04310/005, der Stadtgemeinde mitgeteilt, dass die Pizzeria 
Ristorante Bella Italia GmbH um Erteilung der gewerbebehördlichen Genehmigung 
für die Änderung des bestehenden Gastgewerbelokals im Top 3/3 durch die 
Errichtung eines zusätzlichen Außenbereichs (Terrasse) sowie Adaptierung der 
Sitzbereiche in der generalgenehmigten Betriebsanlage des CCA Amstetten im 
Standort 3300 Amstetten, Waidhofner Straße 1, angesucht hat. 

 
Hiezu ist von der Stadtgemeinde gemäß § 355 der Gewerbeordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Wochen durch den Bürgermeister oder deren Stellvertreter Stellung zu 
nehmen. 
 
Es ist gem. § 355 der Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abzugeben, dass 
nach § 74, Abs. 2, Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen 
keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Keine Wechselrede 
 

B e s c h l u s s :   (GRB.v. 14.04.2021) 
Im gewerbebehördlichen Verfahren der Pizzeria Ristorante Bella Italia GmbH um 
Erteilung der Betriebsanlagengenehmigung für die Änderung des bestehenden 
Gastgewerbelokals im Top 3/3 im Standort 3300 Amstetten, Waidhofner Straße 1, 
durch die Errichtung eines zusätzlichen Außenbereichs (Terrasse) sowie 
Adaptierung der Sitzbereiche in der generalgenehmigten Betriebsanlage des CCA 
Amstetten, wird von der Stadtgemeinde Amstetten gemäß § 355 der 
Gewerbeordnung 1994 die Stellungnahme abgegeben, dass nach § 74, Abs. 2, 
Ziffer 2, 4 und 5, bei Einhaltung der vorzuschreibenden Auflagen keine 
Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 

Abstimmungsergebnis :  einstimmig 

 



 

ANFRAGEN  
 
 

a) GR Helfried Blutsch: 
1. Verschiebung Gemeinderatssitzung 

Leider wurde auf meine bisherigen Anfragen betreffend 
Abberaumungsgrund der Gemeinderatssitzung vom 24.03.2021 noch keine 
schriftliche Begrüdung abgegeben bzw. wo steht in der Gemeindeordnung 
die Bestimmung, dass der Bürgermeister ohne Angabe einer Begründung 
die angesetzte Gemeinderatssitzung abberaumen oder verschieben kann? 
 

2. Wann erfolgt die Sanierung des Jakobsbrunnen? 
 

3. Welche Maßnahmen werden Sie treffen, um die Verkehrssituation in 
Allersdorf zu verbessern, die durch neue Wohnbauprojekte im Osten 
Allersdorfs – vorallem in Stoßzeiten – sehr angespannt ist? 

 
b) StR Lisa Asanger: 

1. Betreffend Ferienbetreuung in der Stadt Amstetten: Wie viele Plätze sind 
vorhanden? Wie reagiert die Stadt auf die hohen Bedarfe?  
Die Anfrage betrifft Schulkinder. 

 
c) Vzbgm. Mag. Gerhard Riegler: 

1. Aufgrund welcher gesetzlichen Grundlage erfolgte die Beschränkung der 
BesucherInnen auf die Anzahl von 6 Personen? 

2. Nach welchen Kriterien wurden die freien Plätze vergeben? 
3. Wie viele angemeldete BesucherInnen konnten aufgrund der Beschränkung 

keinen Platz bekommen? 
 
 
 
 
Die Beantwortung der Fragen ergeht schriftlich. 

 
 



 

Da keine weiteren Anfragen bzw. Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzen-
de – Bgm. Christian Haberhauer – den öffentlichen Teil der Sitzung um 01.43 Uhr. 
 
 
 
 Der Vorsitzende  
  
 
 
 ____________________________ 
 
 
 
 
 
Für die Wahlpartei der ÖVP _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Für die Wahlpartei der SPÖ  _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Für die Wahlpartei der Grünen _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Für die Wahlpartei der FPÖ _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Für die Wahlpartei der NEOS _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Schriftführer    _______________________________________ 


